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Gemeinde Müssen 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
Saskia Rogalla 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Gemeindevertretung Müssen 06.04.2023 
 
 
 
Beratung: 
 
Bebauungsplan Nr. 14 für das Gebiet: "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße / K29, 
Dorfstraße 11 + 13, Flurstücke 1/2 tlw. + 19/2 tlw., Flur 3, Gemarkung Müssen-
Dorf" im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
hier: Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen, Satzungsbeschluss 
 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Müssen hat in ihrer Sitzung am 06.09.2022 
den Aufstellungsbeschluss sowie den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss gemäß § 
3 Abs.2 BauGB i. V. m. § 13a BauGB für die Neufassung des Bebauungsplanes Nr. 
14 für das Gebiet: „Ortszentrum, nördlich Dorfstraße / K29, Dorfstraße 11 + 13, 
Flurstücke 1/2 tlw. + 19/2 tlw., Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf“ im beschleunigten 
Verfahren beschlossen. 
 
Die öffentliche Auslegung des Planentwurfs gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 13a 
BauGB fand in dem Zeitraum vom 06.10.2022 bis einschließlich 08.11.2022 statt. 
 
Die sonstigen Träger öffentlicher Belange und berührten Behörden sowie die 
Nachbargemeinden wurden über die öffentliche Auslegung benachrichtigt und 
aufgefordert Stellungnahmen abzugeben. 
 
Die eingegangenen Stellungnahmen sind dieser Beschlussvorlage als Anlage 
beigefügt. Die Anlage enthält ebenfalls vorbereitete Abwägungsvorschläge. 
 
Als letzter Verfahrensschritt kann der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 14 
für das Gebiet: „Ortszentrum, nördlich Dorfstraße / K29, Dorfstraße 11 + 13, 
Flurstücke 1/2 tlw. + 19/2 tlw., Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf“ der Gemeinde 
Müssen gefasst werden.  
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Gemeindevertretung beschließt: 
 

TOP 8TOP 8
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1. Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes Nr. 
14 für das Gebiet: „Ortszentrum, nördlich Dorfstraße / K29, Dorfstraße 11 + 13, 
Flurstücke 1/2 tlw. + 19/2 tlw., Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf“ der Gemeinde 
Müssen abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange hat die Gemeindevertretung geprüft. Über 
die vorgebrachten Anregungen und Bedenken wird, gemäß dem 
Abwägungsvorschlag der Abwägungsliste, die Bestandteil dieses Beschlusses 
ist, entschieden. 

 
Der Bürgermeister wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme 
abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu 
setzen. 
 

2. Aufgrund der §§ 10 und 13a des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 86 der 
Landesbauordnung (LBO) beschließt die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Müssen den Bebauungsplan Nr. 14 für das Gebiet: „Ortszentrum, nördlich 
Dorfstraße / K29, Dorfstraße 11 + 13, Flurstücke 1/2 tlw. + 19/2 tlw., Flur 3, 
Gemarkung Müssen-Dorf“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Text (Teil B), als Satzung. 
 

3. Die Begründung wird gebilligt. 
 

4. Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 14 für das Gebiet: „Ortszentrum, 
nördlich Dorfstraße / K29, Dorfstraße 11 + 13, Flurstücke 1/2 tlw. + 19/2 tlw., Flur 
3, Gemarkung Müssen-Dorf“ der Gemeinde Müssen ist nach § 10 BauGB 
ortsüblich bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist anzugeben, wo der 
Bebauungsplan mit Begründung während der Sprechstunden eingesehen und 
über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann. Zusätzlich ist in der 
Bekanntmachung anzugeben, dass der rechtskräftige Bebauungsplan mit 
Begründung ins Internet unter der Adresse https://www.amt-buechen.eu/unser-
amt/die-gemeinden/muessen/bebauungsplaene eingestellt ist und über den 
Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich ist. 
 

5. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Müssen zu berichtigen. 
 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Gesetzliche 
Anzahl der 
Gemeinde-

vertreter/innen 

Davon 
anwesend 

Ja- 
Stimmen 

Nein- 
Stimmen 

Stimmenthaltung 

 
 

    

 
Bemerkung: 
 
Aufgrund des § 22 GO waren keine/folgende Gemeindevertreter/innen von der 
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen; sie waren weder bei der Beratung noch 
bei der Abstimmung anwesend: 
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BEBAUUNGSPLAN  NR. 14
DER  GEMEINDE  MÜSSEN
STAND:     ORIGINALAUSFERTIGUNG

ARCHITEKT+PLANER HANS-JÖRG JOHANNSEN

Bornweg 13
21521 Dassendorf

Tel. 04104-4845
E-Mail arch.joerg.johannsen@t-online.de

SATZUNG DER GEMEINDE MÜSSEN
ÜBER  BEBAUUNGSPLANES  NR. 14
GEBIET: "ORTSZENTRUM, NÖRDLICH DORFSTRASSE/K 29,
                  DORFSTRASSE 11 + 13, FLURSTÜCKE 1/2 TLW. +
   19/2 TLW., FLUR 3, GEMARKUNG MÜSSEN-DORF"

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches sowie nach § 86 Landesbauordnung wird nach Beschlussfassung durch die
Gemeindevertretung vom                    folgende Satzung den Bebauungsplan Nr. 14, für das Gebiet:

 „Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11 und 13 Flurstücke 1/2 tlw. und 19/2 tlw., Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf“

bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) erlassen.

Hinweise:
Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. IS. 3786),
die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI IS. 1802) geändert worden ist.

Darstellung des Planinhaltes nach der Planzeichenverordnung vom 18.12.1990  (BGBI. 1991 IS. 58), die zuletzt durch Artikel 3
des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. IS. 1802) geändert worden ist.

PLANZEICHENERKLÄRUNG TEIL B TEXT VERFAHRENSVERMERKE

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes

FESTSETZUNGEN

WA Allgemeines Wohngebiet

I Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze

offene Bauweise

Grundflächenzahl GRZ

zulässige Dachneigung

Baugrenze

Verkehrsfläche

o

0,30

DNG 22-48°

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belasteten Flächen zugunsten
der Anlieger, der Gemeinde, Ver- und Entsorgungsunternehmen

Straßenbegrenzungslinie

GR-FR-LR

DARSTELLUNG OHNE NORMENCHARAKTER

1.00 1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom

Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte vom                 bis                   durch Aushang

an den Bekanntmachungstafeln.

Vorhandene bauliche Anlagen
a) Wohngebäude
b) Nebengebäude
c) versiegelte Flächen
d) künftig fortfallende Gebäude und
    sonstige versiegelte Flächen

a b

vorhandene Bäume

Flurgrenze/Grenzstein

Flurstücksbezeichnung

Straßenname

vorgeschlagene Grundstücksgrenzen

Dorfstraße

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

§ 9 Abs. 7 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

§ 9 Abs. 4 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Bushaltestelle

ÜBERSICHT

Gestaltung der baulichen Anlagen (§ 84 LBO)

1.10 Dachneigungen

Neben den festgesetzten Dachneigungen sind Dachanbauten, Dachabschleppungen, Dachausbauten, Friesengiebel
und Walme mit anderen Neigungen zulässig.
Bei Carporten, Garagen und Dächern mit Bewuchs (Gründächer) sind neben den ausgewiesenen Dachneigungen
auch andere Dachneigungen zulässig.

2.00 Überschreitung der Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO)

3.00 Überschreitung der Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
Ein Vortreten von untergeordneten Gebäudeteilen wie Erker, Windfänge, Trennwände, Sichtschutzwände,
Sonnenblenden, Pflanzenrankgitter,Vordächer und Balkone ist bis zu 2,00 m von den festgesetzten
Baugrenzen zulässig.

2.10

Dachformen

Es sind nur Sattel-, Küppelwalm- und Walmdächer zulässig. Pultdächer, versetzte Pultdächer sowie unsymmetrische
Dächer sind unzulässig, außer bei Nebenanlagen, Carporten und Garagen.

Baugrundstücke
Die zulässige Grundfläche darf durch die Herstellung von Garagen, Stellplätzen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten
sowie Nebenanlagen um 100 % überschritten werden.

4.00 Private Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB + § 84 Abs. 1 Nr. 8 LBO)
Die Flächen für Garagen, Carporte und Stellplätze, auf den allgemeinen Wohnbauflächen dürfen in der Lage
verändert werden. Eine Verringerung der vorgegebenen Anzahl ist jedoch unzulässig. Zusätzliche Stellplätze
können eingerichtet werden.

Straßenschnitt

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze,
Garagen und Gemeinschaftsanlagen mit ihren Zufahrten
Hier: Stellplätze, Carporte

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGBSt

2. Auf Beschluss der Gemeindevertretung vom                 wurde nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB von der

frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange nach

§ 4 Abs. 1 BauGB gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB abgesehen.

4.

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die

Begründung, haben in der Zeit vom                    bis                          während folgender Zeiten, montags-freitags, außer

mittwochs, von 8.00-12.00 Uhr und dienstags zusätzlich von 14.30-17.30 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung

nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen

während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können,

am                       in den Lübecker Nachrichten bekannt gemacht. Der Inhalt der Bekanntmachung der Auslegung der

Planentwürfe und die nach § 3 Abs. 2 BauGB  auszulegenden Unterlagen wurden unter www.amt-buechen.de ins

Internet eingestellt.

3.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gem.

§ 4 Abs. 2 BauGB am                    zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Müssen, den

5.

6. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange am                        geprüft. das Ergebnis wurde mitgeteilt.

9. Die Gemeindevertretung hat den Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) am

                         als Satzung beschlossen und die Begründung durch (einfachen) Beschluss gebilligt.

Müssen, den

10. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit

ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Müssen, den

11. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Gemeindeverwaltung und die Stelle, bei der der Plan mit Begründung

auf Dauer während der Öffnungszeiten von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft

erteilt, wurden vom ................. bis ......................... durch Aushang - ortsüblich bekannt gemacht. In der Bekanntmachung

ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließ-

lich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche

geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen

des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin am ....................... in Kraft getreten.

Müssen, den

7. Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde nach der öffentlichen Auslegung geändert. Der Entwurf des Bebauungs-

planes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung, haben in der Zeit

vom bis                          während folgender Zeiten, montags-freitags, außer mittwochs, von 8.00-12.00 Uhr und

dienstags zusätzlich von 14.30-17.30 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich

ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist

von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, am                 in den Lübecker

Nachrichten bekannt gemacht. Der Inhalt der Bekanntmachung der Auslegung der Planentwürfe und die nach

§ 3 Abs. 2 BauGB  auszulegenden Unterlagen wurden unter www.amt-buechen.de ins Internet eingestellt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde nach der öffentlichen Auslegung geändert. der Entwurf des Bebauungsplanes

wurde erneut den Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt werden können, mit

Schreiben vom ...................... zur Stellungnahme vorgelegt.

8.

S. öffentl. best. Vermessungs-Ingenieur

L. S. Bürgermeister

Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksgrenzen und –bezeichnungen

sowie Gebäude, mit Stand vom                       in den Planunterlagen enthalten und maßstabsgerecht dargestellt sind.

Schwarzenbek, den

L. S. Bürgermeister

L. S. Bürgermeister

L. S. Bürgermeister

1.20

Dacheindeckungen

Dacheindeckungen sind nur in Form von Pfannen in den Farben rot und anthrazit bis schwarz zulässig.

1.40

§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGBBindung für die Erhaltung von Bäumen

H

5.00 Grünordnerische Maßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a und 25b BauGB)

Artenschutzrechtliche Hinweise:

1. Vermeidung der Tötung von Vögeln während der Baufeldräumung 
 Die Fällung und Beseitigung von Gehölzen sind zum allgemeinen Schutz von Brutvögeln ausschließlich in der Zeit vom

01.10. bis 28. / 29.02. durchzuführen. Dieser Zeitraum ist auch für die Baufeldräumung vorzusehen.

2. Vermeidung der Tötung von Vögeln beim Abriss von Gebäuden 
 Beim Abriss von Gebäuden sind diese vor dem Abbruch auf einen aktuellen Besatz mit Gebäudebrütern zu kontrollieren.

3. Anbringung von künstlichen Nisthilfen für Vögel 
 Beim Abriss von Gebäuden ist der Verlust von Fortpflanzungsstätten der Haussperlinge, Rauchschwalben und

Hausrotschwänze durch die orts- und zeitnahe Anbringung von künstlichen Nisthilfen auszugleichen.

4. Vermeidung der Tötung von Fledermäusen beim Abriss von Gebäuden 
 Die potenziellen Quartiergebäude der Fledermäuse sind nur in der Zeit des Hochwinters (Dezember bis Januar)

abzureißen. Dieser Zeitraum kann ausgedehnt werden, wenn durch eine Suche nach Fledermäusen in den betreffenden
Gebäuden ein Vorkommen ausgeschlossen werden kann.

5. Bereitstellung von künstlichen Quartieren für Fledermäuse 
 Bei Abbruch von Gebäuden sind künstliche Quartiere für Fledermäuse in benachbarten Bäumen oder an den

benachbarten oder neuen Gebäuden bereitzustellen. Die Maßnahmen müssen vorgezogen, das heißt vor dem Verlust der
potenziellen Quartiere, bereitgestellt werden

Hinweise zum Gehölz- und Bodenschutz:

1. Die DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ und RAS-LP 4
(Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege,

 Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen) sind zu beachten.

2. Der Schutz von Mutterboden (geordnete Lagerung abseits vom Baubetrieb, Ansaat nach DIN 18917 bei längerer Lagerung
als 3 Monate, kein Verdichten oder Verschmieren des Bodens, gegebenenfalls lockern, Mutterboden erhalten und
weiterverwenden) ist zu beachten.

Flächen für Maßnahmen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Private Verkehrsflächen, einschließlich Stellplätze und Stellplätze mit ihren Zufahrten, sind nur in wasserdurch-
lässigem Pflaster zulässig. Asphaltieren, Betonunterverbau und Fugenverguss sind unzulässig.
Die vorhandene Natursteinmauer, entlang der Dorfstraße, ist zu erhalten.

5.10

5.11

Fassaden

Im zweigeschossig ausgewiesenen Bereich (Sichtbereich von der Dorfstraße) sind nur Mauerwerksfassaden in den
Farben rot, rotbraun, rotblau zulässig. Teilflächenverkleidungen mit anderen Materialien, insbesondere Holz, sind bis
max. 50 % zulässig

1.30

c

d

Sichtdreieck

D Kulturdenkmal

Hinweise zum Denkmalschutz:

Bauliche Maßnahmen im Baufeld gegenüber der Katharinen-Kapelle, gem. § 12 Abs. 1 Nr. 3 DSchG bedürfen einer
denkmalrechtlichen Genehmigung (Veränderung der Umgebung des unbeweglichen Kulturdenkmals).
Der Umgebungsschutzbereich trifft auf die acht Baufelder zu, die in direktem Sichtkontakt zu dem Kulturdenkmal stehen: Die
sieben norddwestlichen und mittigen Baufelder, die U-förmig angeordnet sind und eine Art Freifläche umschließen sowie das
dritte Baufeld von Norden, entlang der Dorfstraße.

Einzelne Hinweise zur Berücksichtigung bei der denkmalschutzrechlichen Genehmigung:

-  im Umgebungsschutzbereich des Kulturdenkmals ist die minimale Dachneigung auf 35° zu erhöhen.
-  Im Umgebungsschutzbereich des Kulturdenkmals sind für die Fassaden weder zu helle oder reine, noch glänzende oder

stark reflektierende Materialien zulässig, damit sich die Neubauten dem baulichen Kulturdenkmal gestalterisch unterordnet,.
Holz oder Holzoptik mit einem gelblich, bräunlichen Farbto sind auszuschliessen. Ein silbergrauer Farbton, der entsteht
wenn Holz natürlich der Sonne ausgesetzt ist und vergraut, ist zulässig.

-  im Umgebungsschutzbereich des Kulturdenkmals dürfen die Dacheindeckungen nicht engobiert oder glasiert sein.
-  auch auf Nebengebäuden dürfen im Umgebungsschutzbereich des Kulturdenkmals keine glänzenden oder stark

reflektierenden Dacheindeckungen verbaut werden.
-  Photovoltaik-Anlagen sind im Umgebungsschutzbereich des Kulturdenkmals denkmalrechlich genehmigungspflichtig und

dürfen das Kulturdenkmal nicht erheblich beeinträchtigen

Hinweise für den Abfall- und Bodenschutz:

1.   Der Beginn der Abbrucharbeiten ist dem Kreis Herzogtum Lauenburg, Fachdienst  Abfall und Bodenschutz, Barlachstraße 2,
23909 Ratzeburg mindestens 2 Wochen vorher mitzuteilen

2.   Die Entsorgung bzw.Verwertung der anfallenden Abfälle sind dem Kreis Herzogtum Lauenburg, Untere Abfallentsorgung
nachzuweisen. Die pflichtige Dokumentation gemäß Gewerbeabfallverordnung (ab 10 m³ Abfälle) ist ebenfalls der Unteren
Abfallbehörde unaufgefordert nach Abschluss der Maßnahme vorzulegen.

3.   Werden während der Ausführung der Baumaßnahme wider aller Erwartungen Bodenverunreinigungen festgestellt, ist
umgehend der Kreis Herzogtum Lauenburg, Fachdienst  Abfall und Bodenschutz, Barlachstraße 2, 23909 Ratzeburg,
darüber zu unterrichten.

1/2

TOP 8TOP 8
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Gemeinde Müssen 

Kreis Herzogtum Lauenburg 
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zum Bebauungsplanes Nr. 14 
 
  der Gemeinde Müssen 
  
  
 Gebiet: 
 

 „Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, 
  Dorfstraße 11 + 13, Flurstück 1/2 tlw. +  
  19/2 tlw., Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf “ 

 
 
  
 
 
 
 
  

 

 Stand:      Originalausfertigung 
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I n h a l t s ü b e r s i c h t  

 

1.00 Planungsrechtliche Grundlagen 

1.10 Beschlussfassung 

1.20 Entwicklung aus dem Landesentwicklungsplan, Regionalplan und Flächennutzungsplan 

1.30 Technische und rechtliche Grundlagen 

2.00 Lage und Umfang des Bebauungsplangebietes 

2.10 Lage 

2.20 Bisherige Nutzung / Bestand 

2.30 Grenzen des Plangeltungsbereiches 

2.40 Flächenbilanz 

3.00 Begründung für die Aufstellung, Ziele und Inhalt der Planung 

4.00 Alternativen Prüfung 

5.00 Städtebauliche Gestaltung / Gestaltung der baulichen Anlagen, sowie Festsetzungen 

5.10 Gestaltung 

5.20 Art der baulichen Nutzung 

5.30 Baugrenzen 

5.40 Bauweise 

5.50 Zahl der Vollgeschosse 

6.00 Verkehrserschließung 

6.10 Innere und äußere Erschließung 

5.20 Private Stellplätze und öffentliche Parkplätze 

7.00          Versorgungsanlagen 

7.10          Wasserversorgung 

7.20          Schmutzwasserentsorgung 

7.30          Regenwasserentsorgung 

7.40          Energieversorgung 

7.50          Fernsprechversorgung 

7.60          Gasversorgung 

7.70          Abfallentsorgung 

7.80 Feuerlöscheinrichtungen 

8.00 Lärmimmissionsschutz 

9.00 Geruchsimmissionen 

10.00 Störfallrichtlinien 

11.00 Maßnahmen zur Ordnung des Grund und Bodens 

12.00 Hinweise 

13.00 Umweltbelange 

14.00 Landschaftspflegerischer Fachbeitrag 

   15.00 Beschluss über die Begründung 

 
Anlagen: 

 Landschaftspflegerischer Fachbeitrag, August 2022 

 Faunistische Potenzialeinschätzung und Artenschutzuntersuchung, November 2021 

Geotechnische Beurteilung Flurstück1/2, Juni 2020 

Geotechnische Beurteilung Flurstück19/2, Juni 2021 
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1.00 Planungsrechtliche Grundlagen 

1.10 Beschlussfassung 

 Am 06.09.2022 fasste die Gemeinde Müssen den Beschluss,  

 für das Gebiet: 

  „Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11 + 13,  

  Flurstück1/2 tlw. + 19/2 tlw., Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf“ 

 

den Bebauungsplanes Nr. 14 gemäß § 13a BauGB aufzustellen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörte-

rung nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen wird. 

Es wird weiter darauf hingewiesen, dass von der Umweltprüfung § 2 Abs. 4 von 

dem Umweltbericht nach § 2a von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Ar-

ten umweltbezogener Informationen verfügbar sind sowie von der zusammenfas-

senden Erklärung nach § 6a Abs. 1 und § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen wird. 

 

1.20 Entwicklung aus dem Landesentwicklungsplan, Regionalplan und 

Flächennutzungsplan 

Durch Überprüfung und Neuabgrenzung der Gebietskulisse der Siedlungsräume 

im Zuge der Fortschreibung des Landesentwicklungsplans wurde die Gemeinde 

Müssen dem Ordnungsraum um Hamburg zugeordnet. 

Damit verbunden ist eine Erweiterung des „Wohnbaulichen Entwicklungsrahmens 

von bisher 10 Prozent des Wohnungsbestands im ländlichen Raum auf künftig bis 

zu 15 Prozent des Wohnungsbestandes im Ordnungsraum bezogen auf den aktu-

elle verfügbaren Wohnungsbestands bei Inkrafttreten des neuen LEPs. Durch 

diese Neuregelung kann die Gemeinde der starken Nachfrage nach Bauplätzen 

durch zusätzliche Bauflächenausweisen nachkommen. 

Für den neuen Entwicklungszeitraum von 2022-2036 ist nach Auskunft der Lan-

desplanung die Schaffung von 80 weiteren Wohneinheiten zulässig. Im Bebau-

ungsplangebiet sind zurzeit 40 Wohneinheiten in Wohnungen, Reihenhäusern 

und Einzelhäusern geplant. 

Aufgrund der guten Infrastrukturausstattung und der attraktiven Bahnverbindun-

gen mit einem „Halbstundentakt“ nach Schwarzenbek, Hamburg und Büchen 

strebt die Gemeinde eine „planerische Wohnfunktion im Rahmen der Neuaufstel-

lung des Regionalplans an. 
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Die Gemeinde Müssen liegt, entsprechend des Entwurfes des Landesentwick-

lungsplanes 2020,  

- innerhalb des Ordnungsraumes um Hamburg, 

- teilweise innerhalb des Entwicklungsraumes für Tourismus und Erholung (west-

licher Gemeindebereich),  

- liegt zwischen zwei Vorbehaltungsräumen für Natur und Landschaft (Bereich 

südlich Schwarzenbek und Lauenburgische Seenplatte, östlich des Kanals), 

- Innerhalb eines 10 km Umkreises um ein Unterzentrum und grenzt direkt an 

den äußeren Siedlungsachsen-Schwerpunkt Schwarzenbek,  

- östlich einer Siedlungsachsen-Grundrichtung,  

- nördlich direkt angrenzend an der Bundesstraße B207,  

- in geringer Entfernung zur BAB A24, 

- direkt an der Bahnstrecke Berlin – Hamburg, mit eigenem Bahnhof für die Nah-

verkehrsanbindung Richtung Hamburg sowie auch Schwarzenbek und Büchen. 

Insbesondere diese Bahnanbindung prädestiniert die Gemeinde Müssen für 

weitere Entwicklungen und zur Abdeckung des Wohnbedarfs auch des Umfel-

des. 

Durch die Planung der Gemeinde werden weitere Vorgaben und Empfehlungen 

des Landesentwicklungsplanes berücksichtigt. Grundsatzvorgabe Innenbereichs-

entwicklung vor Außenbereichsentwicklung; Nutzung von innerörtlichen Brachflä-

chen (hier ehem. landwirtschaftliche. Gebäude- und Betriebsflächen); Beseitigung 

von städtebaulichen Missständen durch Bauleitplanung zur Schaffung von Wohn-

raum in unmittelbarer Zuordnung von Infrastruktureinrichtungen und Haltepunkten 

des Bus- und Schienenverkehrs, Verdichtung des Innenbereichs durch Bauleitpla-

nung. 

- Es werden hier im Zentrum von Müssen zwei landwirtschaftliche Betriebe über-

plant und umgewandelt in Wohnbauflächen. Der östliche Betrieb hat seit länge-

rem seinen landwirtschaftlichen Hof aufgegeben. Der westliche Betrieb wird 

ausgelagert, da sein Betrieb wirtschaftlich nicht mehr zu betreiben ist aufgrund 

der Enge und der Behinderungen in der Ortsmitte. Die Viehhaltung wurde auch 

schon vor Jahren aufgegeben, 

- Direkt in der Ortsmitte, im Ortszentrum, besteht ein erheblicher städtebaulicher 

Missstand, der durch die Bauleitplanung beseitigt werden soll. Im östlichen Be-

reich befand sich ein landwirtschaftlicher Betrieb. Die Scheune war bereits zu-

sammengefallen und das Hauptgebäude stellte ein erhebliches Gefahrenpo-

tenzial dar „die Dachplatten segelten schon durchs ganze Dorf“. Dieser Bereich  
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ist, einschließlich aller Nebenanlagen, zur Gefahrenabwehr, bereits abgerissen 

worden. Der westliche Betrieb wird verlagert auf eine zur Verfügung gestellte 

Fläche östlich von ATR (vormals Betriebsgelände Raiffeisen).  

- Auf dem westlichen Grundstück befinden sich nicht mehr genutzte überalterte 

und brüchige Stallungen für Rinderhaltung (die Rinderhaltung wurde vor Jahren 

aufgegeben), diverse Schuppen, Wagenremisen und Scheunen, Silagewannen 

und ein Güllepott, die abgängig sind. Die Verhältnisse auf dem Hof sind sehr 

beengt für die großen landwirtschaftlichen Maschinen. Der Hof hat ca. 180 ha 

Ackerflächen und wird ausgelagert wie vor. Ein Aussiedlungsantrag ist bereits 

genehmigt. 

Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Müssen ist der für die Bebauung vorgese-

hene Bereich zurzeit als Mischbaufläche ausgewiesen. Die Ausweisung soll erfol-

gen, entsprechend der zukünftigen Nutzung, als Wohnbaufläche. Die Berichtigung 

des Flächennutzungsplanes erfolgt direkt nach Aufstellung des Bebauungsplanes. 

Der Plangeltungsbereich der Berichtigung des Flächennutzungsplanes wird größer 

gewählt als der Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 14 um die, durch 

den Betrieb Siemers – durch die Rinderhaltung, eingetragenen Immissionsschutz-

kreise aus dem Flächennutzungsplan entfernen zu können. 

 

1.30         Technische und rechtliche Grundlagen 

Als Kartengrundlage für den rechtlichen und topographischen Nachweis der Grund-

stücke wurde eine digitale Planunterlage im Maßstab 1:1000 der öffentlich bestell-

ten Vermessungsingenieure Sprick & Wachsmuth/Schwarzenbek verwandt. 

Als Rechtsgrundlagen für den Bebauungsplan Nr. 14 gelten: 

a) Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 

November 2017 (BGBI. IS. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

26. April 2022 (BGBI. IS. 674) geändert worden ist. 

b) Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 21. November 2017 (BGBl. IS. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes 

vom 14. Juni 2021 (BGBI IS. 1802) geändert worden ist. 

c) Die Landesbauordnung Schleswig-Holstein vom 06.12.2021 (GVOBI. Schl.-H. 

S. 1422) in der zurzeit geltenden Fassung. 

d) Die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung 

des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV. 90) vom 18.12.1990 

(BGBI. I 1991 S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 

2021 (BGBI. IS. 1802) geändert worden ist. 
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2.00 Lage und Umfang des Bebauungsplangebietes 

2.10 Lage 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 14 der Gemeinde Müssen befindet sich 

im südlichen Bereich der Ortslage Müssen. Das Plangebiet befindet sich genau im  

 

Ortszentrum, nördlich der Dorfstraße und genau gegenüber der Kapelle, der 

Grundschule, der Feuerwehr, des Schützenvereins, der Sportanlagen, noch in der 

Nähe des Kindertagesheimes, der zusätzlichen Sport- und Freizeitanlagen und der 

Badestelle am Kiessee. Nördlich angrenzend befinden sich das Mühlbektal und die 

Mühlenbek. Weiter nördlich das Neubaugebiet „Schmiedestraße“ sowie davon 

nördlich die Bahnlinie Hamburg-Berlin. Westlich direkt angrenzend an den Plangel-

tungsbereich befindet sich eine landwirtschaftliche Hofstelle ohne Viehhaltung. Auf 

dem östlich angrenzenden Grundstück befindet sich der Landgasthof Lüchau mit 

Saal und großem Gästehaus. 

 

2.20 Bisherige Nutzung / Bestand 

Beim Plangeltungsbereich handelt es sich um die Hofstelle Siemers mit diversen 

landwirtschaftlichen Gebäuden, einschließlich Betriebsleiterwohnung und befestig-

ten Flächen bis an den Niederungsbereich heran. Die landwirtschaftlichen Ge-

bäude, zumindest im straßennahen Bereich, sind zweigeschossig. Die Unterstell-

schuppen und Stallungen weisen zwar teilweise höhere Gebäudehöhen aus, sind 

aber nur eingeschossig. Die im östlichen Bereich ehemals vorhandenen Gebäude 

wurden früher landwirtschaftlich genutzt und sind der Nutzung bereits entzogen. 

Das große Bauernhaus war zweigeschossig, die restlichen Gebäude teilweise mit 

größeren Höhen, waren aber nur eingeschossig. Der Bestand war abrisswürdig und 

musste aus Sicherheitsgründen entfernt werden. 

      

2.30  Grenzen des Plangeltungsbereiches 

Das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 14 wird wie folgt begrenzt: 

Im Norden 

Durch eine Linie im Abstand von 75-85 m nördlich der Straßenbegrenzungslinie 

der Dorfstraße (Grenze der Bauflächen gem. Flächennutzungsplan). 

Im Osten 

Durch die westliche Grenze des Flurstückes 32/5. 

Im Süden 

Durch die Mitte der Dorfstraße/K29 
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Im Westen 

Durch das Flurstück 28/2   

 

2.40 Flächenbilanz 

Das Plangebiet umfasst insgesamt folgende ausgewiesene Einzel- und Gesamt-

flächen: 

  

 Allgemeines Wohngebiet  12.950 m² 

 Verkehrsfläche         900 m² 
 _____________________________________________________ 

 Gesamtfläche des Plangeltungsbereiches             13.850 m² 
 _____________________________________________________ 
 

 

3.00 Begründung für die Aufstellung, Ziele und Inhalt der Pla-

nung 

 Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB erstellt die Gemeinde Bauleitpläne in eigener Verant-

wortung sobald und soweit es erforderlich ist. 

 Folgende Gründe und Ziele veranlassten die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 

14: 

 Allgemein 

 Die Gemeinde Müssen verfügt über ein hohes raumplanerisches Potential. 

• Insbesondere durch die gute Anbindung an das Unterzentrum Büchen sowie 

im Weiteren nach Hamburg, Schwarzenbek, Lüneburg und Berlin stellt die Ge-

meinde Müssen einen besonderen Wohnstandort dar. 

• Müssen verfügt – neben der verkehrlich sehr guten Lage mit einem Bahn Hal-

tepunkt an der Regionalbahnstrecke Hamburg Rostock und besonders durch 

die enge Taktung der Züge von und nach Hamburg (25 Min. bis HH Hbf) so-

wie die gute Anbindung an Bundesstraßen (207 und 209) auch durch kurze 

Wege zu Autobahnen (24 und 25). über sehr gute Bedingungen im Ort zu le-

ben: 

o Eine zweizügige Grundschule mit Offener Ganztagsschule für ca. 160 

Kinder aus Müssen und mehr als 15 umliegenden Gemeinden.  

o Zwei Kitas für über 80 Kinder, die ebenfalls viele aus umliegenden Ge-

meinden betreuen. 

o Das vorhandene Glasfasernetz sichert einen schnellen und leistungsfä-

higen Internetzugang auch im Home Office.  
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o Eine gewisse Grundversorgung ist bereits heute möglich: Zwei Bäcker, 

ein Hofladen, ein Landhandel, eine Fleischerei, eine „Milch Tankstelle“ 

sowie die Verkaufsstelle der Louisenhof gGmbh.  

o Darüber hinaus gibt es mehrere Handwerksbetriebe, eine Friseurin, ein 

Hotel, eine Tierärztin, Reiterhöfe, Sportverein, Schützenverein, Freiwil-

lige Feuerwehr und einen „Förderverein Alte Schule“ der ein Dorfge-

meinschaftshaus betreibt und die Kultur in der Gemeinde fördert.  

• Die Mitgliedschaft im Schulverband Büchen sichert den Kindern der Ge-

meinde den ungehinderten Zugang zur weiterführenden Schule in Büchen.  

• Die Bahn (DB) hat bereits vor drei Jahren die konkreten Planungen für einen 

Ausbau des Müssener Haltepunktes begonnen. Damit wird der Zugang – in 

Abstimmung mit der Gemeinde (!) - barrierefrei gestaltet und die Bahnsteige 

werden verlängert, um die künftig längeren Züge aufnehmen zu können. D.h. 

die Leistungsfähigkeit und Bedeutung steigen erheblich und stärken so auch 

die Möglichkeiten des Umstieges auf andere Verkehrsmittel wie Bus, PKW 

und Fahrrad durch die vorhandenen modernen P&R sowie B&R Kapazitäten 

Bezogen auf den Plangeltungsbereich 

Die vorhandene westliche landwirtschaftliche Hofstelle existiert seit diversen Jahr-

zehnten. Der jetzige landwirtschaftliche Betrieb weist einen alten Gebäudebestand 

aus und entspricht nicht mehr den heutigen funktionalen Ansprüchen an einen wirt-

schaftlich arbeitenden landwirtschaftlichen Betrieb. Die landwirtschaftlichen Ma-

schinen sind in den letzten Jahren deutlich größer geworden, so dass Gebäude 

und befestigten Flächen, insbesondere Wendekreise, nicht mehr ausreichen. Da-

her hat der Landwirt einen Antrag auf Aussiedlung gestellt, um im Bereich Müssen, 

östlich ATR (ehemals Raiffeisen) einen neuen landwirtschaftlichen Betrieb mit 

Halle und Betriebsleiterwohnung erstellen zu können. Eine Genehmigung des Aus-

siedlungsantrages ist Grundlage für die Überplanung dieser Hofstelle (die Geneh-

migung liegt zwischenzeitlich vor). 

Die frühere und eventuell für die Zukunft mögliche Tierhaltung auf dieser Hofstelle 

entfällt damit endgültig. 

Die östliche, bereits abgerissene, ehemalige landwirtschaftliche Hofstelle stellte 

einen erheblichen städtebaulichen Missstand dar, durch marode zusammengefal-

lene Gebäude, ungenutzter Maschinenpark und stellte eine Gefährdung des Um-

feldes durch herabfallende Gebäudeteile dar. Diese Gebäude sind bereits abge-

rissen.  

Ziel der Gemeinde ist für diese im Ortszentrum befindlichen Flächen den dringen-

den Wohnraumbedarf zu decken. Folgende Nutzung ist für diesen Bereich ange-

dacht: 

- Schaffung einer geringen Zahl von Einzelhausbauplätzen, 
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- Schaffung von Wohnraum als Eigentum in Reihenhausform, 

- Schaffung von Wohnraum als Mietwohnungsbau, 

weiter wird, bei Bedarf, geprüft im straßennahen Bereich eine kleine Ladenfläche 

mit unterzubringen, ggfls. auch Raum zu schaffen für eine Arztpraxis. Hier wird 

zurzeit noch der Bedarf geprüft. 

Auch unter der Maßgabe, dass die Entwicklung künftiger Baugebiete nicht nur 

unter ökologischen und landschaftsplanerischen Gesichtspunkten sondern auch 

und Klimaschutz -und Mobilitätsaspekten zu betrachten sind, sticht dieser Stand-

ort gegenüber anderen Flächen heraus. 

Er aktiviert nicht nur ehemalig landwirtschaftlich genutzte Betriebsflächen im In-

nenbereich und trägt damit zur Reduzierung des Flächenverbrauchs bei, sondern 

ist durch seine Nähe zu den öffentlichen und privaten Infrastrukturangeboten in 

der Ortsmitte und zum Bahnhof geeignet die innerörtlichen Verkehre und auch 

die Pendlerverkehre mit den eigenen PKW zu verringern.   

Daher ist aus Sicht der Gemeinde dieser Standort eindeutig zu favorisieren, zu-

mal hier nach Nutzungsaufgabe weiterer landwirtschaftlicher Betriebe ausrei-

chend Potenziale für eine Siedlungsentwicklung in der Ortsmitte vorhanden sind. 

Nach bisherigen Abstimmungen mit dem Kreis soll der überbaubare Bereich im 

nördlichen Bereich reduziert werden. Ebenso sollte die bauliche Dichte überprüft 

und reduziert werden.  

Die Gemeinde hat den überbaubaren Bereich nochmals reduziert und die bauliche 

Dichte ebenfalls nochmals reduziert. Die Gemeinde ist jedoch der Meinung, dass 

in diesem zentralen Bereich die bisher versiegelten Flächen weiter als Bauland 

hätten genutzt werden sollen. Die Talniederung wird für Bauflächen nicht in An-

spruch genommen. Der einzige Bereich der Gemeinde auf dem eine höhere bauli-

che Dichte städtebaulich verträglich ist, sind diese zentralen Flächen (siehe Alter-

nativen Prüfung Flächen 1, 2 und 3), direkt gegenüber der Kapelle der Grund-

schule, der Feuerwehr, des Schützenvereins, der Sportanlagen, noch in der Nähe 

des Kindertagesheimes, der zusätzlichen Sport- und Freizeitanlagen und der Ba-

destelle am Kiessee sowie östlich angrenzend dem Landgasthof Lüchau mit Saal 

und großem Gästehaus. 

Es herrscht ein hoher Siedlungsdruck auf die Gemeinde. Nachfragen nach Bauflä-

chen, Baugrundstücken, Gebäuden und nach Mietwohnungsraum gehen fast täg-

lich bei der Gemeinde ein. Auch herrscht ein erheblicher Druck durch Grundeigen-

tümer zur Ausweisung von Bauland auf die Gemeindevertretung (Alternativen Prü-

fung Flächen 4 und 8).  
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4.00 Alternativen Prüfung 

Die Gemeinde verfolgt hier den Grundsatz des Baugesetzbuches Innenentwicklung 

vor Außenentwicklung und folgt damit auch den Vorgaben des Landesentwick-

lungsplanes.  

Die Gemeinde nimmt die Möglichkeit wahr in ihrem Ortszentrum die entsprechende 

Möglichkeit zur Schaffung von Wohnraum zu verwirklichen, gegenüber fast den 

gesamten Infrastruktureinrichtungen der Gemeinde. Durch die Einhaltung des 

Grundsatzes vereinfacht sich die Überprüfung der Alternativen durch das Aus-

schlusskriterium „Außenbereich“.  

Übersicht Alternativen Prüfung 
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Fläche 1 

Ist bestens geeignet für die Schaffung von Wohnraum, direkt gegenüber fast allen 

Infrastruktureinrichtungen der Gemeinde. Das Ziel, verdichteten Wohnraum auszu-

weisen, ist hier gut möglich. Auch der Bedarf an Mietwohnungsbau ist hier zu ver-

wirklichen. Als einzige städtebaulich vertretbare Fläche und verfügbare Fläche im 

gesamten Gemeindegebiet. 

Fläche 2 

Gleiche Beurteilung wie Fläche 1. Die Fläche steht jedoch nicht zur Verfügung. Der 

landwirtschaftliche Betrieb wurde hier bereits aufgegeben, jedoch sollen die Ver-

hältnisse nicht geändert werden bis zum Ableben des Eigentümers. 

Fläche 3 

Ebenfalls Innenbereich. Hier treffen die gleichen Sachargumente zu wie vor. Je-

doch steht auch diese Fläche nicht zur Verfügung bis zum Ableben des Eigentü-

mers. Die Gemeinde hatte bereits bei der Überplanung dieser Flächen für den Kin-

dergarten hier Wohnbaufläche ausgewiesen, im ehemaligen Bebauungsplan Nr. 5. 

Das wurde jedoch zurückgenommen, da die Entwicklungszahlen durch diesen Be-

bauungsplan blockiert wurden.   

Fläche 4 

Außenbereich, nach Abstimmungen mit übergeordneten Behörden wurde diese 

Fläche, aus naturschutzfachlichen Gründen, für nicht geeignet befunden. 

Fläche 5 

Außenbereich, sonst wie Fläche 4. 

Fläche 6 

Diese Fläche kann einer normalen Wohnbebauung nicht zugeführt werden, auf-

grund von Immissionen durch den angrenzenden Betrieb ATR (ehemals Raiffei-

sen). 

Fläche 7 

Außenbereich, Entwicklung in die freie Landschaft. 

Fläche 8 

Außenbereich, nach Abstimmungen mit übergeordneten Behörden wurde diese 

Fläche, aus naturschutzfachlichen Gründen, für nicht geeignet befunden. 

Fläche 9 

Außenbereich, nach Abstimmungen mit übergeordneten Behörden wurde diese 

Fläche, aus naturschutzfachlichen Gründen, für nicht geeignet befunden. 
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Fläche 10 + 11 

Außenbereich, Flächen nicht geeignet, keine Ableitung des Oberflächenwassers 

möglich. 

 

5.00 Städtebauliche Gestaltung/Gestaltung der baulichen Anla-

gen sowie Festsetzungen 

5.10 Gestaltung 

Die neu zu schaffenden Gebäude sollen sich ungefähr in Art, Maß, Nutzung und 

auch Gestaltung den vorhandenen Nachbargebäuden angleichen. Daher wird auch 

im straßennahen Bereich eine zweigeschossige Bebauung zugelassen und zum 

Mühlbektal nur eingeschossig. Es werden Trauf- und Firsthöhen, Dachneigungen 

und Dachformen festgesetzt.  

 

5.20 Art der baulichen Nutzung 

Die Bauflächen sind als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. 

 

5.30 Baugrenzen 

Für das allgemeine Wohngebiet sind die Baugrenzen so gewählt, dass den zukünf-

tigen Bauherrn größtmöglicher Spielraum gegeben wird, jedoch werden die über-

baubaren Flächen als Briefmarken festgesetzt um eindeutig die offene Bauweise 

zu dokumentieren. Für geringfügige Überschreitungen der Baugrenzen für kleinere 

Bauteile wurde eine Ausnahme im Teil B Text vorgenommen. 

 

5.40 Bauweise 

Entsprechend der überwiegend im Umfeld vorhandenen Bebauung und auch der 

geplanten Bebauung, wurde offene Bauweise festgesetzt.  

 

5.50 Zahl der Vollgeschosse 

Im straßennahen Bereich ist zweigeschossige Bauweise festgesetzt. Im rückwärti-

gen Bereich eingeschossig, entsprechend der überwiegend vorhandenen und um-

liegenden Bebauung. 

 

 

 

19



Begründung für den Bebauungsplan Nr. 14 der Gemeinde Müssen 14                                                                                                                                                     

___________________________________________________________________ 

              ...15  
 

 

5.60 Grundflächenzahl 

Die Gemeinde und die Grundeigentümer haben vereinbart, dass möglichst der ge-

samte Bedarf an Stellplätzen auf den Privatgrundstücken erstellt werden soll. 

Hierzu sollte dann auch die Möglichkeit gegeben werden.  

Um diese Festsetzungen und Ausführungen durchführbar zu machen und den ge-

samten tatsächlichen Bedarf abzudecken, ist eine Überschreitungsregelung der 

Grundflächenzahl erforderlich. 

 

6.00       Verkehrserschließung 

6.10 Innere und äußere Erschließung      

Die äußere Erschließung erfolgt über die BAB 24 Hamburg – Berlin. Weiterhin wird 

das Gebiet von außen über die Bundesbahnstrecke Berlin-Hamburg und Lübeck-

Büchen-Lüneburg schienenmäßig erschlossen. Durch den Bahnhof Müssen erfolgt 

auch eine Nahverkehrsanbindung direkt über Schwarzenbek nach Hamburg und 

nach Büchen. 

Des Weiteren befindet sich unmittelbar fußläufig erreichbar die Bushaltestelle Müs-

sen, Schule im südwestlichen Plangeltungsbereich. Von dort bestehen Verbindun-

gen zu den Schulstandorten in Büchen und in Schwarzenbek. 

Der Plangeltungsbereich wird von außen über die Dorfstraße/K 29 erschlossen.  

Die Erschließung der Wohnbauflächen erfolgt über die bisherigen Zufahrten der 

landwirtschaftlichen Hofstellen, durch private Erschließungsflächen. Um die Er-

reichbarkeit aller Grundstücksteile zu erreichen werden Geh-, Fahr- und Leitungs-

rechte festgesetzt, mit den dazu angeschlossenen Stellplatzflächen. 

 

6.20 Private Stellplätze und öffentliche Parkplätze 

Öffentliche Parkmöglichkeiten sind wie bisher nur entlang der Dorfstraße möglich. 

Für das Gebiet selbst sind, in erheblicher Anzahl, private Stellplätze festgesetzt, 

um bei Zweitfahrzeugen zu vermeiden, dass öffentliche Parkflächen in Anspruch 

genommen werden.  

Die Lage der privaten Stellplätze darf gemäß Textteil B verändert werden, jedoch 

darf die Anzahl nicht reduziert werden.   

 

7.00 Versorgungsanlagen 

7.10         Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung erfolgt über die zentrale Wasserversorgungsanlage der 

Gemeinde Müssen, durch Anschluss an das Wasserwerk der Gemeinde Büchen. 
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7.20 Schmutzwasserentsorgung 

Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt über das vorhandene Leitungsnetz, mit An-

schluss an das zentrale Klärwerk der Gemeinde Büchen. Die Entsorgung erfolgt 

über Anschlüsse an die Dorfstraße. 

 

7.30  Regenwasserentsorgung 

Das auf den Privatgrundstücken anfallende, gering verschmutzte Oberflächenwas-

ser sollte auf den Grundstücken zur Versickerung gebracht werden, soweit die Bo-

denverhältnisse dies zulassen würden.  

Nach einem mit der Wasserbehörde und der UNB abgestimmten Konzept, wird das 

Oberflächenwasser in den Niederungsbereich eingeleitet. Hierzu sind diverse Ein-

leiterstellen vorzusehen, die Entwässerung der im Wohngebiet ausgewiesenen 

Verkehrsflächen erfolgt die Einleitung über je einen Sandfang.  

Jedwede Erdarbeiten oder sonstige Beeinträchtigungen sind in der Niederung nicht 

zulässig. Die Randbereiche zwischen Niederung und zukünftiger Bebauung sind 

naturnah herzustellen, nach Abbruch des Güllebehälters, der vorhandenen bauli-

chen Anlagen, der Aufschüttungen und der versiegelten Flächen. 

Grundlage dieses Entwässerungskonzeptes sind die beiden geotechnischen Beur-

teilungen/Baugrunduntersuchungen für die Flurstücke 1/2 und 19/2, die ebenfalls 

Bestandteil der Begründung sind und den Originalen als Anlage beigefügt werden., 

 

7.40         Energieversorgung 

Die Versorgung des Plangebietes mit Elektrizität erfolgt über die Anlagen der 

Schleswig-Holstein Netz AG. 

 

7.50         Fernsprechversorgung 

Die Gemeinde Müssen ist an das Telefonnetz der Deutschen Telekom ange-

schlossen. 

 

7.60 Gasversorgung 

Die Gasversorgung erfolgt über die Anlagen der Schleswig-Holstein Netz AG. 

 

7.70 Abfallentsorgung 

Die AWSH (Abfallwirtschaft Südholstein GmbH) erfüllt im Auftrag des Kreises Her-

zogtum Lauenburg, der öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger ist, alle Aufgaben  
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der Abfallentsorgung. In diesem Zusammenhang gelten die „Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen des Kreises Herzogtum Lauenburg für die Entsorgung von Ab-

fällen aus privaten Hauhalten“. 

 

7.80 Feuerlöscheinrichtungen 

Der Brandschutz erfolgt über die zentrale Wasserversorgungsanlage der Ge-

meinde Müssen durch vorhandene Hydranten. 

 

8.00      Lärmimmissionsschutz 

Die Dorfstraße/K29 ist eine innerörtliche Erschließungsstraße mit geringem Durch-

fahrtsverkehr.  

Die Gesamtverkehrsbelastung ist gering, der LKW-Anteil ist äußerst gering. Eine 

größere Anzahl landwirtschaftlicher Fahrzeuge, als Ziel und Quellverkehr und auch 

einige als Zufahrt zur Raiffeisen/ATR, sind vorhanden, insbesondere in der Ernte-

zeit. 

Die Bahnlinie befindet sich in 400 m Entfernung und befindet sich in dem Bereich 

auch noch in einem Geländeeinschnitt, sodass weder aus dem Straßenverkehr 

noch aus dem Bahnverkehr hier Lärmbelastungen vorhanden sind.   

 

  9.00     Geruchsimmissionen 

Geruchsimmissionen beeinträchtigen den Plangeltungsbereich nicht. Entspre-

chend der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Müssen be-

finden sich geruchsimitierende landwirtschaftliche Betriebe in größerer Entfernung 

zum Plangeltungsbereich. 

Durch die Auslagerung der hier ansässigen Hofstelle entfallen dadurch die im Flä-

chennutzungsplan dargestellten Geruchsimmissionskreise. 

 

  10.00   Störfallrichtlinie 

Im Umfeld des Bauleitplanes und im gesamten Gemeindebereich der Gemeinde 

Müssen befindet sich kein Störfallbetrieb.  

Eine überschlägliche Prüfung wurde vorgenommen. In der Gemeinde existieren 

nur ein größerer Betrieb zur Lagerung und Handel mit landwirtschaftlichen Gütern 

(ehemals Raiffeisen, heute ATR), zwei Bauunternehmungen sowie Gewerbebe-

triebe, die dem täglichen Bedarf dienen sowie Betriebe von Photovoltaikanlagen.  
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Zur Beurteilung, ob es sich um Störfallbetriebe handelt, wurde der Leitfaden der 

Kommission für Anlagensicherheit beim Bundesministerium für Umwelt, Natur-

schutz und Reaktorsicherheit, hier Anhang 1 Abstandsempfehlungen für die Bau-

leitplanung ohne Detailkenntnisse mit Erläuterungen - Achtungsabstände (Anlage) 

wie auch Anhang 1 der 12. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)- Men-

genschwellen, herangezogen.  

Die hier aufgeführten Stoffe werden bei den Müssen Gewerbetreibenden weder 

gelagert, produziert, verarbeitet oder in Produktionsabläufe eingebunden. Insofern 

geht die Gemeinde davon aus, dass auf dem Gemeindegebiet der Gemeinde Müs-

sen sich kein Störfallbetrieb befindet. 

Anlage: 
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11.00      Maßnahmen zur Ordnung des Grund und Bodens 

Maßnahmen zur Ordnung des Grund und Bodens sind nicht erforderlich. 

 

12.00 Hinweise 

o Für den Plangeltungsbereich erfolgt keine Auskunft zur Kampfmittelbelastung 

gem. § 2 Abs. 3 Kampfmittelräumverordnung S-H. 

Die Gemeinde Müssen liegt in keinem bekannten Bombenabwurfgebiet.  

Zufallsfunde von Munition sind jedoch nicht gänzlich auszuschließen und un-

verzüglich dem Landeskriminalamt, Sachgebiet 323, Mühlenweg 166 in 24116 

Kiel, zu melden. 

o Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen ent-

deckt werden, ist die Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen 

und die Fundstelle bis zum Eintreffen der Fachbehörde zu sichern. Verantwort-

lich hier sind gemäß § 14 DSchG (in der Neufassung vom 12. Januar 2012) der 

Grundstückseigentümer und der Leiter der Arbeiten.  

Darüber hinaus verweisen wir auf den § 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale ent-

deckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde 

der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht fer-

ner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Be-

sitzer des Grundstückes oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, 

und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu 

dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichtungen 

befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal 

und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne er-

hebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Die Ver-

pflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. 

 

13.00 Umweltbelange 

Bei den landwirtschaftlichen Hofstellen handelt bzw. handelte es sich um ein In-

tensiv bebaute und versiegelte Grundstücke. Es wurden im Vorwege Bestands-

aufnahmen gemacht: 
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Flurstück 1/2 

 

  

Grundstücksfläche ohne Wiesenanteil 10.404 m² 

Versiegelte Flächen 3.087 m² 

Gebäude  3.015 m² 

  ________________________ 

Gesamt  6.102 m² 
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          Flurstück 19/2  

 

Grundstücksfläche ohne Wiesenanteil 6.985 m² 

Versiegelte Flächen 2,223 m² 

Gebäude  1.277 m² 

  ________________________ 

Gesamt  3.500 m² 

 

Diese gesamte Hofstelle wird abgerissen und recycelt. Die gesamte bebaute und 

versiegelte Fläche des landwirtschaftlichen Betriebes entspricht ca. der zukünfti-

gen Versiegelung durch die Neubebauung. Die Gesamtversiegelung innerhalb des 

Plangeltungsbereiches beträgt fast 10.000 m². 

Erhaltenswerte Bestände in Form von naturnahen Flächen, Sträuchern und Bäu-

men befinden sich auf den Hofstellen nicht, mit Ausnahme einer Eiche, Stamm-

durchmesser ca. 0,35 m, an der Dorfstraße belegen. Diese Eiche ist sehr wichtig 

für die Erhaltung des Ortsbildes als Pendant zu den gegenüberliegenden großen 

Laubbäumen.  
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14.00      Landschaftspflegerischer Fachbeitrag  

Der landschaftspflegerische Fachbeitrag dient der ausreichenden Berücksichti-

gungen der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege. 

Der landschaftspflegerische Fachbeitrag mit dem beigefügten Bestandsplan und 

Zielplan von PGL Thieme Hack Landschaftsarchitekten PartGmbB sowie der da-

zugehörigen faunistischen Potentialeinschätzung und Artenschutzuntersuchung 

zum Bebauungsplan Nr. 14 von Herrn Dipl. Biol. Karsten Lutz sind Bestandteil der 

Begründung und sind als Anlage beigefügt. 

 

15.00 Beschluss über die Begründung 

Die Begründung wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 

Müssen am                 gebilligt. 

                  Müssen, den   

       

      Bürgermeister 
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Stand:

Seite 1 - 22

Abwägungsvorschläge

zum Bebauungsplan Nr. 14 der Gemeinde Müssen

Für das Gebiet: 

"Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, 

Gemarkung Müssen-Dorf"

13. März 2023

Beteiligung der berührten Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie der nach § 59 BNatSchG 

anerkannten Verbände gem § 4 Abs. 2 i. V. mit § 13a BauGB und der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB sowie Dritter

TOP 8TOP 8
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Landesplanungsbehörde

 

BLATT: 1

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

Erlass BERÜCKSICHTIGUNG:

Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und 

Sport - Landesplanung -

vom 10. November 2022

Die Bestätigung, das weiterhin keine Bedenken gegen 

die Planung der Gemeinde bestehen wird dankend zur 

Kenntnis genommen.
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vom 03.11.2022

Zu Abs. 1

1

Zu Abs. 2

2

3

4

BLATT: 2

Er könnte ergänzt werden durch OKFF Erdgeschoss.

Die Sockelhöhe ist selbstverständlich, nach Auffassung 

der Gemeinde, eine gestaltungstechnische Frage.

Da aber die Höhere Verwaltungsbehörde Probleme hat, 

mit der Festlegung der Bezugspunkte für diese 

Wird berücksichtigt durch Korrektur der 

Rechtsgrundlage.

Mit Perlenschnur ist voraussichtlich die Abgrenzung 

unterschiedlicher Nutzung gemeint. Hier wird die 

Darstellung entsprechend ergänzt.

Zu Abs. 3, 4, 5 + 6 Sockelhöhe, Trauf- und Firsthöhen

Die Sockelhöhe ist ein allgemein üblicher Begriff und 

auch den Mitarbeitern der Bauaufsicht bekannt.

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN

STELLUNGNAHME:

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

ADRESSE: TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

Höhere Verwaltungsbehörde

Zum Kreis Herzogtum Lauenburg 

Zum Fachdienst Naturschutz

Regionalentwicklung und Verkehrsinfrastruktur 

Wird zur Kenntnis genommen
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5

6

7

8

9

BLATT: 3

Eigentümer § 13 (2) BauGB

Zu Abs. 9 

Wird berücksichtigt durch Ergänzung der Begründung.

Zu Abs. 7 + 8 Fassaden

Teil B Text 1.50 Fassaden wird von rotbunt in rotblau 

geändert (es handelt sich um den gleichen hart 

gebrannten Ziegel, der im Handel üblicherweise unter 

der Farbe rotbunt gehandelt wird).

Die Teilflächenverkleidung wird ergänzt durch den 

Zusatz  "… bis maximal 50 %"

Es wird darauf hingewiesen, dass die geforderten 

Höhenfestsetzungen nach NN während der Planung, 

insbesondere in einem bebauten Gebiet, wo alle 

Gebäude und Befestigungen ab- bzw. aufgerissen 

werden und das Grundstück später begradigt wird, sehr 

kompliziert ist. Auch der Aufwand, der einzelnen 

Höhenfestsetzungen der Vermessungsarbeiten vor 

Baubeginn und die Überprüfung nur durch öffentlich 

bestellte Vermesser erfolgen kann. Dies ist ein 

erheblicher Mehraufwand, der im hier geplanten 

Mietwohnungsbau zu erheblichen Mehrkosten führt, die 

die Gemeinde den Investoren nicht auferlegen will.

Festsetzungen, werden die Festsetzungen für die 

Sockelhöhen und Trauf- und Firsthöhen - Teil B Text 

Pkt. 1.10 und 1.20 ersatzlos gestrichen.

Die Festsetzungen der Vollgeschosse reichen der 

Gemeinde aus.

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB
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10

11

12

BLATT: 4

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:
Die Gemeinde als auch der Investor wollen den 

parkenden Verkehr für den tatsächlichen Bedarf auf 

den privaten Grundstücken unterbringen. Hierfür muss 

dann auch die entsprechende Festsetzung getroffen 

werden.

Zu Abs. 10 + 11 Private Stellplätze

Die Festsetzungen werden auf den Grundstücken 

konkretisiert. Die Stellplätze werden einzeln dargestellt 

und nummeriert. Auf den Einfamilienhausgrundstücken 

werden die zwei Stellplätze auch festgesetzt. Eine 

Zuordnung der einzelnen Stellplätze soll nicht erfolgen, 

damit die Vergabe später dem Bedarf entsprechend 

variabel gestaltet werden können. Es sei der Hinweis 

gestattet, dass sich hier nicht um einen Vorhaben- und 

Erschließungsplan handelt und das das 

Gesamtgrundstück bebaut wird mit Mietwohnungsbau, 

mit unterschiedlichen Wohnungsgrößen und 

Ansprüchen auf Stellplätze.

Die gewünschte Anpassung bei den Geh-, Fahr und 

Leitungsrechten wird vorgenommen.

Zu Abs. 12 Grünordnerische Maßnahmen

Eine Festsetzung über den Denkmalschutz ist hier nicht 

möglich. Die Natursteinmauer ist jedoch 

ortsbildprägend und gerade gegenüber der Katharinen-

Kapelle als Kulturdenkmal erhaltenswürdig. Insofern 

wird an dieser Festsetzung festgehalten.
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BLATT: 5

Sämtliche Kosten werden durch die Grundeigentümer 

getragen. Kosten fallen für die Gemeinde nicht an.

Die Bedenken werden berücksichtigt durch Ergänzung 

der Hinweise, wie folgt "Hinweise zum Denkmalschutz: 

Bauliche Maßnahmen im Baufeld gegenüber der 

Katharinen-Kapelle, gem. § 12 Abs. 1 Nr. 3 DSchG 

bedürfen einer denkmalrechtlichen Genehmigung 

(Veränderung der Umgebung des unbeweglichen 

Kulturdenkmals).

Der Umgebungsschutzbereich trifft auf die acht 

Baufelder zu, die in direktem Sichtkontakt zu dem 

Zum Fachdienst Wasserwirtschaft

Zum Fachdienst Bauordnung und Denkmalschutz

Zum Fachdienst Kommunales

Das angesprochene Gewässer befindet sich außerhalb 

Plangeltungsbereiches. Veränderungen sind hier nicht 

geplant.

Unter- und Erhaltungsarbeiten können wie bisher 

ausgeführt werden. Zur Erreichung der 

landwirtschaftlichen Flächen, nördlich des Baugebietes, 

werden Zufahrten eingerichtet, sodass hier auch eine 

Erreichbarkeit der Mühlenbek gegeben ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass Bedenken von 

anderer Stelle, über die Zufahrt über das Flurstück 19/2 

möglich sind, denn hier ist eine große Biotopfläche 

festgesetzt worden.

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB
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BLATT: 6

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

Kulturdenkmal stehen: Die sieben norddwestlichen und 

mittigen Baufelder, die U-förmig angeordnet sind und 

eine Art Freifläche umschließen sowie das dritte 

Baufeld von Norden, entlang der Dorfstraße.

Einzelne Hinweise zur Berücksichtigung bei der 

denkmalschutzrechlichen Genehmigung: 

- im Umgebungsschutzbereich des Kulturdenkmals ist 

die minimale Dachneigung auf 35° zu erhöhen.

- Im Umgebungsschutzbereich des Kulturdenkmals 

sind für die Fassaden weder zu helle oder reine, noch 

glänzende oder stark reflektierende Materialien 

zulässig, damit sich die Neubauten dem baulichen 

Kulturdenkmal gestalterisch unterordnet,. Holz oder 

Holzoptik mit einem gelblich, bräunlichen Farbton sind 

auszuschliessen. Ein silbergrauer Farbton, der entsteht 

wenn Holz natürlich der Sonne ausgesetzt ist und 

vergraut, ist zulässig.

- im Umgebungsschutzbereich des Kulturdenkmals 

dürfen die Dacheindeckungen nicht engobiert oder 

glasiert sein.

- auch auf Nebengebäuden dürfen im 

Umgebungsschutzbereich des Kulturdenkmals keine 

glänzenden oder stark reflektierenden 

Dacheindeckungen verbaut werden.

- Photovoltaik-Anlagen sind im 

Umgebungsschutzbereich des Kulturdenkmals 

denkmalrechlich genehmigungspflichtig und dürfen das 

Kulturdenkmal nicht erheblich beeinträchtigen."
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BLATT: 7

Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

3. Werden während der Ausführung der 

Baumaßnahme wider aller Erwartungen 

Bodenverunreinigungen festgestellt, ist umgehend der 

Kreis Herzogtum Lauenburg, Fachdienst  Abfall und 

Bodenschutz, Barlachstraße 2, 23909 Ratzeburg, 

darüber zu unterrichten."

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:

Fachdienst Abfall- und Bodenschutz

Wird berücksichtigt durch Aufnahme der Hinweise: .

"1. Der Beginn der Abbrucharbeiten ist dem Kreis 

Herzogtum Lauenburg, Fachdienst  Abfall und 

Bodenschutz, Barlachstraße 2, 23909 Ratzeburg 

mindestens 2 Wochen vorher mitzuteilen

2. Die Entsorgung bzw.Verwertung der anfallenden 

Abfälle sind dem Kreis Herzogtum Lauenburg, Untere 

Abfallentsorgung nachzuweisen. Die pflichtige 

Dokumentation gemäß Gewerbeabfallverordnung (ab 

10 m³ Abfälle) ist ebenfalls der Unteren Abfallbehörde 

unaufgefordert nach Abschluss der Maßnahme 

vorzulegen.
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BLATT: 8

Ein gewisser Ausgleich innerhalb des Amtes wird 

hierbei berücksichtigt um Schwankungen aufzufangen.

Zum Fachdienst Kindertagesbetreuung, 

Jugendförderung und Schulen

Die Gemeinde hat sich mit der Sachlage auseinander 

gesetzt und auch der Amtsausschuss des Amtes 

Büchen. Es wird darauf hingewiesen, dass das Amt 

Büchen im Verbund aller Gemeinden die Regelung der 

Vergabe vornimmt und auch den Kindertagesstätten-

Bedarfsplan aufstellt.

Für das Amt Büchen werden für 2026 ein Überschuss 

von 40 freien Plätzen prognostiziert, für 2024 sogar 116 

freie Plätze.

Die entsprechende Bauleitplanung der einzelnen 

Gemeinde fließen in den regelmäßig fortgeschriebenen 

Kindertagesstätten-Bedarfsplan des Amtes ein.

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB
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BLATT: 9

● Oberflächenwasser kann allein aus der in der 

Planzeichnung dargestellten Höhenlage nicht erfolgen.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um eine 

Aufstellung eines Bebauungsplanes handelt, nicht um 

einen Vorhaben- und Erschließungsplan. 

Die Hinweise für die vorzunehmenden Maßnahmen bei 

der zukünftigen Bebauung des Grundstückes werden 

den Grundeigentümern mitgeteilt, zur Berücksichtigung 

bei der Durchführung der Baumaßnahmen.

● Die genaue Lage der Zufahrten können aus Teil A 

Planzeichnung entnommen werden, wo die Anschlüsse 

durch die Geh-, Fahr- und Leitungsrechte erfolgen.

● Die Sichtdreiecke werden nachrichtlich dargestellt

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

Zum Fachdienst Straßenbau

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:
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BLATT: 10

Zum Brandschutz

Die entsprechenden Vorgaben werden eingehalten. Bei 

der Durchführung der Baumaßnahme und Anschluss 

der Gebäude wird der Brandschutz und die Feuerwehr 

bei den geplanten Ausführungsmaßnahmen beteiligt.

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

Aus der Planzeichnung ist ebenfalls zu entnehmen, 

dass eine erhebliche Anzahl von privaten Stellplätzen 

auf den Wohnbauflächen festgesetzt ist um den 

öffentlichen Verkehrsraum nicht durch parkende 

Fahrzeuge zu beeinträchtigen. Jedoch ist in diesem 

Bereich ein zeitweise erheblicher Bedarf an öffentlichen 

Parkplätzen vorhanden durch Veranstaltungen in 

Schule, Feuerwehr, Sportanlage, Kindergarten, Gasthof 

und Freizeitanlagen. Es wird darauf hingewiesen, dass 

in der ersten Auslegung eine große Anzahl von 

öffentlichen Parkplätzen in der Dorfstraße durch den 

Fachdienst Straßenbau verhindert wurde.

An der Bushaltestelle sind keine Veränderungen durch 

die Gemeinde vorgesehen.
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Ist berücksichtigt. 

BLATT: 11

Eine Überprüfung und Abstimmung mit dem Amt 

Büchen hat stattgefunden.

Wird berücksichtigt durch Erstellung eines neuen 

Entwässerungskonzeptes bzw. 

Entwässerungsantrages und wird mit dem Fachdienst 

Wasserwirtschaft abgestimmt, einschließlich Klärung 

der Einzelfragen.
Die abschließende einvernehmliche Klärung des 

gewünschten Entwässerungskonzeptes hat am Freitag, 

den 10. März 2023 bei der Wasserbehörde, unter 

Teilnahme der UNB und des Fachdienstes Wasser- 

wirtschaft, Themenbereich Mühlenbek, stattgefunden. 

Das Oberflächenwasser soll jetzt doch wieder in die 

Niederung eingeleitet werden, nördliche Teile der 

Flurstücke 1/2 und 19/2. Das Oberflächenwasser soll 

auch in das, auf Flurstück 19/2 dargestellte Biotop 

eingeleitet werden. Bedingung, es dürfen keine 

baulichen Veränderungen der Geländeoberflächen 

oder sonstige Maßnahmen in der Niederung 

stattfinden. Hierbei wird auf eine Ausgleichsforderung 

für die Einleitung des Oberflächenwassers seitens der 

UNB verzichtet, ebenso auf erneute 

naturschutzfachliche Untersuchungen und 

Betrachtungen.

7.30 Regenwasserentsorgung

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

7.20 Schmutzwasserentsorgung

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

Zum Fachdienst Wasserwirtschaft
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BLATT: 12

Die Tiefe von 20 m wurde schon richtig verstanden. Zur 

Erläuterung, hiermit war gemeint insbesondere die 

nördlich versiegelte Fläche auf den ehemaligen 

Hofstellen und der Güllebehälter. In diesem Bereich 

sind auch erhebliche Abbruchmaßnahmen und 

Bodenaustausch erforderlich. Es ist selbstverständlich, 

dass die horizontale Tiefe gemeint war.

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:
Die zwischen Bebauung und Niederung befindlichen 

Flächen sind von jeglichem Bestand im Form von 

Gebäuden Güllebehälter, Pflasterungen und 

Aufschüttungen zu räumen und möglichst naturnah 

wieder herstellen.

Die dezentralen Einleitungen aus dem bisherigen 

Konzept sollen beibehalten werden, um eine flächige 

Verteilung des Oberflächenwassers zu gewährleisten. 

Für die Entwässerung der Verkehrsflächen, innerhalb 

der Bebauung, werden je ein Sandfang eingebaut

Zu einzelnen Anregungen und Hinweisen

Die Gemeinde und die Grundeigentümer wollen 

möglichst den gesamten ruhenden Verkehr auf den 

Grundstücken selbst auffangen. Es gibt auch eine 

Forderung des Fachdienstes Straßenbau des Kreises, 

die Dorfstraße nicht mit weiterem ruhenden Verkehr zu 

belasten. Hierzu sind die entsprechenden 

Festsetzungen im B-Plan vorgenommen worden, um 

dies auch zu ermöglichen. 

40



Zum Hinweis

BLATT: 12a

Zu Städtebau und Planungsrecht

Wird zur Kenntnis genommen.

Für die im Ursprungsplan erwähnte vorhanden 

Entwässerungsleitung gibt es keine Grundlagen und 

auch keine Einleitererlaubnis. Sie glt als nicht existent 

und wird von der Gemeinde nicht weiter berücksichtigt.

Wenn bei der Erschließung Leitungsreste gefunden 

werden, werden diese entfernt und die Leitung wird 

verendet.

Die Anzahl der Stelplätze innerhalb des Bauleitplanes 

werden detaillierter dargestellt, nummeriert und auch 

für die Einzelhäuser ergänzt.

Die Stellplätze werden nicht zugeordnet, damit eine 

flexible Regelung auch zu einem späteren Zeitpunkt 

möglich ist, ebenso wie Veränderungen.

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB
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Deutsche Telekom Technik GmbH

 

BLATT: 13

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN

Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

ADRESSE:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

Nachbargemeinden

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

TÖB § 4 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGBLandesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

STELLUNGNAHME:

vom 16. September 2022

Zur Deutschen Telekom Technik GmbH

Die Grundeigentümer werden hiervon 

benachrichtigt.

Stellungnahme vom 28. Dezember 2021
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Deutsche Telekom Technik GmbH

 

BLATT: 14

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:
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BLATT: 15

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

vom 8. November 2022

Die Grundeigentümer werden hiervon 

benachrichtigt.
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BLATT: 16

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH

vom 8. November 2022

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Grundeigentümer werden hiervon 

benachrichtigt.
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BLATT: 17

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie

vom 05.10.2022 + 25.10.2022

(mit gleicher Stellungnahme)

Wird zur Kenntnis genommen.
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BLATT: 18

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

Schleswig-Holstein Netz AG

vom 2. November 2022

Wird zur Kenntnis genommen.

Die Grundeigentümer erhalten eine 

Benachrichtigung.
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vom 05. Oktober 2022

BLATT: 19

STELLUNGNAHME: BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Zur AWSH Abfallwirtschaft Südholstein GmbH

Stellungnahme vom 18.01.2022

Die Stellungnahme wird zur Kenntniss 

genommen. 

Die Grundeigentümer beabsichtigen Sammel-

Abfallanlagen auf den jeweiligen Grundstücken im 

Bereich der Grundstückzufahrten anzulegen.

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN

Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

ADRESSE: TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

Landesplanung Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden
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vom 27.09.2022

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

BLATT: 20

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

Stadtwerke Geesthacht GmbH

Die Grundstückseigentümer werden von der 

Stellungnahme benachrichtigt.
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vom 05.10.2022

BLATT: 21

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

Deutsche Bahn AG - DB Immobilien - Baurecht

Wird zur Kenntnis genommen.
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HVV

Eisenbahn Bundesamt

Gemeinde Büchen

BLATT: 22

Stadt Schwarzenbek

STELLUNGNAHME:

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN

Dritte § 3 (1) BauGBADRESSE: Landesplanung

Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

Dritte § 3 (2) BauGB

Eigentümer § 13 (2) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:

TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 13 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Von nachfolgend aufgeführten berührten 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange sowie Nachbargemeinden wurden 

Stellungnahmen abgegeben, jedoch keine 

Anregungen oder Bedenken vorgebracht:

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 

Räume S-H, Außenstelle Lübeck

50Hertz Transmissionen

Tennet

Industrie- und Handelskammer

Archäologisches Landesamt

Landesamt für Vermessung und Geoinformation

51



An Herrn 

Wolfgang Ohle 

Mühlenstraße 12 

21516 Müssen 

Lübeck, 09.06.2020 
- B 288920 - 

G e o t e c h n i s c h e  B e u r t e i l u n g  

zu den orientierenden bodenmechanischen Feld- und Laboruntersuchungen, der 

allgemeinen Beschreibung der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse und 

grundsätzlicher Bewertung hinsichtlich einer Wohnbebauung, dem Straßenbau  

sowie für ein Regenrückhaltebecken 

Überplanung der Hofstelle Siemers, Flurstück 1/2  

in Müssen, Dorfstraße 11 

Inhaltsübersicht:  1. Veranlassung/ Vorbemerkung 
 2. Bodenmechanische Untersuchungen 
 3. Grundwasser 
 4. Kennzeichnende Eigenschaften der Böden 
 5. Homogenbereiche 
 6. Bodenklassen und Bodenkennwerte 
 7. Beurteilung und ausführungstechnische Hinweise 

Anlagen: 1 Bodenprofile, Wassergehalte, Glühverluste und 
Lage der Untersuchungspunkte 

2+3 Körnungslinien 

TOP 8TOP 8
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1. Veranlassung/ Vorbemerkung 

Das Ingenieurbüro Reinberg, Lübeck, wurde beauftragt, die Boden- und Grundwasserverhält-

nisse im Bereich des Grundstückes Dorfstraße 11 bzw. Flurstückes ½ in Müssen durch orientie-

rende Feld- und Laboruntersuchungen zu erkunden, zu beschreiben, die Tragfähigkeit und die 

Versickerungsfähigkeit der angetroffenen Böden hinsichtlich einer Wohngebietserschließung/-

bebauung sowie für den Bau eines Regenrückhaltebeckens allgemein zu beurteilen.  

Zur Bearbeitung wurde eine vereinfachte Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 14 der Ge-

meinde Müssen gem. § 13b BauGB vom November 2019, ein Höhenplan sowie ein Luftbild zur 

Verfügung gestellt. 

Demnach sollen die Bodenverhältnisse in dem o.a. Gebiet an gleichmäßig verteilten Untersu-

chungspunkten erkundet werden. Das bewegte Gelände (Höhenunterschiede von ca. +23,1 bis 

+28,6mNHN) ist zum Zeitpunkt der Felduntersuchungen z. T. noch mit Gebäuden, Futter-/Mist-

becken einem Silo und mit Beton und Betonverbundpflaster befestigten Zuwegungen bebaut 

sowie z.T. ungenutzt und mit Oberboden/ aufgefüllten Böden angedeckt. Die Geländehöhen 

lassen einen deutlichen Abfall von Südwesten in nordöstlicher Richtung erkennen. 

2. Bodenmechanische Untersuchungen

Am 04.+05.05.2020 wurden zur Feststellung der Boden- und Grundwasserverhältnisse Klein-

rammbohrungen (n. DIN 4021/22 475-1, DN 40-80mm) bis 5m unter Gelände abgeteuft. An den 

Untersuchungspunkten 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15 wurden zur Ermittlung der Tragfähigkeit der ange-

troffenen Böden die Widerstandzahlen (N10 = Schlagzahlen je 10cm Eindringung) mit der Leich-

ten Rammsonde (DPL-5 n. DIN 4094-3, alt) bis in eine Tiefe von maximal 3,0m ermittelt. 

Die Ergebnisse der Felduntersuchungen sind nach einer kornanalytischen Bestimmung der lau-

fend entnommenen Bodenproben als farbige Bodenprofile und die mit der Leichten Ramm-

sonde (DPL-5) ermittelten Schlagzahlen je 10cm Eindringung (n10) als farbig hinterlegte Wider-

standsdiagramme links neben den Bodenprofilen zeichnerisch und höhengerecht auf Meter 

über Normalhöhennull (müNHN) bezogen auf der beigefügten Anlage 1 aufgetragen; die Bohr-

ansatzpunkte sind dem untenstehenden Luftbild zu entnehmen. Weiterhin sind links an den 

Bodenprofilen die im bodenmechanischen Labor an den bindigen und organischen Böden er-

mittelten Wassergehalte und Glühverluste (n. DIN 18 121-1 und n. DIN 18 128) in Massepro-

zent angegeben und die in Feldansprache (n. DIN 4022, T1) ermittelten Konsistenzen dieser 

Böden sind rechts als Strichmarkierungen dargestellt. Die nach dem Bohrende im Bohrloch ge-

messenen Grundwasserstände (Stichtagsmessung) sind ebenfalls links an den Bodenprofilen in 

blau angetragen; wasserführende Bodenschichten sind mit einem senkrechten bauen Strich 

gekennzeichnet. 
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Es hat sich der nachfolgend beschriebene Bodenaufbau ergeben: 

An der Geländeoberkante wurde an den Untersuchungspunkten 3-

6, 12-19 und 22-24 ca. 0,05 bis 1,0m mächtige, schluffige, sandige, 

z.T. schwach kiesige, humose bis stark humose Oberböden ange-

troffen.  

Im Bereich der Bohrungen 2, 7, 9, 10 und 11 ist die Oberfläche mit 

8cm starkem Betonverbundpflaster und an den Punkten 1 und 8 mit 

15 und 20cm starkem Ortbeton befestigt. 

Unterhalb der Befestigungen bzw. dem Oberboden befinden sich an 

den Bohrpunkten 6 – 11 und 16 sowie an der Geländeoberkante der 

Untersuchungspunkte 21 und 20 ca. 0,3 – 1,3m mächtige aufgefüllte 

Böden als z.T. schwach kiesige bis stark kiesige, schwach humose 

Sand-Schluff- und Sand-Kies-Gemische vereinzelt mit Ziegelresten. 

Die Lagerungsdichte der aufgefüllten Böden ist nach den ermittel-

ten Widerstandszahlen bzw. dem Bohrfortschritt nach als locker bis 

mitteldicht zu beschreiben. 

Bis zur Erkundungsendteufe wurden Wechsellagerungen von ge-

wachsenen Sanden, bindigen Beckenablagerungen und Geschiebe-

böden erbohrt. 

Die Sande setzen sich kornanalytisch aus schluffigen bis stark schluf-

figen Feinsanden, schwach schluffigen bis schluffigen, schwach 

grobsandigen Fein- und Mittelsanden, kiesigen Mittel- und Grob-

sanden und schluffigen, schwach kiesigen bis stark kiesigen Fein- bis 

Grobsanden mit schwach bis stark humosen, schwach organischen 

Lagen und Torf-, Schluff-Lagen sowie vereinzelt Holzresten zusam-

men. Die Lagerungsdichte der Sande ist nach den ermittelten Wi-

derstandszahlen bzw. dem Bohrfortschritt nach überwiegend als 

mindestens mitteldicht zu beschreiben. 

Bei den bindigen Beckenablagerungen handelt es sich um entkalk-

ten Beckenschluff (BU) in weich-steifer Zustandsform und bei den 

bindigen Geschiebeböden um entkalkten Geschiebelehm (Lg) und 

kalkhaltigen Geschiebemergel (Mg) in steifer Zustandsform  

Zwischengelagert sind an den Bohrpunkten 13 - 24 in Tiefen von 

0,25 bis 4,60m unter Gelände und in Schichtmächtigkeiten von ca. 
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0,4 bis 2,2m nacheiszeitliche organische Böden, als mäßig zersetzter 

Torf und Mudde. 

Von den im relevanten Eingriffsbereich erkundeten Böden wurden, zur Bestimmung weiterer 

Kenndaten, im bodenmechanischen Labor des Unterzeichners sieben Labormischproben zu-

sammengestellt und an diesen die Kornzusammensetzung durch Nasssiebanalysen (n. DIN 

18123-5) ermittelt und als Durchgangssummenkurven im einfachlogarithmisch geteilten Koor-

dinatensystem auf den Anlagen 2 + 3 dargestellt. Die Wasserdurchlässigkeitsbeiwerte k der 

Böden wurden in Anlehnung nach Beyer rechnerisch aus dem Körnungskurvenverlauf ermittelt 

und sind ebenfalls der Anlagen 2 + 3 zu entnehmen. 

Die organoleptisch/sensorische Ansprache der aufgefüllten und gewachsenen Böden war 

ohne Auffälligkeiten.  

Auf eine chemische Analyse zur Klassifizierung nach Länderarbeitsgemeinschaft Abfall LAGA-

TR Boden/ Deponie-Verordnung (DepV) der bei der Baumaßnahme auszusetzenden Böden 

wurde vorerst verzichtet, da sie bei dieser Untersuchungsmethodik keine Auffälligkeiten zeig-

ten. Generell sollte zum Beginn der Baumaßnahme eine Klassifizierung nach dem Merkblatt 

M20 der LAGA bzw. nach der DepV erfolgen, wenn die auszusetzenden Böden zur Verwertung 

auf anderen Baustellen oder zur Beseitigung (Entsorgung) angedacht sind. Dabei ist zu beach-

ten, dass die chemischen Analysen bei einer evtl. Beseitigung, nach den Vorgaben der Entsor-

gungsfachbetriebe (behördliche bzw. aus der LAGA zu begründenden Vorgaben gibt es nicht) 

nicht älter als 6 Monate sein sollten. Eine jetzige chemische Analyse, lediglich zur Planung/ Aus-

schreibung, der auszusetzenden Böden kann anhand von Rückstellproben (6 Monate Aufbe-

wahrung) bzw. nach dem Fortschreiten der Planung vor einem Baubeginn ausgeführt werden. 

Für den späteren Bauablauf bzw. Bodenaushub ist eine aktuelle Analyse und evtl. zur Beseiti-

gung die Untersuchung nach DepV zu veranlassen. 

Weitere Einzelheiten zu den Boden- und Grundwasserverhältnissen sind aus der beigefügten 

Anlage 1 ersichtlich. 

3. Grundwasser 

Zum Zeitpunkt der Untersuchungen wurde nach Beendigung der Feldarbeiten an den Untersu-

chungspunkten 1 – 11 und 13 - 15 in Tiefen von 1,1 bis 3,3m unter Geländeoberkante bzw. 

+24,0 bis +25,3mNHN innerhalb der Sande hydraulisch korrespondierendes Grundwasser an-

getroffen. Ebenso ist eine hydraulische Verbindung zur nördlich verlaufenden Mühlenbek zu 

vermuten, da auch nach den festgestellten Wasserständen die Fließrichtung in nördlicher Rich-

tung erkennbar ist. 
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Das Grundwasser an den Punkten 12, 17 und 22 wurde in gespannter Form unterhalb des bin-

digen/organischen Bodens angebohrt, das hier entspannte Grundwasser wurde bei 0,7 – 2,1m 

unter Gelände bzw. +22,7 und +24,0mNHN eingemessen. 

An den Bohrpunkten 16, 18, 19, 20, 21, 23 und 24 wurde Grundwasser in Tiefen von 0,1 bis 

0,5m unter Gelände bzw. +22,8 bis +23,3mNHN festgestellt. Dabei handelt es sich als auf den 

bindigen/organischen, wasserundurchlässigen Bodenhorizonten aufgestautes Niederschlags-

wasser; sich frei bewegendes Grundwasser ist innerhalb der bindigen und organischen Boden-

schichten (BU, Lg, Mg, Torf, Mudde) nicht möglich. 

Aufgrund von klimatischen bzw. witterungsbedingten Einflüssen ist mit einem Grundwasser-

anstieg/-abfall um bis zu 0,8m zu rechnen. Zusätzlich wird es bei ungünstigen regnerischen 

Witterungsbedingungen auf den bindigen und organischen Böden zu weiteren Stauwasserbil-

dungen kommen. 

Der Bemessungswasserstand wird demnach für den vorderen Grundstücksteil an der Dorf-

straße (U.-Pkte. 1 – 7) auf +25,5mNHN, im mittleren Grundstücksteil (U.-Pkte 8 – 15) auf 

+24,5mNHN und für den hinteren Grundstücksteil auf die mittlere Geländeoberkante von ca. 

+23,4mNHN festgelegt. 

Der mittlere höchste Grundwasserstand (n. d. Arbeitsblatt DWA-A 138) wird für den vorderen 

Grundstücksteil mit +25,5mNHN angegeben. 

4. Kennzeichnende bodenmechanische Eigenschaften der Böden 

Der Oberboden genießt einen besonderen Schutz (Mutterbodenschutzgesetz gemäß BauGB 

§202) und ist unterhalb bebauter Flächen (auch Garagen, Stellplätze und Verkehrsflächen) zum 

Beginn der Bauarbeiten generell abzutragen und zur Wiederverwendung seitlich in geeigneten 

Mieten zu lagern. Der Oberboden ist nach DIN 18300:09.2016 ein eigener Homogenbereich 

(O1); er ist in der Ausschreibung nach der DIN 18915:06.2017 (Entwurf, Vegetationstechnik im 

Landschaftsbau - Bodenarbeiten) und DIN 18320:09.2016 (Landschaftsbauarbeiten) zu berück-

sichtigen. 

Die angetroffenen aufgefüllten Sand-Schluff-, Sand-Kies-Gemische sind tragfähig, verdich-

tungswillig und neigen lediglich zu geringen Verformungen. Sie entsprechen hinsichtlich ihrer 

physikalischen Zusammensetzung (vorhandene Bauschuttreste und humose Bestandteile, feh-

lendes Kieskorn) nicht den Anforderungen an die Technischen Richtlinien für ungebundene 

Straßenbaustoffe (TL SoB-StB 04, TL Gestein-StB 04) und müssen bis zur frostsicheren Tiefe von 

ca. 55cm ab neuer Fahrbahnoberkante ausgetauscht werden. Demnach sind die aufgefüllten 

.ǀŘŜƴ ōƛǎ ȊǳǊ ƴƻǘǿŜƴŘƛƎŜƴ 9ƛƴƎǊƛŦŦǎǘƛŜŦŜ όŎŀΦ Ř җ слŎƳύ ƎŅƴȊƭƛŎƘ ƎŜƎŜƴ CǊƻǎǘπ
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/Tragschichtmaterialien (n. RStO 12 bzw. n. TL SoB-StB 04 und TL Gestein-StB 04) auszutau-

schen und einer geordneten Verwertung zuzuführen. 

Die weiteren zur Tiefe anstehenden aufgefüllten Böden können grundsätzlich im Baugrund ver-

bleiben und sind zur Aufnahme des Straßenoberbaus und den Lasten aus Hochbauten ausrei-

chend tragfähig. Kornumlagerungen bzw. Setzungen treten rasch unmittelbar nach den Belas-

tungen aus dem Rohbau bzw. den Verdichtungsarbeiten ein. 

Die im trockenen Zustand angetroffenen aufgefüllten Böden sind dem Homogenbereich (B1)

(ab Uk. Oberflächenbefestigung/ Oberboden bis zur Eingriffstiefe ca. 60cm bzw. bis zur Schicht-

unterkante/ Gründungstiefe/ Grundwasserstand) zuzuordnen, die wassergesättigten Böden in 

den Homogenbereich (B2) (ab Grundwasserstand/ Bemessungswasserstand bis zum Grün-

dungshorizont). 

Die Wasserleitfähigkeit ist nach DIN 18 130, Tab. 1 je nach Verunreinigungsgrad mit Feinkorn-

anteilen mit „schwach durchlässig bis durchlässig“ (10-8 - 10-4 m/s) zu beschreiben. 

Es wird angeraten diese Materialien nicht als Füllboden im Leitungsgraben vorzusehen, da die 

Verdichtungswilligkeit dieser Böden sehr stark vom Wassergehalt abhängt und dieser unter de-

finierten Bedingungen bei normalen Baustellenbedingungen nur mit großem technischem und 

wirtschaftlich kaum vertretbarem Aufwand eingestellt werden kann. Demnach sind die aufge-

füllten Böden im Leitungsgraben/-zone gegen grobkörnigen Boden (SE-SW n. DIN 18196) aus-

zutauschen und einer geordneten Verwertung zuzuführen.  

5ƛŜ ƎŜǿŀŎƘǎŜƴŜƴ {ŀƴŘŜ ǎƛƴŘ ƎǊǳƴŘǎŅǘȊƭƛŎƘ ŀƭǎ Ǝǳǘ ǘǊŀƎŦŅƘƛƎ όҗ ƳƛǘǘŜƭŘƛŎƘǘύ Ȋǳ ōŜǎŎƘǊŜƛōŜƴΦ YƻǊπ

numlagerungen bzw. Setzungen treten rasch unmittelbar nach den Belastungen aus dem Roh-

bau bzw. den Verdichtungsarbeiten ein. Die Wasserleitfähigkeit ist nach DIN 18 130, Tab. 1 

(Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit) mit durchlässig (10-6 - 10-4m/s) zu beschreiben. Diese 

Böden sind im trockenen Zustand ebenfalls dem Homogenbereich (B1) (ab Uk. Oberboden/ 

Auffüllungen/ organischen Böden bis zum Grund-/Bemessungswasserstand) zuzuordnen. Die 

wassergesättigten Sande sind in den Homogenbereich (B2) (ab Bemessungswasserstand bis zur 

Schichtgrenze/ notwendigen Eingriffstiefe) einzuordnen. 

Die gewachsenen bindigen Böden als Beckenschluff (BU) und Geschiebelehm/ -mergel (Lg/ Mg) 

angesprochen, sind in der angetroffenen weich-steifen bis steifen Zustandsform grundsätzlich 

tragfähig, neigen jedoch unter neuer ständiger Last zu langfristig abklingenden Konsolidie-

rungssetzungen. Sie sind dem Homogenbereich (B3), der sich ab der Unterkante der Sande/or-

ganischen Böden bis zur notwendigen Eingriffstiefe erstreckt, zuzuordnen. Aufgrund der Korn-

zusammensetzung (hoher Feinkornanteil) sind sie sehr schwach wasserdurchlässig (n. DIN 18 

130, Tab. 1) sowie ausgeprägt frost- und wasserempfindlich. Bei Wasserzutritt und/ oder bei 
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dynamischer Beanspruchung, z.B. durch Radlasten von Baufahrzeugen verlieren diese Böden 

infolge Gefügeveränderung ihre Festigkeit und weichen völlig auf. 

Ein Wiedereinbau im Leitungsgrabenbereich ist grundsätzlich denkbar, sollte aber aufgrund der 

auf der Baustelle fehlenden ordnungsgemäßen Lagerkapazität (in Mieten vor Wassereintrag zu 

schützen) und der bodenmechanisch ungünstigen Einbaueigenschaften (Forderung: dünne La-

gen d<15cm, walkende Verdichtungsgerte, Einbau nur bis ca. 0,5m unter Straßenplanum, zu 

erstellende Einbauanweisung n. M3-Methode der ZTV E-StB 09) ausgeschlossen werden.  

In den bindigen Geschiebeböden ist insbesondere am Übergang zwischen den Sanden und dem 

DŜǎŎƘƛŜōŜƳŜǊƎŜƭκπƭŜƘƳ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ !ƴǘŜƛƭ җ олaΦπ҈ ŀƴ YƛŜǎŜƴ ǳƴŘ {ǘŜƛƴŜƴ ōƛǎ ȊǳǊ DŜǊǀƭƭƎǊǀǖŜ 

zu rechnen; die auch in Linsenbildung (konzentrierter Anhäufung) anstehen können. 

Die nacheiszeitlichen organischen Weichböden Torf bzw. die Mudde neigen unter neuer stän-

diger Last zu sehr starken und langfristig abklingenden Konsolidierungssetzungen mit ausge-

prägten Verformungen bzw. Setzungen. Aufgrund der Kornzusammensetzung hat dieser einen 

geringen inneren Reibungswinkel, ist schwach wasserdurchlässig sowie ausgeprägt frost- und 

wasserempfindlich. Die Wasserleitfähigkeit liegt im Bereich von „sehr schwach bis schwach 

wasserdurchlässig“ (unter 10-8 - 10-6 m/s). 

Der Torf und die Mudde werden in den Homogenbereich (B4), der sich von der Unterkante 

Oberboden/ aufgefüllte Böden/ Sande bis zur notwendigen Eingriffstiefe erstreckt, eingeteilt.  

5. Homogenbereiche (n. VOB, Teil C, DIN 18300:09.2016) 

Für die hier auszuführenden Erdarbeiten sind nach o.a. Norm alle fünf angegebenen Homogen-

bereiche für die nicht gebundenen Erdstoffe zu definieren, die sich über die gesamte Baufläche 

(ab Geländeunterkante bis zum Planum des Straßenplanums bzw. Leitungsgrabens und 

Schachtbauwerkes, Unterkante Fundamente für eine Bebauung) erstrecken. 

Die angetroffenen Böden sollten generell mit kettengeführten Hebezeugen (Bagger bis ca. 10to 

mit baubetriebsüblichen Schaufeln) gelöst und geladen werden. Größere Bagger sind aufgrund 

der Empfindlichkeit der bindigen und organischen Böden immer mit einem Kettenlaufwerk aus-

zustatten. Ebenso ist es ratsam für notwendige Bodentransporte auch wendige Fahrzeuge (z. 

B. 3- und 4-Achser mit Allradantrieb) zu wählen bzw. temporäre Baustraßen anzulegen. 

Eventuell muss das vorhandene Grundwasser in den Sanden des Homogenbereiches B2 vor 

dem Beginn der allgemeinen Erdbaumaßnahmen (bei unterkellerter Bauweise, Schacht- und 

Leitungsbau bzw. für ein Regenrückhaltebecken) zur Herstellung der Gründungselemente/ Ab-

dichtung mit einer offenen oder geschlossenen Grundwasserhaltung über Dränageleitun-

gen/eingefräste Dränage und Pumpensümpfen Pumpen bzw. mit Vakuumpumpen abgesenkt 

und abgeleitet werden. Dabei ist das Erdplanum trocken zu halten und vor Frosteintrag zu 
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schützen. Dennoch oberflächig aufgeweichte Bodenbereiche sind durch grobkörnigen Boden 

(Sand-Kies-Gemisch n. DIN 18 196, DPr җ фу ҈ύ Ȋǳ ŜǊǎŜǘȊŜƴΦ 

Der Bodenaushub im Bereich der bindigen und organischen Böden (Homogenbereich B3 und 

B4) hat in rückschreitender Arbeitsweise mit einem Bagger mit einer geraden Schaufelschneide 

(keine Zähne) so zu erfolgen, so dass diese Böden (Beckenschluff, Geschiebelehm /-mergel, 

Torf, Mudde) in den Gründungsebenen nicht gestört werden. Während der Bauzeit ist dafür 

Sorge zu tragen, dass die Tragfähigkeit der im Gründungsbereich anstehenden frost- und wit-

terungsempfindlichen bindigen und organischen Böden durch zufließendes Oberflächen- bzw. 

Niederschlagswasser, Frosteintrag oder durch die mechanische Einwirkung von Baufahrzeugen 

nicht beeinträchtigt wird.  

Da die neue Nomenklatur bzw. die Umsetzung bei den Erd- und Straßenbaufirmen erfahrungs-

gemäß bis zu diesem Zeitpunkt kaum Berücksichtigung gefunden haben wird, werden unter 

dem Abschnitt 3, Bodenklassen- und Kennwerte, die „alten“ Bodenklassen ebenfalls angege-

ben. Die zugehörigen „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erd-

arbeiten im Straßenbau, ZTV E-StB 17“ berücksichtigen bereits die Homogenbereiche. 

6. Bodenklassen und -kennwerte 

Für erdstatische Berechnungen können aufgrund der durchgeführten Untersuchungen und aus 

der Erfahrung folgende gewogene bodenmechanische charakteristische Kennwerte angesetzt 

werden. Weiterhin werden für Ausschreibungen nach neuer und alter VOB, Teil C, DIN 

18300:09.2016 bzw. 09.2012 die Homogenbereiche und „alten“ Bodenklassen angegeben:  

Oberboden:  

Homogenbereich n. DIN18 300:09.2016: O1 

Bodenklasse n. DIN 18300:09.2012:  1 

Bodengruppe n. DIN 18196:   OH 

Auffüllungen: 

Homogenbereich n. DIN 18300:09.2016: B1, B2 

Bodenklasse n. DIN 18300:09.2012:  3, 4 

Bodengruppe n. DIN 18196:  SU 

Klassifizierung n. DIN 18301:  BN1 - BN 2 

Klassifizierung n. DIN 18319:  LNE 1 - LNE 2, LN 1 - LN 2 

Frostempfindlichkeit n. ZTV E-StB 17: F1-F2 (nicht bis mittel frostempfind-

lich) 

Raumgewicht:  g / g´ =   18/10kN/m3

Scherfestigkeit:  jk  =   25…30° 
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Kohäsion:  ck   =  0kN/m² 

Steifemodul:  ES,k =   20MN/m²

Sande: 

Homogenbereich n. DIN18300:09.2016: B1, B2 

Bodenklasse n. DIN 18300:09.2012:  3, 4 

Bodengruppe n. DIN 18196:  SE, SU, SI, SW 

Klassifizierung n. DIN 18301:  BN 1 

Klassifizierung n. DIN 18319:  LNE 2 - LNW 2 

Frostempfindlichkeit n. ZTV E-StB 17: F1 (nicht frostempfindlich) 

Raumgewicht:  g / g´ =   18/10kN/m3

Scherfestigkeit:  jk  =   34° 

Kohäsion:  ck   =  0kN/m² 

Steifemodul:  ES,k =   40MN/m²

Beckenschluff (BU), weich-steif, steif: 

Homogenbereich n. DIN18300:09.2016: B3 

Bodenklasse n. DIN 18300:09.2012:  4, 2 (wenn durch Wasserzutritt bzw. 
dynamischer Belastung der Boden in 
seinem Gefüge zerstört wird und 
dann den „Fließenden Bodenarten“ 
zuzuordnen ist) 

Bodengruppe n. DIN 18196:  UL-UM 

Klassifizierung n. DIN 18301:  BB 2 

Klassifizierung n. DIN 18319:  LBM 2 

Frostempfindlichkeit n. ZTV E-StB 17: F3 (sehr frostempfindlich) 

Raumgewicht:  g / g´ =   20/10kN/m3

Scherfestigkeit:  jk  =   22,5…25,0° 

Kohäsion:  ck   =  7,5kN/m² 

Steifemodul:  ES,k =   20…25MN/m²

Geschiebelehm -/mergel (Lg/Mg), steif: 

Homogenbereich n. DIN18300:09.2016: B3 

Bodenklasse n. DIN 18300:09.2012:  4, 2 

Bodengruppe n. DIN 18196:  ST*-TL 

Klassifizierung n. DIN 18301:  BB 2 

Klassifizierung n. DIN 18319:  LBM 2 

Frostempfindlichkeit n. ZTV E-StB 17: F3 (sehr frostempfindlich) 

Raumgewicht:  g / g´ =   21/11kN/m3

60



Müssen, Dorfstraße 11, Überplanung der Hofstelle Siemers - B 288920 - Seite 10 von 14

Scherfestigkeit:  jk  =   27,5° 

Kohäsion:  ck   =  7,5kN/m² 

Steifemodul:  ES,k =   35MN/m²

Torf: 

Homogenbereich n. DIN18300:09.2016: B4 

Bodenklasse n. DIN 18300:09.2012:  2 

Bodengruppe n. DIN 18196:  HN-HZ 

Klassifizierung n. DIN 18301:  BO 1 - BO 2 

Klassifizierung n. DIN 18319:  LO 

Frostempfindlichkeit n. ZTV E-StB 17 : F3 (sehr frostempfindlich) 

Raumgewicht:  g / g´ =   10/1kN/m3 

Scherfestigkeit (dräniert):jk  =   12,5°

Kohäsion:  ck   =  2kN/m² 

Scherfestigkeit (undrän.): cu,k=  12,5kN/m² 

Steifemodul:  ES,k =   0,5MN/m²

Mudde: 

Homogenbereich n. DIN18300:09.2016: B4 

Bodenklasse n. DIN 18300:09.2012:  4, 2 

Bodengruppe n. DIN 18196:  F 

Klassifizierung n. DIN 18301:  BO 1 

Klassifizierung n. DIN 18319:  LO 

Frostempfindlichkeit n. ZTV E-StB 17 : F3 (sehr frostempfindlich) 

Raumgewicht:  g / g´ =   17/7kN/m3 

Scherfestigkeit (dräniert):jk  =   20°

Kohäsion:  ck   =  2kN/m² 

Scherfestigkeit (undrän.): cu,k=  40kN/m² 

Steifemodul:  ES,k =   2,5MN/m²

7. Beurteilung und ausführungstechnische Hinweise 

7.1 Allgemeine Wohnbebauung 

Ausweislich der durchgeführten orientierenden Feld- u. Laboruntersuchungen sind im unter-

suchten vorderen Grundstücksbereich (U.-Pkte. 1 – 15) Flachgründungen auf Einzel-, Strei-

fenfundamenten und Stahlbetonsohlplatten für nicht- und unterkellert geplante Einfamilien-, 

Reihen- und Doppelhäuser sowie der Bau von Ver- und Entsorgungseinrichtungen und Erschlie-

ßungsstraßen ohne besondere Gründungsmaßnahmen (Pfahlgründungen, Tiefenverdichtung 
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o.ä.) gut möglich. Die Bemessung für die Gründungselemente kann z.B. nach den Tabellen A6.1/ 

6.2 (nicht bindige Böden) bzw. A6.6 (bindige Böden) nach Abschnitt 6.10 der DIN 1054:2010-12 

erfolgen.  

Bei unterkellert geplanter Bauweise sind je nach Lage und Geländehöhe des Grundstückes bau-

zeitliche Wasserhaltungsmaßnahmen zu planen. 

Für evtl. Geländeauffüllungen ist ein grobkörniger Boden (SE-SW n. DIN 18 196) lagenweise 

verdichtet (DPr җ фу҈ύ Ȋǳ ǾŜǊǿŜƴŘŜƴΦ 

Die Boden- und Grundwasserverhältnisse bedingen bereits in der Planungsphase von Bebau-

ungen (z. B. unterkellert, nicht unterkellert) angepasste, verifizierte Baugrunduntersuchungen, 

insbesondere auch im Bereich der Bohrungen 13 – 15 (Torf). 

Aufgrund der sehr geringen Tragfähig- bzw. der sehr hohen Setzungswilligkeit der im hinteren 

Grundstücksbereich (U.-Pkte. 16 – 24) angetroffenen, bislang weitestgehend statisch unbelas-

teten organischen Weichschichten (Torf, Mudde), ist auch bei geringer statischer Lastauftra-

gung, mit sehr starken und andauernden Zusammendrückungen/ Setzungen im Dezimeterbe-

reich zu rechnen. Zusätzlich führt jede Wassergehaltsveränderung in den organischen Weich-

schichten zu weiteren Konsolidationssetzungen.  

Demnach ist nach Auswertung der Untersuchungsergebnisse eine „schwimmende“ Flachgrün-

dung von Bauwerken nicht möglich. 

Eine technisch einwandfreie, setzungsfreie Gründungsvariante ist die Tiefgründung mit einer 

Tieferführung der Lasten über z. B. Kleinbohrverpresspfähle sog. Mikropfähle (z.B. GEWI-Pfahl 

5ҖолŎƳύ ƻŘŜǊ {ǘŀƘƭōŜǘƻƴǊŀƳƳǇŦŅƘƭŜ όȊΦ.Φ /9b¢w¦aπtŦŅƘƭŜύ ƛƴ ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ tŦŀƘƭπ

rost/-balken.  

8.2 Schacht- und Leitungsgründung 

Die Gründungstiefen der geplanten Leitungen und Schachtbauwerke werden im vorderen 

Grundstücksbereich überwiegend in den gewachsenen Sanden und bindigen Böden liegen.  

Im Bereich der bindigen Bodenschichtungen sind die nachfolgend unter a) und b) angegebe-

nen Bodenaustauschmaßnahmen, zur Herstellung eines ausreichend tragfähigen, gleichmäßi-

gen Baugrundes, erforderlich. 

a) Schachtauflager aus 15cm starken, verdichtet (Forderung DPr җ млл҈ύ ŜƛƴƎŜōŀǳπ

ten Sand-Kies-Gemisch (SW, natürliches Gestein n. DIN 18 196). 

b) Leitungsauflager aus 10cm starken, verdichtet (Forderung DPr җ фу҈ύ ŜƛƴƎŜōŀǳπ

ten grobkörnigen Boden (SE, natürliches Gestein n. DIN 18 196). 
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Aufgrund der allgemein guten Tragfähigkeitseigenschaften der gewachsenen Sande sind dort 

generell keine Bodenverbesserungsmaßnahmen vorzusehen. Die Aushubebenen sollten ledig-

lich bei einer oberflächigen Gefügestörung nachverdichtet werden (Forderung DPr җ фу҈ύΦ  

Es sind die Vorgaben der Leitungshersteller hinsichtlich der Auflager-/ Bettungsbedingungen 

zu berücksichtigen. 

Für den Bau der Schächte und Leitungen sind je nach Tiefen- und örtlicher Lage Grundwasser-

absenkungs- und Wasserhaltungsmaßnahmen notwendig. 

Auf die Einholung einer wasserrechtlichen Erlaubnis zum Absenken des Grundwassers für die 

Bauzeit wird hingewiesen. 

Bei der Herstellung der Baugrube bzw. der Baugrubenböschungen sind die Vorgaben der DIN 

4124: 2012-01 (Baugruben und Gräben, Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten), die Vorga-

ben der DIN 4123: 2011-05 (Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen im Bereich 

bestehender Gebäude) sowie die Empfehlungen des Arbeitskreises Baugruben (EAB) zu beach-

ten.  

Offene Baugruben sind ab einer Tiefe von t > 1,25m grundsätzlich durch geeignete Maßnah-

men (ausreichende Böschungsneigung, Grabenverbaugeräte, Holzbohlenverbau etc.) zu si-

chern. Zum Schutz anderer baulichen Anlagen bzw. Verkehrsflächen, Gebäude oder Leitungen 

kann es notwendig werden auch flachere Gräben in geeigneter Weise zu sichern. Es können 

die üblichen Grabenverbaugeräte eingesetzt werden. Die in der DIN 4124 bzw. i. W. angege-

benen Böschungsneigungen sind erst nach dem Absenken des Grundwassers bzw. Grundwas-

serhaltungsmaßnahmen gültig. Bei den angetroffenen Bodenverhältnissen sind für temporäre 

(bauzeitliche) max. 5m tiefe Baugruben die Böschungsneigungen im Bereich der bindigen Bö-

den (Lg/Mg) unter 60° und im Bereich der Sande unter 45° und flacher auszubilden. Bei einer 

Notwendigkeit (z.B. aus Platzmangel) die Böschungen steiler ausbilden zu müssen, ist die 

Standsicherheit n. DIN 4084 (Gelände- und Böschungsbruchberechnungen) rechnerisch nach-

zuweisen. Die Böschungsoberflächen sind zur Vermeidung von witterungsbedingten Erosionen 

mit geeigneter Silofolie oder Vliesen, die gegen Windangriffe zu schützen sind, zu belegen. 

Im Bereich der Leitungszone ist ein Bodenmaterial je nach Herstellerangaben der zum Einsatz 

kommenden Leitungsmaterialien zu verwenden. Im Allgemeinen ist dort steinfreier, grobkörni-

ƎŜǊ .ƻŘŜƴ όDǊǀǖǘƪƻǊƴ Ř Җ нлƳƳύ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ ±ŜǊŘƛŎƘǘǳƴƎǎƎǊŀŘ Ǿƻƴ 5Pr җ фт҈ ƭŀƎŜƴǿŜƛǎŜ ŜƛƴȊǳπ

bauen. Die DIN 4033 (Entwässerungskanäle und -leitungen) ist zu beachten. 

Für die Leitungsgrabenauffüllung unter dem Straßenplanum bis zum Straßenplanum ist dann 

angelieferter grobkörniger Boden (SE-SW n. DIN 18 196) zu verwenden. Die Böden sind lagen-

ǿŜƛǎŜ όŘ Җ 0,20m) bis 0,5m unter Planum mit einem Verdichtungsgrad von DPr җ фу҈ 

63



Müssen, Dorfstraße 11, Überplanung der Hofstelle Siemers - B 288920 - Seite 13 von 14

(Schlagzahlen mit der Leichten Rammsonde DPL-5, N10 җ млΣ ƳƛƴƛƳŀƭ b10 җ тύ ǳƴŘ ŀō лΣрƳ ǳƴǘŜǊ 

Planum bis zum Planum mit einem Verdichtungsgrad von DPr җ млл ҈ ǾŜǊŘƛŎƘǘŜǘ ŜƛƴȊǳōŀǳŜƴΦ  

8.3 Straßenbau 

Aufgrund der festgestellten Bodenverhältnisse und in Anlehnung an die RStO 12 (Richtlinien 

für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen), sollte ein frostsicherer und 

gleichmäßiger Straßenoberbau, in einer Gesamtstärke von mindestens 0,55m unter Fahrbahn-

oberkante (FOK) eingeplant werden.  

Die dann in einer Tiefe ab ca. 55cm unter FOK verbleibenden überwiegend gewachsenen Sande 

sind nach einer Nachverdichtung -evtl. unter Wasserzugabe- zur Aufnahme des Straßenober-

baues erfahrungsgemäß ausreichend tragfähig (Forderung: Verformungsmodul Ev2 җ 

45MN/m²). Im Bereich von bindigen Böden ist auf eine Nachverdichtung zu verzichten. Nach 

dem Bodenabtrag und den Verdichtungsarbeiten auf dem Straßenplanum werden zum Nach-

weis ausreichender Tragfähigkeit statische Plattendruckversuche (n. DIN 18 134) angeraten. 

Grundsätzlich können im Planumsbereich kleine Bereiche mit weichen Böden auftreten, die 

dann durch verdichteten Sandersatz (SE-SW n. DIN 18 196, DPr җ млл҈ύ ŀǳǎƎŜǘŀǳǎŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴ 

müssen. Der weitere Straßenaufbau ergibt sich aus der Wahl der Verkehrsflächenbefestigung 

nach RStO 12. Es sind die Tafeln für F2 u. F3 Untergrundverhältnisse zu wählen.  

Bei der Auswahl der Baustoffe und Beschreibung der Bauweisen wird auf die Einhaltung der in 

den ZTV´en (z.B. ZTV SoB-StB 04/ ZTV Pflaster-StB 06) und Technischen Lieferbedingungen (z. 

B. TL SoB-StB 04/ TL Pflaster-StB 06/ TL Gestein-StB 04) formulierten Anforderungen hingewie-

sen. 

Eine dauerhafte Entwässerung (Planumsdränage) ist nicht einzuplanen. 

Der Bedeutung des Bauwerkes folgend, ist eine Qualitätslenkung bzw. -sicherung durch bo-

denmechanische Eigen- und Fremdüberwachung unbedingt erforderlich. Ein besonderes Au-

genmerk ist dabei auf das frühzeitige Vorlegen der Eignungsnachweise der angedachten Bau-

stoffgemische zu legen. 

8.4 Regenwasserrückhaltebecken 

Ausweislich der vorliegenden bodenmechanischen Untersuchungen ist für den Bau eines Re-

genrückhaltebeckens eine Abdichtung z. B. aus bindigem, gering wasserdurchlässigem Boden 

(z. B. Geschiebelehm/ -mergel, fein- gemischtkörniger Boden, kf Җ м Ȅ мл-8m/s) in den Sohl- und 

Böschungsbereichen oder aus einer Folie (PE-HD) herzustellen (s. auch RiStWag, Richtlinien für 

bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten und RAS-Ew, Richtlinien für 

die Anlage von Straßen Teil: Entwässerung). Demnach sind die angetroffenen Sande bzw. die 

organischen Böden im Schutze einer Grundwasserabsenkung gegen Dichtungsmaterial 
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auszutauschen. Nach dem Fortschreiten der Planungen sollten die zu ergreifenden Maßnah-

men (Auftriebssicherung, Planungen im Torfbereich, Dichtungsmaßnahmen) dringend mit dem 

Unterzeichner abzustimmen und es werden eventuell verifizierende Bodenuntersuchungen 

angeraten bzw. notwendig. 

Eine GW-Absenkung ist bei der Umweltbehörde/ untere Wasserbehörde anzuzeigen. 

Die Bemessung von Regenrückhaltebecken erfolgt generell auf der Grundlage des ATV-DVWK-

A 117 „Bemessung von Regenrückhalteräumen“. 

8.5 Niederschlagswasserversickerung 

Nach den Vorgaben des Arbeitsblattes der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Ab-

wasser und Abfall e.V. (ATV-DWVK-A 138) ist eine Versickerung von nicht schädlich verunrei-

nigtem Niederschlagswasser im vorderen Grundstücksbereich (U.-Pkte. 1 – 15) in den ange-

troffenen wasserdurchlässigen Sanden möglich, im Bereich der sehr schwach wasserdurchläs-

sigen bindigen und organischen Böden (BU, Lg, Mg, Torf, Mudde) ist eine Versickerung nicht 

denkbar. 

Grundsätzlich liegt der entwässerungstechnische relevante Versickerungsbereich nach dem Ar-

beitsblatt ATV-DVWK-A 138 zwischen 1,0*10-3 - 1,0*10-6 m/s und es besteht die Forderung nach 

einem trockenen Sickerraum ab der Unterkante der Versickerungsanlage bis zum mittleren 

ƘǀŎƘǎǘŜƴ DǊǳƴŘǿŀǎǎŜǊǎǘŀƴŘ Ǿƻƴ җ мΣлƳΦ ½ǳǊ 9ǊƳƛǘǘƭǳƴƎ ŜƛƴŜǊ ŘŜƴ ±ŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜƴ ǎƛƴƴǾƻƭƭ ŀƴƎŜπ

passten Versickerungsanlage und deren Dimensionierung sind weitere Beratungen notwendig. 
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Bemerkungen:

Probe entnommen am:  04.05.+05.05.2020

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Nasssiebung n. DIN 18 123-5

Körnungslinie
Überplanung der Hofstelle Siemers

in 21516 Müssen, Dorfstraße 11Bearbeiter:  Aj Datum:  08.05.2020

INGENIEURBÜRO  REINBERG
GEOTECHNISCHE  KOMPETENZ

23562  LÜBECK     TEL 0451-58 08 105      FAX 58 08 106

Der k-Wert (Wasserdurchlässigkeit)

wurde rechnerisch n. Beyer aus der

Körnungskurve ermittelt und in m/s

angegeben!

A[SU]
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wurde rechnerisch n. Beyer aus der

Körnungskurve ermittelt und in m/s

angegeben!

68



An

Monika und Thomas Ohle

Blumenweg 16a

21516 Schulendorf

Lübeck, 25.06.2021
- B 311221 -

G e o t e c h n i s c h e B e u r t e i l u n g

zu den orientierenden bodenmechanischen Feld- und Laboruntersuchungen, der

allgemeinen Beschreibung der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse und

grundsätzlicher Bewertung hinsichtlich einer Wohnbebauung

mit Erschließungsmaßnahmen

Aufstellung des Bebauungsplanes 14A

in Müssen, Dorfstraße 13

Inhaltsübersicht: 1. Veranlassung/ Vorbemerkung
2. Bodenmechanische Untersuchungen
3. Grundwasser
4. Kennzeichnende Eigenschaften der Böden
5. Homogenbereiche
6. Bodenklassen und Bodenkennwerte
7. Beurteilung und ausführungstechnische Hinweise

Anlagen: 1 Bodenprofile, Wassergehalte, Widerstandsdia-
gramme und Lage der Untersuchungspunkte

2 Körnungslinien

TOP 8TOP 8
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1. Veranlassung/ Vorbemerkung

Das Ingenieurbüro Reinberg, Lübeck, wurde beauftragt, die Boden- und Grundwasserverhält-

nisse im Bereich des Grundstückes Dorfstraße 13 in Müssen im Zuge des Bebauungsplanes 14A

durch orientierende Feld- und Laboruntersuchungen zu erkunden, zu beschreiben, die Tragfä-

higkeit und die Versickerungsfähigkeit der angetroffenen Böden hinsichtlich einer Wohnge-

bietserschließung/-bebauung allgemein zu beurteilen.

Zur Bearbeitung wurden zwei Übersichtslagepläne Plangeltungsbereich 1 und 2 M. 1: 2.000

Nov. 2020 Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 14A der Gemeinde Müssen und ein Rahmen-

plan Vorschlag 7 vom 10. Mai 2021 zur Verfügung gestellt.

Demnach sollen die Bodenverhältnisse in dem o.a. Gebiet an gleichmäßig verteilten Untersu-

chungspunkten erkundet werden. Das bewegte Gelände (Höhenunterschiede von ca. +23,2 bis

+28,4mNHN) ist zum Zeitpunkt der Felduntersuchungen z. T. noch mit Gebäuden, Schuppen

bebaut und z.T. ungenutzt und mit Oberboden/ aufgefüllten Böden angedeckt. Die Geländehö-

hen lassen einen deutlichen Abfall von Südwesten in nordöstlicher Richtung erkennen.

Im vorderen Grundstücksbereich ist eine Bebauung vorgesehen und im hinteren zur Mühlen-

bek eine Versickerungswiese sowie ein Weg zur Mühlenbek.

2. Bodenmechanische Untersuchungen

Am 17.+18.05.2021 wurden zur Feststellung der Boden- und Grundwasserverhältnisse Klein-

rammbohrungen (n. DIN 4021/22 475-1, DN 40-80mm) bis 5m unter Gelände abgeteuft. An den

Untersuchungspunkten 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 und 15 wurden zur Ermittlung der Tragfähigkeit der

angetroffenen Böden die Widerstandzahlen (N10 = Schlagzahlen je 10cm Eindringung) mit der

Leichten Rammsonde (DPL-5 n. DIN 4094-3, alt) bis in eine Tiefe von maximal 3,0m ermittelt.

Die Ergebnisse der Felduntersuchungen sind nach einer kornanalytischen Bestimmung der lau-

fend entnommenen Bodenproben als farbige Bodenprofile und die mit der Leichten Ramm-

sonde (DPL-5) ermittelten Schlagzahlen je 10cm Eindringung (n10) als farbig hinterlegte Wider-

standsdiagramme links neben den Bodenprofilen zeichnerisch und höhengerecht auf Meter

über Normalhöhennull (müNHN) bezogen auf der beigefügten Anlage 1 aufgetragen; die Bohr-

ansatzpunkte sind dem nebenstehenden Übersichtslageplan zu entnehmen. Weiterhin sind

links an den Bodenprofilen die im bodenmechanischen Labor an den bindigen und organischen

Böden ermittelten Wassergehalte und Glühverluste (n. DIN 18 121-1 und n. DIN 18 128) in

Masseprozent angegeben und die in Feldansprache (n. DIN 4022, T1) ermittelten Konsistenzen

dieser Böden sind rechts als Strichmarkierungen dargestellt. Die nach dem Bohrende im Bohr-

loch gemessenen Grundwasserstände (Stichtagsmessung) sind ebenfalls links an den
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Bodenprofilen in blau angetragen; wasserführende Bodenschichten sind mit einem senkrech-

ten bauen Strich gekennzeichnet.

Es hat sich der nachfolgend beschriebene Bodenaufbau ergeben:

An der Geländeoberkante wurde an den Untersuchungspunkten 1 -

6 und 8 - 16 ca. 0,1 bis 0,7m mächtige, schluffige bis stark schluffige,

sandige, z.T. schwach kiesige, schwach humose bis humose Oberbö-

den angetroffen.

Unterhalb des Oberbodens befinden sich an den Bohrpunkten 3, 5,

11 und 16 sowie an der Geländeoberkante der Untersuchungs-

punkte 7 und 17 ca. 0,2 – 0,7m mächtige aufgefüllte Böden als z.T.

schwach kiesige, schwach humose Sand-Schluff- und Sand-Kies-Ge-

mische vereinzelt mit Ziegelresten. Die Lagerungsdichte der aufge-

füllten Böden ist nach den ermittelten Widerstandszahlen bzw. dem

Bohrfortschritt nach als locker zu beschreiben.

Bis zur Erkundungsendteufe wurden Wechsellagerungen von ge-

wachsenen Sanden und bindigen Geschiebeböden erbohrt.

Die Sande setzen sich kornanalytisch aus schluffigen bis stark schluf-

figen, vereinzelt stark organischen Fein- und Mittelsanden, schwach

schluffigen, schwach feinsandigen, kiesigen Mittel- und Grobsanden

und schwach schluffigen, schwach kiesigen bis kiesigen Fein- bis

Grobsanden zusammen. Die Lagerungsdichte der Sande ist nach

den ermittelten Widerstandszahlen bzw. dem Bohrfortschritt nach

überwiegend als mindestens mitteldicht zu beschreiben.

Bei den bindigen Geschiebeböden handelt es sich um entkalkten

Geschiebelehm (Lg) und kalkhaltigen Geschiebemergel (Mg) in

weich-steifer bis steifer Zustandsform z.T. mit Sand-Streifen.

Zwischengelagert sind an den Bohrpunkten 16 + 17 in Tiefen von 1,1

und 3,2m unter Gelände und Schichtmächtigkeiten von ca. 1,8 und

2,7m nacheiszeitliche organische Böden, als mäßig zersetzter Torf

und Mudde.

Von den im relevanten Eingriffsbereich erkundeten Böden wurden, zur Bestimmung weiterer

Kenndaten, im bodenmechanischen Labor des Unterzeichners fünf Labormischproben zusam-

mengestellt und an diesen die Kornzusammensetzung durch Nasssiebanalysen (n. DIN 18123-

5) ermittelt und als Durchgangssummenkurven im einfachlogarithmisch geteilten
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Koordinatensystem auf der Anlage 2 dargestellt. Die Wasserdurchlässigkeitsbeiwerte k der Bö-

den wurden in Anlehnung nach Beyer rechnerisch aus dem Körnungskurvenverlauf ermittelt

und sind ebenfalls der Anlage 2 zu entnehmen.

Die organoleptisch/sensorische Ansprache der aufgefüllten und gewachsenen Böden war

ohne Auffälligkeiten.

Auf eine chemische Analyse zur Klassifizierung nach Länderarbeitsgemeinschaft Abfall LAGA-

TR Boden/ Deponie-Verordnung (DepV) der bei der Baumaßnahme auszusetzenden Böden

wurde vorerst verzichtet, da sie bei dieser Untersuchungsmethodik keine Auffälligkeiten zeig-

ten. Generell sollte zum Beginn der Baumaßnahme eine Klassifizierung nach dem Merkblatt

M20 der LAGA bzw. nach der DepV erfolgen, wenn die auszusetzenden Böden zur Verwertung

auf anderen Baustellen oder zur Beseitigung (Entsorgung) angedacht sind. Dabei ist zu beach-

ten, dass die chemischen Analysen bei einer evtl. Beseitigung, nach den Vorgaben der Entsor-

gungsfachbetriebe (behördliche bzw. aus der LAGA zu begründenden Vorgaben gibt es nicht)

nicht älter als 6 Monate sein sollten. Eine jetzige chemische Analyse, lediglich zur Planung/ Aus-

schreibung, der auszusetzenden Böden kann anhand von Rückstellproben (6 Monate Aufbe-

wahrung) bzw. nach dem Fortschreiten der Planung vor einem Baubeginn ausgeführt werden.

Für den späteren Bauablauf bzw. Bodenaushub ist eine aktuelle Analyse und evtl. zur Beseiti-

gung die Untersuchung nach DepV zu veranlassen.

Weitere Einzelheiten zu den Boden- und Grundwasserverhältnissen sind aus der beigefügten

Anlage 1 ersichtlich.

3. Grundwasser

Zum Zeitpunkt der Untersuchungen wurde nach Beendigung der Feldarbeiten an den Untersu-

chungspunkten 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12 in Tiefen von 1,6 bis 4,1m unter Geländeoberkante bzw.

+24,7 bis +24,1mNHN innerhalb der Sande hydraulisch korrespondierendes Grundwasser an-

getroffen. Ebenso ist eine hydraulische Verbindung zur nördlich verlaufenden Mühlenbek zu

vermuten, da auch nach den festgestellten Wasserständen eine Fließrichtung in nördlicher

Richtung erkennbar ist.

Das Grundwasser an den Punkten 2, 3, 4 und 14 wurde in gespannter Form unterhalb des bin-

digen Bodens angebohrt. Das hier entspannte Grundwasser wurde bei 1,8 bis 2,6m unter Ge-

lände bzw. +25,1 bis +24,2mNHN eingemessen.

An den Bohrpunkten 5, 10, 13, 15, 16 und 17 wurde Grundwasser in Tiefen von 0,3 bis 3,5m

unter Gelände bzw. +24,6 bis +22,8mNHN festgestellt. Dabei handelt es sich als auf/in den bin-

digen/organischen, wasserundurchlässigen Bodenhorizonten auf-/ eingestautes Nieder-

72



Müssen, Dorfstraße 13, Aufstellung Bebauungsplan 14A - B 311221 - Seite 5 von 13

schlags-/Stauwasser; sich frei bewegendes Grundwasser ist innerhalb der bindigen und organi-

schen Bodenschichten (Lg, Mg, Torf, Mudde) nicht möglich.

Aufgrund von klimatischen bzw. witterungsbedingten Einflüssen ist mit einem Grundwasser-

anstieg/-abfall um bis zu 0,8m zu rechnen. Zusätzlich wird es bei ungünstigen regnerischen

Witterungsbedingungen auf den bindigen und organischen Böden zu weiteren Stauwasserbil-

dungen kommen.

Der Bemessungswasserstand wird demnach für den vorderen Grundstücksteil bzw. geplanten

Bebauungsbereich an der Dorfstraße (U.-Pkte. 1 – 15) auf +25,5mNHN und für den hinteren

Grundstücksteil (Weg) auf die mittlere Geländeoberkante von ca. +23,5mNHN festgelegt.

Der mittlere höchste Grundwasserstand (n. d. Arbeitsblatt DWA-A 138) wird für den vorderen

Grundstücksteil mit +25,0mNHN angegeben.

4. Kennzeichnende bodenmechanische Eigenschaften der Böden

Der Oberboden genießt einen besonderen Schutz (Mutterbodenschutzgesetz gemäß BauGB

§202) und ist unterhalb bebauter Flächen (auch Garagen, Stellplätze und Verkehrsflächen) zum

Beginn der Bauarbeiten generell abzutragen und zur Wiederverwendung seitlich in geeigneten

Mieten zu lagern. Der Oberboden ist nach DIN 18300:09.2016 ein eigener Homogenbereich

(O1); er ist in der Ausschreibung nach der DIN 18915:06.2017 (Entwurf, Vegetationstechnik im

Landschaftsbau - Bodenarbeiten) und DIN 18320:09.2016 (Landschaftsbauarbeiten) zu berück-

sichtigen.

Die angetroffenen aufgefüllten Sand-Schluff-, Sand-Kies-Gemische sind tragfähig, verdich-

tungswillig und neigen lediglich zu geringen Verformungen. Sie entsprechen hinsichtlich ihrer

physikalischen Zusammensetzung (vorhandene Bauschuttreste und humose Bestandteile, feh-

lendes Kieskorn) nicht den Anforderungen an die Technischen Richtlinien für ungebundene

Straßenbaustoffe (TL SoB-StB 04, TL Gestein-StB 04) und müssen bis zur frostsicheren Tiefe von

ca. 55cm ab neuer Fahrbahnoberkante ausgetauscht werden. Demnach sind die aufgefüllten

.ǀŘŜƴ ōƛǎ ȊǳǊ ƴƻǘǿŜƴŘƛƎŜƴ 9ƛƴƎǊƛŦŦǎǘƛŜŦŜ όŎŀΦ Ř җ слŎƳύ ƎŅƴȊƭƛŎƘ ƎŜƎŜƴ CǊƻǎǘπκ¢ǊŀƎǎŎƘƛŎƘǘƳŀπ

terialien (n. RStO 12 bzw. n. TL SoB-StB 04 und TL Gestein-StB 04) auszutauschen und einer

geordneten Verwertung zuzuführen.

Die weiteren zur Tiefe anstehenden aufgefüllten Böden können grundsätzlich im Baugrund ver-

bleiben und sind zur Aufnahme des Straßenoberbaus und den Lasten aus Hochbauten ausrei-

chend tragfähig. Kornumlagerungen bzw. Setzungen treten rasch unmittelbar nach den Belas-

tungen aus dem Rohbau bzw. den Verdichtungsarbeiten ein.

73



Müssen, Dorfstraße 13, Aufstellung Bebauungsplan 14A - B 311221 - Seite 6 von 13

Die im trockenen Zustand angetroffenen aufgefüllten Böden sind dem Homogenbereich (B1)

(ab Uk. Oberflächenbefestigung/ Oberboden bis zur Eingriffstiefe ca. 60cm bzw. bis zur Schicht-

unterkante/ Gründungstiefe/ Grundwasserstand) zuzuordnen, die wassergesättigten Böden in

den Homogenbereich (B2) (ab Grundwasserstand/ Bemessungswasserstand bis zum Grün-

dungshorizont).

Die Wasserleitfähigkeit ist nach DIN 18 130, Tab. 1 je nach Verunreinigungsgrad mit Feinkorn-

anteilen mit „schwach durchlässig bis durchlässig“ (10-8 - 10-4 m/s) zu beschreiben.

Es wird angeraten diese Materialien nicht als Füllboden im Leitungsgraben vorzusehen, da die

Verdichtungswilligkeit dieser Böden sehr stark vom Wassergehalt abhängt und dieser unter de-

finierten Bedingungen bei normalen Baustellenbedingungen nur mit großem technischem und

wirtschaftlich kaum vertretbarem Aufwand eingestellt werden kann. Demnach sind die aufge-

füllten Böden im Leitungsgraben/-zone gegen grobkörnigen Boden (SE-SW n. DIN 18196) aus-

zutauschen und einer geordneten Verwertung zuzuführen.

5ƛŜ ƎŜǿŀŎƘǎŜƴŜƴ {ŀƴŘŜ ǎƛƴŘ ƎǊǳƴŘǎŅǘȊƭƛŎƘ ŀƭǎ Ǝǳǘ ǘǊŀƎŦŅƘƛƎ όҗ ƳƛǘǘŜƭŘƛŎƘǘύ Ȋǳ ōŜǎŎƘǊŜƛōŜƴΦ YƻǊπ

numlagerungen bzw. Setzungen treten rasch unmittelbar nach den Belastungen aus dem Roh-

bau bzw. den Verdichtungsarbeiten ein. Die Wasserleitfähigkeit ist nach DIN 18 130, Tab. 1

(Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit) mit durchlässig (10-6 - 10-4m/s) zu beschreiben. Diese

Böden sind im trockenen Zustand ebenfalls dem Homogenbereich (B1) (ab Uk. Oberboden/

Auffüllungen bis zum Grund-/Bemessungswasserstand) zuzuordnen. Die wassergesättigten

Sande sind in den Homogenbereich (B2) (ab Bemessungswasserstand bis zur Schichtgrenze/

notwendigen Eingriffstiefe) einzuordnen.

Die gewachsenen bindigen Böden als Geschiebelehm/ -mergel (Lg/ Mg) angesprochen, sind in

der angetroffenen weich-steifen bis steifen Zustandsform grundsätzlich tragfähig, neigen je-

doch unter neuer ständiger Last zu langfristig abklingenden Konsolidierungssetzungen. Sie sind

dem Homogenbereich (B3), der sich ab der Unterkante der Sande bis zur notwendigen Ein-

griffstiefe erstreckt, zuzuordnen. Aufgrund der Kornzusammensetzung (hoher Feinkornanteil)

sind sie sehr schwach wasserdurchlässig (n. DIN 18 130, Tab. 1) sowie ausgeprägt frost- und

wasserempfindlich. Bei Wasserzutritt und/ oder bei dynamischer Beanspruchung, z.B. durch

Radlasten von Baufahrzeugen verlieren diese Böden infolge Gefügeveränderung ihre Festigkeit

und weichen völlig auf.

Ein Wiedereinbau im Leitungsgrabenbereich ist grundsätzlich denkbar, sollte aber aufgrund der

auf der Baustelle fehlenden ordnungsgemäßen Lagerkapazität (in Mieten vor Wassereintrag zu

schützen) und der bodenmechanisch ungünstigen Einbaueigenschaften (Forderung: dünne La-

gen d<15cm, walkende Verdichtungsgerte, Einbau nur bis ca. 0,5m unter Straßenplanum, zu

erstellende Einbauanweisung n. M3-Methode der ZTV E-StB 09) ausgeschlossen werden.
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In den bindigen Geschiebeböden ist insbesondere am Übergang zwischen den Sanden und dem

DŜǎŎƘƛŜōŜƳŜǊƎŜƭκπƭŜƘƳ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ !ƴǘŜƛƭ җ олaΦπ҈ ŀƴ YƛŜǎŜƴ ǳƴŘ {ǘŜƛƴŜƴ ōƛǎ ȊǳǊ DŜǊǀƭƭƎǊǀǖŜ 

zu rechnen; die auch in Linsenbildung (konzentrierter Anhäufung) anstehen können.

Die nacheiszeitlichen organischen Weichböden Torf bzw. die Mudde neigen unter neuer stän-

diger Last zu sehr starken und langfristig abklingenden Konsolidierungssetzungen mit ausge-

prägten Verformungen bzw. Setzungen. Aufgrund der Kornzusammensetzung hat dieser einen

geringen inneren Reibungswinkel, ist schwach wasserdurchlässig sowie ausgeprägt frost- und

wasserempfindlich. Die Wasserleitfähigkeit liegt im Bereich von „sehr schwach bis schwach

wasserdurchlässig“ (unter 10-8 - 10-6 m/s).

Der Torf und die Mudde werden in den Homogenbereich (B4), der sich von der Unterkante

Oberboden/ aufgefüllte Böden/ Sande bis zur notwendigen Eingriffstiefe erstreckt, eingeteilt.

5. Homogenbereiche (n. VOB, Teil C, DIN 18300:09.2016)

Für die hier auszuführenden Erdarbeiten sind nach o.a. Norm alle fünf angegebenen Homogen-

bereiche für die nicht gebundenen Erdstoffe zu definieren, die sich über die gesamte Baufläche

(ab Geländeunterkante bis zum Planum des Straßenplanums bzw. Leitungsgrabens und

Schachtbauwerkes, Unterkante Fundamente für eine Bebauung) erstrecken.

Die angetroffenen Böden sollten generell mit kettengeführten Hebezeugen (Bagger bis ca. 10to

mit baubetriebsüblichen Schaufeln) gelöst und geladen werden. Größere Bagger sind aufgrund

der Empfindlichkeit der bindigen und organischen Böden immer mit einem Kettenlaufwerk aus-

zustatten. Ebenso ist es ratsam für notwendige Bodentransporte auch wendige Fahrzeuge (z.

B. 3- und 4-Achser mit Allradantrieb) zu wählen bzw. temporäre Baustraßen anzulegen.

Eventuell muss das vorhandene Grundwasser in den Sanden des Homogenbereiches B2 vor

dem Beginn der allgemeinen Erdbaumaßnahmen (bei unterkellerter Bauweise, Schacht- und

Leitungsbau) zur Herstellung der Gründungselemente/ Abdichtung mit einer offenen oder ge-

schlossenen Grundwasserhaltung über Dränageleitungen/eingefräste Dränage und Pumpen-

sümpfen Pumpen bzw. mit Vakuumpumpen abgesenkt und abgeleitet werden. Dabei ist das

Erdplanum trocken zu halten und vor Frosteintrag zu schützen. Dennoch oberflächig aufge-

weichte Bodenbereiche sind durch grobkörnigen Boden (Sand-Kies-Gemisch n. DIN 18 196, DPr

җ фу ҈ύ Ȋǳ ŜǊǎŜǘȊŜƴΦ 

Der Bodenaushub im Bereich der bindigen und organischen Böden (Homogenbereich B3 und

B4) hat in rückschreitender Arbeitsweise mit einem Bagger mit einer geraden Schaufelschneide

(keine Zähne) so zu erfolgen, so dass diese Böden (Geschiebelehm /-mergel, Torf, Mudde) in

den Gründungsebenen nicht gestört werden. Während der Bauzeit ist dafür Sorge zu tragen,

dass die Tragfähigkeit der im Gründungsbereich anstehenden frost- und
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witterungsempfindlichen bindigen und organischen Böden durch zufließendes Oberflächen-

bzw. Niederschlagswasser, Frosteintrag oder durch die mechanische Einwirkung von Baufahr-

zeugen nicht beeinträchtigt wird.

Da die neue Nomenklatur bzw. die Umsetzung bei den Erd- und Straßenbaufirmen erfahrungs-

gemäß bis zu diesem Zeitpunkt kaum Berücksichtigung gefunden haben wird, werden unter

dem Abschnitt 3, Bodenklassen- und Kennwerte, die „alten“ Bodenklassen ebenfalls angege-

ben. Die zugehörigen „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erd-

arbeiten im Straßenbau, ZTV E-StB 17“ berücksichtigen bereits die Homogenbereiche.

6. Bodenklassen und -kennwerte

Für erdstatische Berechnungen können aufgrund der durchgeführten Untersuchungen und aus

der Erfahrung folgende gewogene bodenmechanische charakteristische Kennwerte angesetzt

werden. Weiterhin werden für Ausschreibungen nach neuer und alter VOB, Teil C, DIN

18300:09.2016 bzw. 09.2012 die Homogenbereiche und „alten“ Bodenklassen angegeben:

Oberboden:

Homogenbereich n. DIN18 300:09.2016: O1

Bodenklasse n. DIN 18300:09.2012: 1

Bodengruppe n. DIN 18196: OH

Auffüllungen:

Homogenbereich n. DIN 18300:09.2016: B1, B2

Bodenklasse n. DIN 18300:09.2012: 3, 4

Bodengruppe n. DIN 18196: SU

Klassifizierung n. DIN 18301: BN1 - BN 2

Klassifizierung n. DIN 18319: LNE 1 - LNE 2, LN 1 - LN 2

Frostempfindlichkeit n. ZTV E-StB 17: F1-F2 (nicht bis mittel frostempfind-

lich)

Raumgewicht: g / g´ = 18/10kN/m3

Scherfestigkeit: jk = 25…30°

Kohäsion: ck = 0kN/m²

Steifemodul: ES,k = 20MN/m²

Sande:

Homogenbereich n. DIN18300:09.2016: B1, B2

Bodenklasse n. DIN 18300:09.2012: 3, 4

Bodengruppe n. DIN 18196: SE, SU, SI, SW

Klassifizierung n. DIN 18301: BN 1
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Klassifizierung n. DIN 18319: LNE 2 - LNW 2

Frostempfindlichkeit n. ZTV E-StB 17: F1 (nicht frostempfindlich)

Raumgewicht: g / g´ = 18/10kN/m3

Scherfestigkeit: jk = 34°

Kohäsion: ck = 0kN/m²

Steifemodul: ES,k = 40MN/m²

Geschiebelehm -/mergel (Lg/Mg), steif:

Homogenbereich n. DIN18300:09.2016: B3

Bodenklasse n. DIN 18300:09.2012: 4, 2 (wenn durch Wasserzutritt bzw.
dynamischer Belastung der Boden in
seinem Gefüge zerstört wird und
dann den „Fließenden Bodenarten“
zuzuordnen ist)

Bodengruppe n. DIN 18196: ST*-TL

Klassifizierung n. DIN 18301: BB 2

Klassifizierung n. DIN 18319: LBM 2

Frostempfindlichkeit n. ZTV E-StB 17: F3 (sehr frostempfindlich)

Raumgewicht: g / g´ = 21/11kN/m3

Scherfestigkeit: jk = 27,5°

Kohäsion: ck = 7,5kN/m²

Steifemodul: ES,k = 35MN/m²

Torf:

Homogenbereich n. DIN18300:09.2016: B4

Bodenklasse n. DIN 18300:09.2012: 2

Bodengruppe n. DIN 18196: HN-HZ

Klassifizierung n. DIN 18301: BO 1 - BO 2

Klassifizierung n. DIN 18319: LO

Frostempfindlichkeit n. ZTV E-StB 17 : F3 (sehr frostempfindlich)

Raumgewicht: g / g´ = 10/1kN/m3

Scherfestigkeit (dräniert):jk = 12,5°

Kohäsion: ck = 2kN/m²

Scherfestigkeit (undrän.): cu,k= 12,5kN/m²

Steifemodul: ES,k = 0,5MN/m²

Mudde:

Homogenbereich n. DIN18300:09.2016: B4

Bodenklasse n. DIN 18300:09.2012: 4, 2
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Bodengruppe n. DIN 18196: F

Klassifizierung n. DIN 18301: BO 1

Klassifizierung n. DIN 18319: LO

Frostempfindlichkeit n. ZTV E-StB 17 : F3 (sehr frostempfindlich)

Raumgewicht: g / g´ = 17/7kN/m3

Scherfestigkeit (dräniert):jk = 20°

Kohäsion: ck = 2kN/m²

Scherfestigkeit (undrän.): cu,k= 40kN/m²

Steifemodul: ES,k = 2,5MN/m²

7. Beurteilung und ausführungstechnische Hinweise

7.1 Allgemeine Wohnbebauung

Ausweislich der durchgeführten orientierenden Feld- u. Laboruntersuchungen sind im unter-

suchten vorderen Grundstücksbereich (U.-Pkte. 1 – 15) Flachgründungen auf Einzel-, Strei-

fenfundamenten und Stahlbetonsohlplatten für nicht- und unterkellert geplante Einfamilien-,

Reihen- und Doppelhäuser sowie der Bau von Ver- und Entsorgungseinrichtungen und Erschlie-

ßungsstraßen ohne besondere Gründungsmaßnahmen (Pfahlgründungen, Tiefenverdichtung

o.ä.) gut möglich. Die Bemessung für die Gründungselemente kann z.B. nach den Tabellen A6.1/

6.2 (nicht bindige Böden) bzw. A6.6 (bindige Böden) nach Abschnitt 6.10 der DIN 1054:2010-12

erfolgen.

Bei unterkellert geplanter Bauweise sind je nach Lage und Geländehöhe des Grundstückes bau-

zeitliche Wasserhaltungsmaßnahmen zu planen.

Für evtl. Geländeauffüllungen ist ein grobkörniger Boden (SE-SW n. DIN 18 196) lagenweise

verdichtet (DPrҗ фу҈ύ Ȋǳ ǾŜǊǿŜƴŘŜƴΦ 

Die Boden- und Grundwasserverhältnisse bedingen bereits in der Planungsphase von Bebau-

ungen (z. B. unterkellert) angepasste, verifizierte Baugrunduntersuchungen.

8.2 Schacht- und Leitungsgründung

Die Gründungstiefen der geplanten Leitungen und Schachtbauwerke werden im vorderen

Grundstücksbereich überwiegend in den gewachsenen Sanden und bindigen Böden liegen.

Im Bereich der bindigen Bodenschichtungen sind die nachfolgend unter a) und b) angegebe-

nen Bodenaustauschmaßnahmen, zur Herstellung eines ausreichend tragfähigen, gleichmäßi-

gen Baugrundes, erforderlich.

a) Schachtauflager aus 15cm starken, verdichtet (Forderung DPr җ млл҈ύ ŜƛƴƎŜōŀǳπ

ten Sand-Kies-Gemisch (SW, natürliches Gestein n. DIN 18 196).
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b) Leitungsauflager aus 10cm starken, verdichtet (Forderung DPr җ фу҈ύ ŜƛƴƎŜōŀǳπ

ten grobkörnigen Boden (SE, natürliches Gestein n. DIN 18 196).

Aufgrund der allgemein guten Tragfähigkeitseigenschaften der gewachsenen Sande sind dort

generell keine Bodenverbesserungsmaßnahmen vorzusehen. Die Aushubebenen sollten ledig-

lich bei einer oberflächigen Gefügestörung nachverdichtet werden (Forderung DPr җ фу҈ύΦ  

Es sind die Vorgaben der Leitungshersteller hinsichtlich der Auflager-/ Bettungsbedingungen

zu berücksichtigen.

Für den Bau der Schächte und Leitungen sind je nach Tiefen- und örtlicher Lage Grundwasser-

absenkungs- und Wasserhaltungsmaßnahmen notwendig.

Auf die Einholung einer wasserrechtlichen Erlaubnis zum Absenken des Grundwassers für die

Bauzeit wird hingewiesen.

Bei der Herstellung der Baugrube bzw. der Baugrubenböschungen sind die Vorgaben der DIN

4124: 2012-01 (Baugruben und Gräben, Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten), die Vorga-

ben der DIN 4123: 2011-05 (Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen im Bereich

bestehender Gebäude) sowie die Empfehlungen des Arbeitskreises Baugruben (EAB) zu beach-

ten.

Offene Baugruben sind ab einer Tiefe von t > 1,25m grundsätzlich durch geeignete Maßnah-

men (ausreichende Böschungsneigung, Grabenverbaugeräte, Holzbohlenverbau etc.) zu si-

chern. Zum Schutz anderer baulichen Anlagen bzw. Verkehrsflächen, Gebäude oder Leitungen

kann es notwendig werden auch flachere Gräben in geeigneter Weise zu sichern. Es können

die üblichen Grabenverbaugeräte eingesetzt werden. Die in der DIN 4124 bzw. i. W. angege-

benen Böschungsneigungen sind erst nach dem Absenken des Grundwassers bzw. Grundwas-

serhaltungsmaßnahmen gültig. Bei den angetroffenen Bodenverhältnissen sind für temporäre

(bauzeitliche) max. 5m tiefe Baugruben die Böschungsneigungen im Bereich der bindigen Bö-

den (Lg/Mg) unter 60° und im Bereich der Sande unter 45° und flacher auszubilden. Bei einer

Notwendigkeit (z.B. aus Platzmangel) die Böschungen steiler ausbilden zu müssen, ist die

Standsicherheit n. DIN 4084 (Gelände- und Böschungsbruchberechnungen) rechnerisch nach-

zuweisen. Die Böschungsoberflächen sind zur Vermeidung von witterungsbedingten Erosionen

mit geeigneter Silofolie oder Vliesen, die gegen Windangriffe zu schützen sind, zu belegen.

Im Bereich der Leitungszone ist ein Bodenmaterial je nach Herstellerangaben der zum Einsatz

kommenden Leitungsmaterialien zu verwenden. Im Allgemeinen ist dort steinfreier, grobkörni-

ƎŜǊ .ƻŘŜƴ όDǊǀǖǘƪƻǊƴ Ř Җ нлƳƳύ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ ±ŜǊŘƛŎƘǘǳƴƎǎƎǊŀŘ Ǿƻƴ 5Pr җ фт҈ ƭŀƎŜƴǿŜƛǎŜ ŜƛƴȊǳπ

bauen. Die DIN 4033 (Entwässerungskanäle und -leitungen) ist zu beachten.

Für die Leitungsgrabenauffüllung unter dem Straßenplanum bis zum Straßenplanum ist dann

angelieferter grobkörniger Boden (SE-SW n. DIN 18 196) zu verwenden. Die Böden sind
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ƭŀƎŜƴǿŜƛǎŜ όŘ Җ 0,20m) bis 0,5m unter Planum mit einem Verdichtungsgrad von DPr җ фу҈ 

(Schlagzahlen mit der Leichten Rammsonde DPL-5, N10 җ млΣ ƳƛƴƛƳŀƭ b10 җ тύ ǳƴŘ ŀō лΣрƳ ǳƴǘŜǊ 

Planum bis zum Planum mit einem Verdichtungsgrad von DPr җ млл ҈ ǾŜǊŘƛŎƘǘŜǘ ŜƛƴȊǳōŀǳŜƴΦ  

8.3 Straßenbau

Aufgrund der festgestellten Bodenverhältnisse und in Anlehnung an die RStO 12 (Richtlinien

für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen), sollte ein frostsicherer und

gleichmäßiger Straßenoberbau, in einer Gesamtstärke von mindestens 0,55m unter Fahrbahn-

oberkante (FOK) eingeplant werden.

Die dann in einer Tiefe ab ca. 55cm unter FOK verbleibenden überwiegend gewachsenen Sande

sind nach einer Nachverdichtung -evtl. unter Wasserzugabe- zur Aufnahme des Straßenober-

baues erfahrungsgemäß ausreichend tragfähig (Forderung: Verformungsmodul Ev2 җ 

45MN/m²). Im Bereich von bindigen Böden ist auf eine Nachverdichtung zu verzichten. Nach

dem Bodenabtrag und den Verdichtungsarbeiten auf dem Straßenplanum werden zum Nach-

weis ausreichender Tragfähigkeit statische Plattendruckversuche (n. DIN 18 134) angeraten.

Grundsätzlich können im Planumsbereich kleine Bereiche mit weichen Böden auftreten, die

dann durch verdichteten Sandersatz (SE-SW n. DIN 18 196, DPr җ млл҈ύ ŀǳǎƎŜǘŀǳǎŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴ 

müssen. Der weitere Straßenaufbau ergibt sich aus der Wahl der Verkehrsflächenbefestigung

nach RStO 12. Es sind die Tafeln für F2 u. F3 Untergrundverhältnisse zu wählen.

Im Bereich des geplanten Weges (U.-Pkte. 16 + 17) wurde in einer Tiefe von 1,1 bis 3,2m unter

Gelände ein mäßig zersetzter Torf (große Zusammendrückung bei neuen Lasten) festgestellt.

Um jegliche Versackungen an der Oberfläche zu vermeiden wäre der Torf komplett unter Be-

achtung des Druckausstrahlungswinkels von ca. 45° auszutauschen bzw. wären spezielle Bo-

denverbesserungsmaßnahmen (Schottersäulen o.ä.) vorzunehmen. Aus technischer und wirt-

schaftlicher Sicht wird davon abgeraten. Unter Berücksichtigung dieser Sichtweise sollte für ei-

nen ausreichend stabilen Straßenoberbau in diesem Bereich auf dem Straßenplanum/ Pla-

numsverbesserung ein Geogitter mit Tragwirkung in Längs- und Querrichtung (ca. 60kN) über

den gesamten Straßenquerschnitt angeordnet werden. Diese würde die möglichen Verformun-

gen an der Straßenoberfläche gleichmäßig und gedämpft erscheinen lassen.

Bei der Auswahl der Baustoffe und Beschreibung der Bauweisen wird auf die Einhaltung der in

den ZTV´en (z.B. ZTV SoB-StB 04/ ZTV Pflaster-StB 06) und Technischen Lieferbedingungen (z.

B. TL SoB-StB 04/ TL Pflaster-StB 06/ TL Gestein-StB 04) formulierten Anforderungen hingewie-

sen.

Eine dauerhafte Entwässerung (Planumsdränage) ist nicht einzuplanen.
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Der Bedeutung des Bauwerkes folgend, ist eine Qualitätslenkung bzw. -sicherung durch bo-

denmechanische Eigen- und Fremdüberwachung unbedingt erforderlich. Ein besonderes Au-

genmerk ist dabei auf das frühzeitige Vorlegen der Eignungsnachweise der angedachten Bau-

stoffgemische zu legen.

8.4 Niederschlagswasserversickerung

Nach den Vorgaben des Arbeitsblattes der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Ab-

wasser und Abfall e.V. (ATV-DWVK-A 138) ist eine Versickerung von nicht schädlich verunrei-

nigtem Niederschlagswasser im vorderen Grundstücksbereich (U.-Pkte. 1 – 15) in den ange-

troffenen wasserdurchlässigen Sanden möglich, im Bereich der sehr schwach wasserdurchläs-

sigen bindigen Böden (Lg, Mg, Torf, Mudde) ist eine Versickerung nicht denkbar.

Grundsätzlich liegt der entwässerungstechnische relevante Versickerungsbereich nach dem Ar-

beitsblatt ATV-DVWK-A 138 zwischen 1,0*10-3 - 1,0*10-6 m/s und es besteht die Forderung nach

einem trockenen Sickerraum ab der Unterkante der Versickerungsanlage bis zum mittleren

ƘǀŎƘǎǘŜƴ DǊǳƴŘǿŀǎǎŜǊǎǘŀƴŘ Ǿƻƴ җ мΣлƳΦ ½ǳǊ 9ǊƳƛǘǘƭǳƴƎ ŜƛƴŜǊ ŘŜƴ ±ŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜƴ ǎƛƴƴǾƻƭƭ ŀƴƎŜπ

passten Versickerungsanlage und deren Dimensionierung sind weitere Beratungen notwendig.
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   Tel.: 040 / 540 76 11 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ karsten.lutz@t-online.de 

23. August 2022 

Faunistische Potenzialeinschätzung und Artenschutzuntersuchung für 
ein Bauvorhaben in Müssen, B-Plan 14 

Im Auftrag von Herrn T. Ohle, Müssen 

 

 
Abbildung 1: Untersuchungsgebiet (rote Linie) und 1 – km – Umfeld 
(Luftbild aus Google-Earth™) 
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1 Anlass und Aufgabenstellung 

 

 
Abbildung 2: Untersuchungsgebiet. (Luftbild aus Google-Earth™, 
Stand: Juni 2018). 

 

In Müssen soll ein Wohngebiet auf ehemaligen landwirtschaftlichen Hofstellen 
entwickelt werden. Neben bereits versiegelten, werden auch mit Vegetation be-
standene Flächen überbaut werden. Es werden die alten Gebäude abgerissen und 
neue errichtet. Dafür wird ein Bebauungsplan aufgestellt. Davon können Arten, die 
nach § 7 (2) Nr. 13 u. 14 BNatSchG besonders oder streng geschützt sind, betroffen 
sein. Daher wird eine faunistische Potenzialanalyse für geeignete Artengruppen 
unter besonderer Berücksichtigung gefährdeter und streng geschützter Arten an-
gefertigt. Zu untersuchen ist, ob gefährdete Arten oder artenschutzrechtlich bedeu-
tende Gruppen im Eingriffsbereich vorkommen. 
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Abbildung 3: Untersuchungsgebiet. (Luftbild aus Google-Earth™, 
Stand: Juni 2021). Dieses Luftbild wird wegen schlechter Qualität im 
Folgenden nicht verwendet. 

Zunächst ist eine Relevanzprüfung vorzunehmen, d.h. es wird ermittelt, welche Ar-
ten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und welche Vogelarten überhaupt vor-
kommen. Mit Hilfe von Potenzialabschätzungen wird das Vorkommen von Vögeln 
und Fledermäusen sowie anderen Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ermit-
telt (Kap. 2). Danach wird eine artenschutzfachliche Betrachtung des geplanten 
Vorhabens durchgeführt (Kap. 4).  

 

 

2 Potenzialanalyse zu Brutvögeln und Arten des Anhangs IV 

Das Gebiet wurde am 25. April 2020 und 02. November 2021 begangen. Dabei 
wurde insbesondere auf Strukturen geachtet, die für Anhang IV-Arten und Vögel 
von Bedeutung sind. Die Bäume und Gebäude wurden vom Boden aus mit dem 
Fernglas und einer, an einem 8 m langen Stab befestigten Kamera, besichtigt. 

Die Auswahl der potenziellen Arten erfolgt einerseits nach ihren Lebensrauman-
sprüchen (ob die Habitate geeignet erscheinen) und andererseits nach ihrer allge-
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meinen Verbreitung im Raum Müssen. Maßgeblich ist dabei für die Brutvögel die 
aktuelle Avifauna Schleswig-Holsteins (KOOP & BERNDT 2014). Verwendet werden 
für Fledermäuse Angaben in BORKENHAGEN (2011) und FFH-BERICHT (2018). 

 

2.1 Gebietsbeschreibung 

Das Untersuchungsgebiet besteht aus einer aktiven landwirtschaftlichen Hofstelle 
im Westen mit relativ stark versiegeltem Innenbereich mit Grünbereichen am 
Rand. (Abbildung 2). Östlich grenzt das Gelände einer abgeräumten Hofstelle an. 
Dort finden sich neben großen vegetationsfreien Flächen an den Stellen der ehe-
maligen Bauten nur artenarme Grasfluren und eine offene Remise (Abbildung 3). 
Auf dem älteren Luftbild von 2018 (Abbildung 2) ist hier noch eine Hofstelle er-
kennbar. Das Untersuchungsgebiet umfasst ca. 2 ha. 

Es befinden sich größere Bäume nur im Hausgarten im Süden des westlichen Un-
tersuchungsgebietes (Apfelbäume und Walnuss). Die wenigen übrigen Bäume sind 
relativ schmalstämmig und ohne Totholz, Höhlen oder anbrüchige Stellen. Die 
meisten Bäume sind noch jung und klein oder als Zwiesel aufgewachsen, was be-
deutet, dass die Kronen im Luftbild zwar groß aussehen, die Stämme jedoch relativ 
schmal sind. 

Die Ziergrünflächen sind in typischer Weise überwiegend mit Ziergehölzen, Zier-
beeten und Rasenflächen bewachsen. Im Hofgebiet gibt es kleinere Ruderalstellen. 
Am Ostrand ist eine kleinere Grasflur vorhanden. 

Die Gebäude sind eine Mischung aus älteren und neueren Wirtschaftsgebäuden, 
Remisen und Stallungen, mehrheitlich in traditioneller Weise mit Dachböden er-
richtet. Sie werden aktuell unterhalten und gepflegt. 

Gewässer sind nicht vorhanden 

 

2.2 Potenziell vorhandene Brutvögel 

Die potenziell vorhandenen Brutvogelarten sind in Tabelle 1 dargestellt. Es wird 
dargestellt, ob die Art im Untersuchungsgebiet Brutvogel (b) sein kann oder diesen 
Bereich nur als Teilrevier (tr) oder als Nahrungsgast (ng) nutzen kann. Das Teilre-
vier wird dann angenommen, wenn die Art zwar im Untersuchungsgebiet brüten 
kann, das Untersuchungsgebiet aber viel zu klein für ein ganzes Revier ist. Die Art 
muss weitere Gebiete in der Umgebung mit nutzen. 
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Tabelle 1: Artenliste der potenziellen Vogelarten. 
St: Status im Untersuchungsgebiet: b: Brutvogel; tr: Teilrevier, d.h. Flächen der Umgebung müssen 
mitgenutzt werden; ng: Nahrungsgast; § = sind die nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG streng geschütz-
ten Arten; SH: Rote-Liste-Status nach KIECKBUSCH et al. (2021) und D: nach Ryslavy et al. (2020). - 
= ungefährdet, V = Vorwarnliste, 3 = gefährdet; Trend = kurzfristige Bestandsentwicklung nach 
KIECKBUSCH et al. (2021): - = Rückgang, / = stabil, + = Zunahme. 

 St. SH D Trend 
Gehölzbrüter     
Amsel Turdus merula b - - + 
Blaumeise Parus caeruleus b - - + 
Buchfink Fringilla coelebs b - - / 
Gimpel Pyrrhula pyrrhula b - - + 
Girlitz Serinus serinus b - - / 
Grünfink Carduelis chloris b - - - 
Heckenbraunelle Prunella modularis b - - + 
Klappergrasmücke, Sylvia curruca b - - + 
Kohlmeise Parus major b - - + 
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla b - - + 
Rotkehlchen Erithacus rubecula b - - / 
Singdrossel Turdus philomelos b - - + 
Zaunkönig Troglodytes troglodytes b - - + 
Zilpzalp Phylloscopus collybita b - - + 
Gebäudebrüter     
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros b - - / 
Haussperling Passer domesticus b/tr - - / 
Rauchschwalbe Hirundo rustica b/tr - V / 
Arten mit großen Revieren     
Eichelhäher Garrulus glandarius ng - - / 
Elster Pica pica ng - - / 
Feldsperling Passer montanus b/tr - V + 
Misteldrossel Turdus viscivorus b/tr - - / 
Rabenkrähe Corvus corone b/tr - - / 
Ringeltaube Columba palumbus b/tr - - / 
Schwanzmeise Aegithalos caudatus b/tr - - / 
Türkentaube Streptopelia decaocto b/tr - - - 

 

Größere Horste von Greifvögeln und Mehlschwalbennester sowie Brutplätze von 
Staren befinden sich nicht im Untersuchungsgebiet, so dass deren Brutvorkom-
men ausgeschlossen werden können. 

Alle Vogelarten sind nach § 7 BNatSchG als „europäische Vogelarten“ besonders 
geschützt. Es kommt keine Art potenziell vor, die nach Roter Liste Schleswig-
Holsteins (KIECKBUSCH et al. 2021) gefährdet bzw. auf der Vorwarnliste verzeichnet 
ist. Allerdings sind einige weitere Arten nach der neueren deutschen Roten Liste 
(RYSLAVY et al. 2015) auf der Vorwarnliste geführt. 
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2.2.1 Anmerkungen zu Arten der Vorwarnliste 

Feldsperlinge kommen im Allgemeinen in Ortschaften mit vielfältigen Struktu-
ren und gutem Bestand an alten Obst- und Zierbäumen vor. Außerhalb von Ort-
schaften, in der Knicklandschaft und Feldgehölzen ist der Feldsperling heute spär-
lich verbreitet. Er benötigt zumindest kleine Brachestrukturen, überwinternde 
Krautvegetation (z.B. Stoppelfelder, Brachflächen) zur Nahrungssuche, die in der 
intensiv genutzten Agrarlandschaft kaum noch vorhanden sind. In Hamburg und 
seinem Umland gilt er inzwischen als typische Art der Kleingärten (MITSCHKE 
2012). Hier könnte er in Nistkästen im Hausgarten brüten. 

Haussperlinge waren noch in der Roten Liste Deutschlands (GRÜNEBERG et al. 
2015) auf der Vorwarnliste eingestuft. Inzwischen gilt die Art als gänzlich unge-
fährdet. Vorsorglich wird sie hier mitbetrachtet. Haussperlinge brüten kolonieartig 
in Gebäudenischen und nutzen ein größeres Gebiet zur Nahrungssuche in der 
Gruppe. Als typischer Siedlungsvogel benötigt er Bereiche mit offenen, oder schüt-
ter bewachsenen Bodenstellen. Diese Art benötigt lückenreiche Bausubstanz zum 
Brüten, strukturreiche Gärten und offene Bodenstellen mit lückiger und kurzrasi-
ger Vegetation (z.B. Sandwege, junge Ruderalflächen). Die Sanierung und Abdich-
tung von Gebäuden, die Versiegelung von Böden und die „Aufgeräumtheit“ in 
Siedlungen sowie die Urbanisierung von Dörfern (Verlust von Nutzgärten und 
Kleintierhaltungen, besonders wichtig sind Flächen mit offenen Bodenstellen) sind 
wichtige Ursache für die Bestandsrückgänge. Im Untersuchungsgebiet sind die 
Wirtschaftsgebäude nischenreich genug für Haussperlingsnester. 

Die Stallbereiche werden von Rauchschwalben als Brutplatz genutzt (ehemali-
ger Kälberstall). Rauch- und Mehlschwalben sind verbreitete und lokal häufige 
Brutvögel in Schleswig-Holstein. Die Rauchschwalbe erreicht ihre höchste Dichte 
in Einzelgehöften und kleineren, stark bäuerlich geprägten Dörfern mit Großvieh-
haltung. Mehlschwalben kommen eher in Städten und Siedlungen vor. Als Nah-
rungsgebiete kommen grundsätzlich alle Lebensräume in Frage, jedoch werden 
Grünland und Gewässer bevorzugt und sind wohl auch Voraussetzung für ein 
kopfstarkes Vorkommen. Die Nahrungsflüge können sich über viele Kilometer 
vom Brutplatz entfernen. Gefährdungsfaktoren für diese Arten sind der Verlust 
von offenen Bodenstellen mit Lehm in Städten und Dörfern (Verlust von Nistma-
terial) und allgemein Nahrungsverluste durch Pestizideinsatz und Grünlandver-
lust. Bei der Rauchschwalbe ist der Rückgang auch auf den Verlust von Nistplätzen 
(offene Stallungen) zurückzuführen.  
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2.3 Potenzielle Fledermauslebensräume 

Alle Fledermausarten gehören zu den europäisch geschützten Arten, die nach § 44 
BNatSchG besonders zu beachten sind. Zu überprüfen wäre, ob für diese Arten 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten Jagdhabitate durch das Vorhaben beeinträchtigt 
werden. Der Bestand der Fledermäuse wird mit einer Potenzialanalyse ermittelt. 

2.3.1 Potenziell vorkommende Fledermausarten 

Aufgrund der Verbreitungsübersichten in BORKENHAGEN (2011) und FFH-BERICHT 
(2018) kommen im Raum Müssen praktisch alle in Schleswig-Holstein vorhande-
nen Arten vor. Alle potenziell vorkommenden Fledermausarten sind im Anhang IV 
(streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse) 
der FFH-Richtlinie aufgeführt und damit auch nach § 7 BNatSchG streng ge-
schützt. Eine spezielle Auflistung ist daher zunächst nicht erforderlich. Die folgen-
den Kapitel berücksichtigen die Anforderungen aller Arten.  

 

2.3.2 Kriterien für potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten von 
Fledermäusen 

Fledermäuse benötigen drei verschiedene wichtige Biotopkategorien, die als Le-
bensstätten im Sinne des § 44 BNatSchG gelten können: Sommerquartiere (ver-
schiedene Ausprägungen) und Winterquartiere als Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten sowie Jagdreviere (Nahrungsräume). Zu jeder dieser Kategorien wird ein drei-
stufiges Bewertungsschema mit geringer mittlerer und hoher Bedeutung aufge-
stellt. 

 geringe Bedeutung: Biotop trägt kaum zum Vorkommen von Fledermäusen 
bei. In der norddeutschen Normallandschaft im Überschuss vorhanden. 
Diese Biotope werden hier nicht dargestellt. 

 mittlere Bedeutung: Biotop kann von Fledermäusen genutzt werden, ist je-
doch allein nicht ausreichend um Vorkommen zu unterhalten (erst im Zu-
sammenhang mit Biotopen hoher Bedeutung). In der norddeutschen Nor-
mallandschaft im Überschuss vorhanden, daher kein limitierender Faktor 
für Fledermausvorkommen . 

 hohe Bedeutung: Biotop hat besondere Qualitäten für Fledermäuse. Für das 
Vorkommen im Raum möglicherweise limitierende Ressource. 

2.3.2.1 Winterquartiere 

Winterquartiere müssen frostsicher sein. Dazu gehören Keller, Dachstühle in gro-
ßen, wenig geheizten Gebäuden (z.B. Kirchen), alte große Baumhöhlen, Berg-
werksstollen. 
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 mittlere Bedeutung: Altholzbestände (mind. 50 cm Stammdurchmesser im 
Bereich der Höhle) mit Baumhöhlen; alte nischenreiche Häuser mit großen 
Dachstühlen. 

 hohe Bedeutung: alte Keller oder Stollen; alte Kirchen oder vergleichbare 
Gebäude; bekannte Massenquartiere. 

2.3.2.2 Sommerquartiere 

Sommerquartiere können sich in Gebäuden oder in Baumhöhlen befinden. 

 mittlere Bedeutung: ältere nischenreiche Wohnhäuser oder Wirtschaftsge-
bäude; alte oder strukturreiche Einzelbäume oder Waldstücke. 

 hohe Bedeutung: ältere nischenreiche und große Gebäude (z.B. Kirchen alte 
Stallanlagen); Waldstücke mit höhlenreichen alten Bäumen; bekannte Wo-
chenstuben. 

2.3.2.3 Jagdreviere 

Fledermäuse nutzen als Nahrungsräume überdurchschnittlich insektenreiche Bio-
tope weil sie einen vergleichsweise hohen Energiebedarf haben. Als mobile Tiere 
können sie je nach aktuellem Angebot Biotope mit Massenvermehrungen aufsu-
chen und dort Beute machen. Solche Biotope sind i.d.R. Biotope mit hoher Pro-
duktivität d.h. nährstoffreich und feucht (eutrophe Gewässer Sümpfe). Alte struk-
turreiche Wälder bieten dagegen ein stetigeres Nahrungsangebot auf hohem Ni-
veau. Diese beiden Biotoptypen sind entscheidend für das Vorkommen von Fle-
dermäusen in einer Region. 

 mittlere Bedeutung: Laubwaldparzellen alte strukturreiche Hecken; Ge-
büschsäume / Waldränder; Kleingewässer über 100 m2 kleine Fließgewäs-
ser altes strukturreiches Weideland große Brachen mit Staudenfluren. 

 hohe Bedeutung: Waldstücke mit strukturreichen alten Bäumen; eutrophe 
Gewässer über 1000 m2; größere Fließgewässer. 

 

2.3.3 Charakterisierung der Biotope des Gebietes im Hinblick auf ih-
re Funktion für Fledermäuse 

Bei der Begehung des Untersuchungsgebietes wurde nach den oben aufgeführten 
Lebensraumstrukturen gesucht. Daraus wird die Bewertung der Lebensraumeig-
nung des Untersuchungsgebietes für Fledermäuse abgeleitet. Die Gebäude wurden 
vollständig begangen und auf Fledermausspuren durchsucht. Fledermausspuren 
wurden jedoch nicht gefunden. 
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2.3.3.1 Quartiere 

Das Wohnhaus (Nr. A in Abbildung 4) besitzt einen traditionellen Dachstuhl. In 
solchen Dachstühlen sind auch bei sehr gutem Erhaltungszustand generell Fle-
dermausquartiere bei kleinen, unsichtbaren Beschädigungen (z.B. durch neugieri-
ge Marder) möglich. Solch ein Potenzial ist praktisch in jedem Gebäude Schleswig-
Holsteins mit hölzernem Dachstuhl vorhanden. Diese Situationen bestehen in 
Schleswig-Holstein vieltausendfach, so dass kein Mangel an solchen Quartiermög-
lichkeiten besteht.  

Das Gleiche gilt für den angebauten, relativ geschlossenen Stall (Nr. B) und einen 
Teil des Maschinenschuppens (Nr. C). Es handelt sich um nischenreiche Wirt-
schaftsgebäude mit mittlerem Potenzial für Fledermausquartiere. 

Winterquartiere sind hier nicht zu erwarten, da die Dachböden nicht völlig isoliert 
sind und durchfrieren könnten. Wärme könnte dort nur durch die geheizten Woh-
nungen entstehen. In geheizten Gebäuden sind Winterquartiere jedoch nicht zu 
erwarten, denn dort ist die Luft zu trocken. 

Der Rinderstall (Nr. D) ist für dauerhafte Fledermausquartiere zu offen und zugig. 
Es sind nur einschichtige Wände ohne weitere Verkleidungen vorhanden, so dass 
kaum geeignete Nischen vorhanden sind. 

Die übrigen Remisen und Schuppen (Nr. E) sind zu offen für Fledermausquartiere. 

Die Bäume des Untersuchungsgebietes wurden alle untersucht und auf potenzielle 
Fledermaushöhlen überprüft. Die einzigen großen Bäume, die Obstbäume im Gar-
ten, sind ohne erkennbare Höhlen, so dass dort Fledermausquartiere ausgeschlos-
sen werden können. Auch in den übrigen Bäumen befinden sich keine Höhlen. Sie 
sind noch jung, befinden sich noch in der Wachstumsphase und weisen kein bzw. 
kaum Totholz.  
 
Tabelle 2: Gebäude und deren Potenzial für Fledermausquartiere (vgl. 
Abbildung 4).  

Nr. Beschreibung Potenzial 

A Traditionelles Wohnhaus mit Dachstuhl mittleres Potenzial für Som-
merquartiere B Strukturreicher, geschlossene Stallung mit 

Dachboden 

C Vorräume zum Maschinenschuppen. Ni-
schen im Dachbereich 

D Sehr offener Rinderstall, keine abgeschlos-
senen Höhlungen vorhanden 

geringes Potenzial für Som-
merquartier 

E offene Remisen, Schuppen kein Potenzial 

X Bei Begehung bereits abgebrochen kein Potenzial 
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Abbildung 4: Lage der Gebäude der Tabelle 2. Violette Rechtecke sind 
mit mittlerer Bedeutung für Fledermäuse einzustufen; gelbe Kreise 
zeigen geringes Potenzial und weiße Kreise haben kein Potenzial für 
Fledermausquartiere. (Luftbild aus Google-Earth™). 

 

2.3.3.2 Jagdgebiete (Nahrungsräume) 

Der Baumbewuchs im Hausgarten mit den größeren Obstbäumen kann als struk-
turreicher Saum, kleines Laubgehölz eingestuft werden. Er hat potenziell mittlere 
Bedeutung als Nahrungsraum für Fledermäuse.  

Im Vergleich zur Umgebung (Abbildung 1) ist im Untersuchungsgebiet das Poten-
zial für Nahrungsflächen nicht besonders herausragend, sondern unterdurch-
schnittlich. 
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2.4 Weitere potenziell vorhandene Arten des Anhangs IV  

Da keine geeigneten Gewässer vorhanden sind, können Lebensstätten von Amphi-
bien, Mollusken, Krebsen und Libellen des Anhangs IV nicht vorhanden sein. 

Die Käferart Eremit (Osmoderma eremita) kann in mächtigen alten Laubbäumen 
vorkommen. Die bis zu 7,5 cm großen Larven des Eremiten leben 3-4 Jahre im 
Mulm von Baumhöhlen, die z.B. von Spechten angelegt worden sind. Eine Larve 
benötigt zu ihrer Entwicklung mindestens 1 l Mulm. Brutstätte des Eremiten kann 
fast jeder Laubbaum sein, der einen Mindestdurchmesser von ca. 80 Zentimetern 
hat und große Höhlungen im Stamm oder an Ästen aufweist. Bevorzugt werden 
aber die ganz alten Bäume. Solch große Bäume mit großen Höhlungen sind hier 
nicht vorhanden. 

Andere Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind nicht zu erwarten, da die 
übrigen Arten des Anhangs IV sehr spezielle Lebensraumansprüche haben (Moore 
alte Wälder Trockenrasen Heiden spezielle Gewässer marine Lebensräume), die 
hier nicht erfüllt werden. 

In Schleswig-Holstein kommen nur 4 sehr seltene Pflanzenarten des Anhangs IV 
vor (FFH-BERICHT 2018): 

 Apium repens (Kriechender Scheiberich) (Feuchtwiesen Ufer) 

 Luronium natans (Froschzunge) (Gewässerpflanze) 

 Oenanthe conioides (Schierlings-Wasserfenchel) (Süßwasserwatten) 

 Hamatocaulis vernicosus (Firnisglänzendes Sichelmoos) (Moore, Nasswiesen, 
Gewässerufer) 

Diese Pflanzenarten des Anhangs IV benötigen ebenfalls sehr spezielle Standorte 
und können hier nicht vorkommen. 
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3 Beschreibung des Vorhabens und seiner Wirkungen 

 

 
Abbildung 5: Planungs-Entwurf, Zielplan (Stand: 23.08.2022) 

 

Die Planung sieht vor, das Gelände nahezu völlig zu überformen. Die vorhandenen 
Gebäude werden beseitigt und neue errichtet. Dabei wird die Fläche faktisch durch 
den Baustellenbetrieb von Vegetation befreit. Ob einzelne Bäume oder Hecken er-
halten bleiben, hängt von der konkreten Feinplanung ab, wäre aber quantitativ ge-
ring. 

Nach Beendigung der Bauarbeiten werden in den neuen Freiflächen wieder Zier-
grünflächen angelegt, so dass sich auf lange Sicht ein neuer Gehölzbestand wieder 
einstellen kann. 

Zum Brutvogelschutz wird der eventuell zu entnehmende Gehölzbestand gemäß 
der allgemein gültigen Regelung des § 39 BNatSchG in der Zeit nach dem 30. Sep-
tember und vor dem 01. März beseitigt.  

Die Wirkungen des Baubetriebes werden im Rahmen des im Hochbau üblichen 
liegen. Spezielle Arbeiten die besonderen Lärm oder Schadstoffemissionen verur-
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sachen, sind nicht vorgesehen und auch wegen der benachbarten Wohnumgebung 
unzulässig. Die Schadstoffbelastung durch die Emissionen des Baubetriebes wird 
sich nach dem Stand der Technik im bei modernen Baumaschinen üblichen Rah-
men halten und daher keine merklichen Veränderungen an der Vegetation oder 
der Gesundheit von Tieren im Umfeld der Baustelle hervorrufen.  

 

 
Abbildung 6: Lage des Umrisses der Planung (vgl. Abbildung 5) im 
Luftbild (aus Google-Earth™, Stand Juni 2018) 

 

3.1 Wirkungen auf Vögel 

Von Bedeutung für die vorkommenden Vögel (Tabelle 1) ist der zunächst eintre-
tende Verlust der Vegetation der Siedlungsfläche zwischen den bestehenden Ge-
bäuden. Dadurch wird der Lebensraum für die Gartenvögel zunächst geringer. Im 
zukünftigen neuen Siedlungsbereich werden im Verlaufe von Jahren neue Gehölze 
entstehen und die Gehölzvögel können erneut Lebensraum finden.  

In Tabelle 3 sind in einer tabellarischen Übersicht die Wirkungen auf die Arten 
dargestellt. 
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Die Arten der Tabelle 1 mit großen Revieren oder die das Vorhabensgebiet nur zur 
Nahrungssuche nutzen (Buntspecht bis Türkentaube), verlieren nur geringe Antei-
le ihres Reviers. Diese Gehölzvögel verlieren zwar Lebensraumteile und damit gra-
duell Fläche, denn die Gehölzmasse wird kurzfristig vermindert. Aber da es sich 
um anpassungsfähige Arten handelt und die Umgebung genügend Lebensräume 
bereithält können diese Vogelarten ausweichen, so dass die Funktionen der Flä-
chen erhalten bleiben. Zudem zeigen alle Arten weiterhin anwachsende oder auf 
sehr hohem Niveau stabile Populationen in Schleswig-Holstein (KNIEF et al. 2010, 
KOOP & BERNDT 2014). Gerade im Siedlungsraum nehmen diese Arten wegen der 
allgemein anhaltenden Gehölzzunahme seit dem 2. Weltkrieg im Bestand zu. Es 
kommt daher bei diesen Arten nicht zu einer Verminderung der Populationen. Of-
fenbar entstehen aktuell ständig neue Lebensräume für diese Arten. Die Arten sind 
so zahlreich und gehören so anpassungsfähigen und deshalb weit verbreiteten, un-
gefährdeten Arten an, dass sie langfristig in die räumliche Umgebung, ausweichen 
können. 

Es ist vorsorglich anzunehmen, dass die Arten mit kleineren Revieren der Tabelle 1 
(Amsel bis Zilpzalp) im Zuge der Bauarbeiten jeweils größere Revieranteile verlie-
ren. Da jedoch die Gehölzmenge durch das Aufwachsen neuer Gehölze in der neu-
en Wohnsiedlung langfristig wiederhergestellt wird, verlieren die Vögel langfristig 
keinen Lebensraum. Die Folgen dieses lokalen Habitatverlustes sind für Arten, die 
in Schleswig-Holstein nicht gefährdet sind (nur solche sind hier zu erwarten, Ta-
belle 1), nicht so gravierend, dass sie einen Ausgleich noch vor dem Eingriff erfor-
dern würden. Der Zeitraum bis zum Aufwachsen der neuen Gehölze kann von den 
Populationen ertragen werden. Gartengehölze wie vorliegend, gehören zu den Vo-
gellebensräumen, die in Schleswig-Holstein in den letzten Jahrzehnten zugenom-
men haben und deren typische Vogelarten daher ebenfalls im Bestand zugenom-
men haben (KOOP & BERNDT 2014). Die Neuschaffung von Gehölzen in der Wohn-
siedlung führt langfristig zur Kompensation des Verlustes durch das Vorhaben. 

Gebäudebrüter verlieren mit dem alten Gebäudekomplex (Gebäude A-C in Ab-
bildung 4) ihre potenziellen Brutplätze. Die Rauchschwalben verlieren mit dem 
Stall (Gebäude B in Abbildung 4) ihren Brutplatz. Mit dem Abbruch der alten Ge-
bäude gehen Brutplätze für Rauchschwalben und Haussperlinge sowie 
Hausrotschwanz verloren. Weil moderne Gebäude völlig abgedichtet sind, wer-
den bei einer Neubebauung keine neuen potenziellen Brutplätze für Gebäudebrü-
ter neu entstehen. Diese Fortpflanzungsstätten gehen daher dauerhaft verloren. 
Mit der Bereitstellung künstlicher Nisthilfen können die ökologischen Funktionen 
jedoch erhalten bleiben. Geeignet sind dafür die im Handel erhältlichen Nistkästen 
bzw. Nisthilfen. Direkter Ersatz für Brutplätze der Rauchschwalbe ist schwerer zu 
schaffen als für andere Brutvögel, da sie vorwiegend in Stallungen, unter Brücken 
oder anderen großen Gebäuden nistet. Sinnvoll ist die Schaffung von 10 künstli-
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chen Nisthilfen in Stallungen (z.B. auch Pferdehaltungen) oder unter Brücken oder 
Fahrzeugremisen. 

Allerdings muss berücksichtigt werden, dass bei einer stärkeren Versiegelung des 
Areals auch die Nahrungsgebiete von Haussperling und Hausrotschwanz mindes-
tens vermindert werden. Hier wäre Ausgleich durch die Schaffung von Ru-
deralstreifen, naturnaher, lückiger Bepflanzung oder Dachbegrünung möglich. 

 
Tabelle 3: Wirkungen des Vorhabens auf Vögel. Begründung der Fol-
gen der Vorhabenswirkungen im Text (siehe unten, I - II). 

Art (Anzahl) 
Wirkung des Vor-
habens 

Folgen der Vorhabenswir-
kungen 

Alle Arten der Tabel-
le 1 mit nur Nah-
rungsflächen im Un-
tersuchungsgebiet 
oder mit großen Re-
vieren 

Verlust eines Teiles des 
Nahrungshabitats. 
Ausweichen möglich 

Ausweichen in Umgebung mög-
lich. Kein Verlust von Revieren 
(I).  

Rauchschwalben, 
Haussperling, Haus-
rotschwanz 

Verlust von Nistmög-
lichkeiten in Gebäuden 

Verlust von Fortpflanzungsstät-
ten. Kompensation möglich (II) 

Arten des Baumbe-
standes („Gehölzbrü-
ter“) 

Zeitweiliger Verlust von 
Brutplatz und Nah-
rungshabitat. Neu-
schaffung durch neue 
Gehölze in der Siedlung 

Ausweichen in Umgebung mög-
lich. Kein Verlust von Revieren 
(III). 

 

I. Ausweichen in benachbarte Biotope möglich. Ringeltauben, Elstern 
und Rabenkrähen können als sehr anpassungsfähige Arten mit großen Revie-
ren bzw. Nahrungssuchradien bei Verlust der Gehölze der Reihenhausgärten 
in die Umgebung ausweichen. Im Umfeld (Abbildung 1) bleiben genug Ge-
hölzflächen erhalten, so dass die ökologischen Funktionen erhalten bleiben. 
Zudem werden sie langfristig durch neue Gehölzflächen in der Siedlung er-
halten. 

II. Gebäudebrüter verlieren mit dem alten Gebäudekomplex ihre potenziellen 
Brutplätze. Um die ökologischen Funktionen für diese Arten zu erhalten, 
müssten neue Brutplätze künstlich geschaffen werden. Geeignet sind dafür 
die im Handel erhältlichen Nistkästen bzw. Nisthilfen. Direkter Ersatz für 
Brutplätze der Rauchschwalbe ist schwerer zu schaffen, als für andere Brut-
vögel, da sie vorwiegend in Stallungen, unter Brücken oder anderen großen 
Gebäuden nistet. Sinnvoll ist die Schaffung von 10 künstlichen Nisthilfen in 
Stallungen (z.B. auch Pferdehaltungen) oder unter Brücken oder Fahrzeug-
remisen. 
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III. Kein Verlust von Revieren. Die vorhandenen Arten sind typische Arten 
der Laub- und Mischwälder sowie der Gartenstadt. Sie verlieren Teile ihrer 
Reviere. Allgemein nimmt jedoch der Gehölzanteil in Schleswig-Holstein zu 
(insbesondere junge Gehölze, KOOP & BERNDT 2014) und es werden mit den 
Pflanzungen in der Siedlung neue Gehölzflächen geschaffen, so dass zu er-
warten ist, das langfristig kontinuierlich Ausweichmöglichkeiten für die unge-
fährdeten und nicht auf der Vorwarnliste verzeichneten Gehölzvogelarten im 
Umfeld entstehen. Alle diese Arten zeigen Bestandszunahmen oder sind auf 
hohem Niveau im Bestand stabil (KNIEF et al. 2010, KOOP & BERNDT 2014). 
Diese Arten leiden offenbar nicht unter Lebensraumverlusten. 

Die hier mit Brutrevieren vorkommenden Arten bauen in jedem Jahr ein neues 
Nest, so dass außerhalb der Brutzeit keine dauerhaft genutzten Fortpflanzungs-
stätten vorhanden sind.  

Die baubedingten Wirkungen nehmen die Flächenverluste der späteren Anlage 
nur vorweg und sind dadurch in der Behandlung der anlagebedingten Wirkungen 
mit betrachtet. Auch die Störungen einer Baustelle reichen nur wenig über deren 
Abgrenzung hinaus, denn die hier potenziell vorkommenden Vögel gehören sämt-
lich zu den relativ wenig störungsempfindlichen Arten, die deshalb auch im Sied-
lungsbereich bzw. dessen Umfeld vorkommen können. Diese Arten sind nicht über 
größere Entfernungen durch Lärm oder Bewegungen zu stören. Wirkungen des 
Baubetriebes und später des Wohngebietsbetriebes in der Umgrenzung des B-
Plangebietes werden kaum weiter reichen als die Baustelle bzw. das Wohngebiet. 
Es kommt also nicht zu erheblichen Störungen über die Baustellen hinaus. 

 

3.2 Wirkungen auf Fledermäuse 

Wenn die potenziellen Quartiergebäude beseitigt werden (Abbildung 4, Tabelle 2), 
gehen potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen verloren. 
Diese Quartiere müssten durch künstliche Fledermausquartiere ersetzt werden, 
die in der Umgebung (z.B. in den verbleibenden oder benachbarten Gehölzstreifen 
oder Gebäuden, vgl. Abbildung 1) installiert werden, um die ökologischen Funkti-
onen zu erhalten. Beim Abbruch kann es zu Verletzungen von Individuen kom-
men. Mit der Rodung in der Winterzeit kann das vermieden werden (Dezember 
und Januar, siehe auch Abbildung 7).  

Da das Vorkommen von Fledermäusen nicht völlig ausgeschlossen werden kann, 
kann es beim Abriss zu Verletzungen oder Tötungen von Individuen kommen. Zur 
Vermeidung von Tötung von Individuen muss der Abriss der Gebäude zu einem 
Zeitpunkt erfolgen, an dem die Fledermäuse ihre Sommerquartiere verlassen und 
ihre Winterquartiere aufgesucht haben (Dezember und Januar, siehe auch Abbil-
dung 7), da dann nicht mit einem aktuellen Besatz durch Fledermäuse zu rechnen 
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ist. Möglich ist auch eine Überprüfung der potenziellen Quartiere vor der bauli-
chen Maßnahme. Der in Abbildung 7 dargestellte Zeitraum kann dann erweitert 
bzw. ganz aufgehoben werden. 

 

 
Abbildung 7: Übersicht über die Besiedlung der Fledermausarten im 
Jahresverlauf. Aus: LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR SH (2011) 

 

Potenzielle Nahrungsflächen von Bedeutung gehen nicht verloren. Der zeitweilige 
Verlust der kleinen Grünflächen ist angesichts der potenziell viel bedeutenderen 
Flächen der Umgebung unbedeutend. Zudem gelten solche Nahrungsräume nicht 
als Lebensstätten im Sinne des § 44 BNatSchG (vgl. Kap. 4.1.2). Aufgrund ihres 
großen Aktionsradius können die potenziell vorhandenen Fledermäuse in die Um-
gebung ausweichen. 

 

 

4 Artenschutzprüfung  

Im Abschnitt 5 des Bundesnaturschutzgesetzes sind die Bestimmungen zum 
Schutz und zur Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten festgelegt. Neben 
dem allgemeinen Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen (§ 41) sind im § 44 
strengere Regeln zum Schutz besonders und streng geschützter Arten festgelegt.  

In diesem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag werden die Bestimmungen des be-
sonderen Artenschutzes nach § 44 Abs. 1 BNatSchG behandelt. 

 

101



Dipl.-Biol. Karsten Lutz – Artenschutzfachliche Untersuchung Müssen 14 

Kap. 4  Artenschutzprüfung 

Dipl.-Biol. Karsten Lutz, Bebelallee 55d , 22297 Hamburg 19

4.1 Zu berücksichtigende Arten 

Bei der Feststellung der vorkommenden und zu betrachtenden betroffenen Arten 
wird unterschieden, ob sie nach europäischem (FFH-RL VSchRL) oder nur deut-
schem Recht geschützt sind. Nach der neuen Fassung des BNatSchG ist klarge-
stellt, dass für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe sowie für Vorhaben in Ge-
bieten mit Bebauungsplänen nach § 30 BauGB während der Planaufstellung nach 
§ 33 BauGB und im Innenbereich nach § 34 BauGB die artenschutzrechtlichen 
Verbote nur noch bezogen auf die europäisch geschützten Arten, also die Arten des 
Anhang IV der FFH-Richtlinie und die europäischen Vogelarten gelten. Für Arten 
die nur nach nationalem Recht (z.B. Bundesartenschutzverordnung) besonders ge-
schützt sind, gilt der Schutz des § 44 (1) BNatSchG nur für Handlungen außerhalb 
von nach § 15 BNatSchG zugelassenen Eingriffen. Eine Verordnung nach § 54 (1) 
Nr. 2 BNatSchG wurde bisher nicht erlassen. 

Im hier vorliegenden Fall betrifft das Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
(Fledermäuse) und alle Vogelarten. 

4.1.1 Zu berücksichtigende Lebensstätten von europäischen Vogelar-
ten  

Nach § 44 BNatSchG ist es verboten, europäischen Vogelarten nachzustellen, sie 
zu fangen, zu verletzen, zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre Entwicklungs-
formen Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Natur zu entnehmen zu beschädigen 
oder zu zerstören. Der Tatbestand des Tötens, Verletzens oder der Entnahme von 
Individuen sowie des Störens wird durch die Wahl des Rodungszeitpunktes von 
Gehölzen und der Baufeldfreimachung im Winterhalbjahr vermieden. Es verbleibt 
in dieser Untersuchung die Frage nach der Beschädigung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten.  

Fortpflanzungsstätten sind die Nester der Vögel incl. eventueller dauerhafter Bau-
ten, z.B. Nisthöhlen oder hier auch Schwalbennester. Für Brutvögel, die sich jedes 
Jahr einen neuen Nistplatz suchen ist das Nest nach dem Ausfliegen der letzten 
Jungvögel funktionslos geworden und eine Zerstörung des alten Nestes somit kein 
Verbotstatbestand. In diesen Fällen ist das gesamte Brutrevier als relevante Le-
bensstätte heranzuziehen: Trotz eventueller Inanspruchnahme eines Brutplatzes 
(z.B. altes Nest) kann von der Erhaltung der Brutplatzfunktion im Brutrevier aus-
gegangen werden, wenn sich innerhalb des Reviers weitere vergleichbare Brut-
möglichkeiten finden, an denen die Brutvögel ihr neues Nest bauen können. In 
diesem Fall ist die Gesamtheit der geeigneten Strukturen des Brutreviers, in dem 
ein Brutpaar regelmäßig seinen Brutplatz sucht als relevante Lebensstätte (Fort-
pflanzungs- und Ruhestätte) anzusehen. Soweit diese Strukturen ihre Funktionen 
für das Brutgeschäft trotz einer teilweisen Inanspruchnahme weiter erfüllen, liegt 
keine nach § 44 relevante Beschädigung vor. Vogelfortpflanzungs- und Ruhestät-
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ten sind also dann betroffen, wenn ein ganzes Brutrevier, indem sich regelmäßig 
genutzte Brutplätze befinden, beseitigt wird.  

Zu betrachten ist also ob Brutreviere oder feste Brutstätten von europäischen Vo-
gelarten beseitigt werden. Diese Frage wird in Kap. 3.1 beantwortet: Es werden 
Brutstätten von mit Fortpflanzungsstätten vorkommenden Arten mit dem Ab-
bruch von Gebäuden so beschädigt, dass sie ihre Funktion verlieren. Dieser Verlust 
müsste mit der Installation künstlicher Nisthilfen kompensiert werden. 

 

4.1.2 Zu berücksichtigende Lebensstätten von Fledermäusen  

Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen sind ihre Quartiere. Die po-
tenziellen Tagesquartiere von Spalten bewohnenden Arten gelten nach der derzei-
tigen Diskussion nicht als zentrale Lebensstätten und damit nicht als Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten im Sinne des § 44 BNatSchG ,denn sie sind i.d.R. so weit 
verbreitet, dass praktisch immer ausgewichen werden kann. Jagdgebiete gehören 
nicht zu den in § 44 aufgeführten Lebensstätten, jedoch können sie für die Erhal-
tung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungsstätten Bedeutung erlangen. 
Das trifft dann zu, wenn es sich um besonders herausragende und für das Vor-
kommen wichtige limitierende Nahrungsräume handelt.  

Durch das Vorhaben gehen potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätte von Fle-
dermäusen verloren, wenn die potenziellen Quartiergebäude der Tabelle 2 abge-
brochen werden. Mit der Bereitstellung von künstlichen Quartieren können Aus-
weichmöglichkeiten geschaffen werden (Kap. 3.2). Die ökologischen Funktionen 
dieser Quartiere bleiben dann erhalten.  

Es gehen keine Nahrungsräume in so bedeutendem Umfang verloren, dass es zum 
Funktionsverlust eventuell vorhandener benachbarter Fortpflanzungsstätten 
kommt. 

 

4.2 Prüfung des Eintretens der Verbote nach § 44 

Die zutreffenden Sachverhalte werden dem Wortlaut des § 44 (1) BNatSchG stich-
wortartig gegenübergestellt. 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten (Zugriffsverbote) 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen sie zu 

fangen zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen zu beschädigen oder zu zerstören, 

a. Dieses Verbot wird im Hinblick auf Vögel nicht verletzt, wenn die 
Fällung von Gehölzen außerhalb der Brutzeit der Vögel stattfindet 
(01.März – 30. September; allgemein gültige Regelung § 39 
BNatSchG).  
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Um hinsichtlich der Fledermäuse sicher zu gehen, müsste der Abriss 
der Gebäude der Tabelle 2, Kap. 2.3.3.1, auf die kältesten Monate De-
zember – Januar beschränkt werden oder ggf. das Vorkommen vor 
dem Abriss überprüft werden.  

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vo-
gelarten während der Fortpflanzungs- Aufzucht- Mauser- Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung 
liegt vor wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 
Population einer Art verschlechtert, 

b. Dieser Tatbestand wird nicht erfüllt, da die Arbeiten zur Baufeld-
räumung (z.B. Rodung von Gehölzen) keine Störungen verursacht, 
die nicht schon unter Nr. 1 (oben) oder Nr. 3 (unten) behandelt wird. 
Der Baubetrieb führt nicht zu erheblichen Störungen der umgeben-
den Tierwelt, da es sich um störungsgewohnte Arten des siedlungs-
nahen Bereichs handelt. Störungstatbestände nach § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG treten durch das Bauvorhaben für die Fledermausfauna 
nicht ein.  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen zu beschädigen oder zu 
zerstören, 

c. Fortpflanzungsstätten von Gebäudebrütern werden zerstört, wenn 
die die Gebäude A-C beseitigt werden. Ausweichen ist für die ande-
ren Arten möglich, so dass die Funktionen im räumlichen Zusam-
menhang erhalten bleiben (Kap. 3.1, Tabelle 3). 
Potenzielle Lebensstätten von Fledermäusen werden zerstört, wenn 
die Gebäude der Tabelle 2 abgebrochen werden (Kap. 3.2). 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen sie oder ihre Standorte zu be-
schädigen oder zu zerstören. 

d. Solche Pflanzen kommen hier potenziell nicht vor.  

Ohne entsprechende Kompensationsmaßnahmen kommt es demnach bei einer 
Verwirklichung des Vorhabens zum Eintreten eines Verbotes nach § 44 (1) 
BNatSchG (Zerstörung und Beschädigung von Fortpflanzungsstätten der Gebäu-
debrüter oder Fledermausquartiere). Damit würde zur Verwirklichung des Vorha-
bens eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich. 

Eine Ausnahme gemäß § 45 (7) BNatSchG von den Verbotstatbeständen des § 44 
(1) BNatSchG wird nicht erforderlich, wenn durch Ausgleichsmaßnahmen sicher-
gestellt werden kann, dass die ökologische Funktion einer betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestätte weiterhin erhalten bleibt. Mit der Bereitstellung von künst-
lichen Nisthilfen für Vögel und Fledermauskästen können die ökologischen Funk-
tionen im Sinne des § 44 (5) erhalten bleiben.  

Solche Ausgleichsmaßnahmen sind technisch möglich, so dass die Verwirklichung 
des Bebauungsplanes nicht auf unüberwindliche Hindernisse stößt.  
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4.3 Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Es ergeben sich somit aufgrund der Prüfung des Eintretens der Verbote nach § 44 
BNatSchG folgende notwendige Maßnahmen: 

 Keine Rodung von Gehölzen und Beginn der Bauarbeiten in der Brutzeit (01. 
März bis September - allgemein gültige Regelung § 39 BNatSchG). 

 Kein Abriss der potenziellen Quartiergebäude der Tabelle 2 außerhalb des 
Hochwinters (Dezember-Januar, Kap. 3.2). Dieser Zeitraum kann ausgedehnt 
werden, wenn durch eine Suche nach Fledermäusen in den betreffenden Ge-
bäuden ein Vorkommen ausgeschlossen werden kann.  

 Sollten Gebäude abgebrochen werden, müssten diese vor dem Abbruch auf ei-
nen aktuellen Besatz mit Gebäudebrütern kontrolliert werden.  

 Bei Abbruch der Gebäude A-C müsste der Verlust von Fortpflanzungsstätten 
der Haussperlinge, Rauchschwalben und Hausrotschwänze durch die orts- und 
zeitnahe Anbringung von künstlichen Nisthilfen ausgeglichen werden.  

 Bereitstellung künstlicher Nisthilfen für Rauchschwalben. 
Zu empfehlende Nisthilfen der Firma Hasselfeldt http://www.hasselfeldt-
naturschutz.de/: Rauchschwalbennest RSN (10 Stück in Stallanlage, z.B. Pfer-
dehaltung, Remise oder Brücke) 

oder der Firma Schwegler http://www.schwegler-natur.de/: Rauchschwalben-
nest Nr. 10. 

 Bereitstellung künstlicher Nisthilfen für Haussperlinge. 
Zu empfehlende Nisthilfen der Firma Hasselfeldt http://www.hasselfeldt-
naturschutz.de/: Nistkasten für Sperlinge (4 Stück an Gebäuden) 

oder der Firma Schwegler http://www.schwegler-natur.de/: Sperlingskolonie-
haus 1 SP. Diese Nisthilfen werden auch vom Hausrotschwanz angenommen. 

 Schaffung von Ruderalflächen oder anderen schütter bewachsenen Flächen für 
Haussperlinge und Hausrotschwanz (z.B. auch Dachbegrünungen). 

 Bereitstellung von künstlichen Quartieren für Fledermäuse in benachbarten 
Bäumen oder an den benachbarten oder neuen Gebäuden, wenn die Gebäude 
A-C abgerissen werden. Da unter den potenziell vorhandenen Fledermausarten 
auch gefährdete Arten vorkommen können, müssen die Kompensationsmaß-
nahmen vorgezogen, d.h. vor dem Verlust der potenziellen Quartiere bereitge-
stellt werden. 

Zu empfehlende Quartiere der Firma Hasselfeldt http://www.hasselfeldt-
naturschutz.de/: 
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Fledermausganzjahresquartier für Abendsegler FGJQ-AS-K oder Fleder-
maus Fassaden Ganzjahresquartier FFGJ (1 Stück je Abrisshaus) 

oder der Firma Schwegler http://www.schwegler-natur.de/: 

Fledermaus-Winterquartier 1WQ (1 Stück je Abrisshaus) 

oder Fledermaus - Großraum- & Überwinterungshöhle 1FW (1 Stück je Ab-
risshaus) 

 

Zusätzliche Anregung: 

Mit Dachbegrünungen können Flächen mit schütterer Vegetation geschaffen wer-
den. Solche Flächen sind für typische Siedlungsvögel (z.B. Haussperlinge) attrak-
tiv, die u. A. wegen des Rückgangs solcher Flächen im Bestand stark abgenommen 
haben und deshalb (im Falle des Haussperlings) z.B. in Hamburg auf der Vorwarn-
liste geführt werden. 

Als für Haussperling aber auch andere Arten förderliche Grünflächengestaltung an 
den neuen Gebäuden und Wegen kommen Anpflanzungen oder Ansaaten aus ein-
heimischen Arten in Frage. Diese Flächen sollten nicht als Scherrasen gepflegt 
werden, sondern lediglich mit Pflegemahd zur Erhaltung der Gehölzfreiheit. Z.B. 
http://www.naturgarten.org/ .  

 

 

5 Zusammenfassung  

In Müssen soll ein Wohngebiet auf einer landwirtschaftlichen Hofstelle entwickelt 
werden. Eine Potenzialanalyse ergibt das potenzielle Vorkommen einer Reihe von 
Brutvogelarten und weiteren Vogelarten, die das Untersuchungsgebiet regelmäßig 
zur Nahrungssuche nutzen (Tabelle 1). Fledermäuse haben potenziell Quartiere in 
einzelnen Gebäuden (Kap. 2.3.3.1). 

Für die Arten, die nach den europäischen Richtlinien (FFH-RL Anh. IV [Fleder-
mäuse] und europ. Vogelarten) geschützt sind, wird eine artenschutzrechtliche Be-
trachtung vorgenommen. 

Von den im Untersuchungsgebiet vorkommenden Brutvogelarten können die in 
Gebäuden brütenden Vögel eine Beschädigung ihrer Fortpflanzungsstätte im Sinne 
des § 44 BNatSchG durch das Vorhaben erfahren. Die ökologischen Funktionen im 
Sinne des § 44 (5) Satz 2 BNatSchG bleiben erhalten, wenn künstliche Nisthilfen 
installiert werden (Kap. 3.1). Die übrigen Arten können ausweichen, so dass deren 
Fortpflanzungsstätten nicht beschädigt werden. 

Bei potenziell vorhandenen Fledermäusen sind potenzielle Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten nicht betroffen, wenn der eventuelle Verlust von potenziellen Quartie-
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ren in Gebäuden durch die Bereitstellung künstlicher Fledermauskästen kompen-
siert wird (Kap. 3.2). 

Unüberwindliche Hindernisse zur Verwirklichung des Bebauungsplanes bzw. Vor-
habens treten durch die Vorgaben des speziellen Artenschutzrechtes voraussicht-
lich nicht auf. 
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7 Artenschutztabelle (europäisch geschützte Arten) 

Art / Arten-
gruppe 

Schutzstatus Verbotstatbestand 
BNatSchG 

Vermeidungs- / Aus-
gleichsmaßnahme 

Rechtsfolge 

Fledermäuse Anhang IV Verlust von Fortpflanzungs- o-
der Ruhestätten in einzelnen 
Gebäuden (Kap. 3.2) 

Bereitstellung künstli-
cher Quartiere Verbotstatbestand nicht 

verletzt wenn Kompensati-
onsmaßnahme durchge-
führt wird 

In Gebäuden 
brütende Vögel: 
Haussperling, 
Hausrotschwanz, 
Rauchschwalben 

europäische 
Vogelarten 

Verlust von Fortpflanzungsstätte 
wenn Gebäude beseitigt werden 
(Kap. 3.1, Nr. II) 

Bereitstellung künstli-
cher Nisthilfen 

übrige Vogelar-
ten der Tabelle 1  

Kein Verlust von Brutrevieren. 
(Kap. 3.1) 

- - 
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1 Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Müssen stellt den Bebauungsplan Nr. 14 für das Gebiet „Ortszentrum, nördlich Dorf-

straße / K29, Dorfstraße 11 + 13, Flurstück 1/2 tlw. + 19/2 tlw., Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf“ auf. 

Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes ist, mit diesen im Ortszentrum gelegenen Flächen den drin-

genden Wohnraumbedarf in der Gemeinde Müssen zu decken. 

Es ist eine Aufstellung des Bebauungsplanes nach § 13 a BauGB vorgesehen. Daher wird von der 

Erstellung eines Umweltberichtes abgesehen. Mit Bezug auf § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB wird auch von 

der Erstellung einer Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung abgesehen. 

Die Erstellung des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages dient der ausreichenden Berücksichtigung 

der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Rahmen der Planung. 

2 Erfassung und Bewertung von Natur und Landschaft im Plange-
biet 

2.1 Größe und Lage im Raum 

Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 1,39 ha. Er befindet sich im Ortszentrum der Ortslage 

Müssen nördlich der Dorfstraße. Nördlich angrenzend befindet sich das Tal der Mühlenbek mit Grün-

ländern und dem Verlauf des Bachs. Westlich des Plangeltungsbereichs liegt eine landwirtschaftliche 

Hofstelle. Auf dem östlich angrenzenden Grundstück befindet sich der Landgasthof Lüchau. 

2.2 Naturräumliche Gegebenheiten 

Naturräumliche Gliederung 

Gemäß der naturräumlichen Einordnung liegt das Plangebiet in dem Naturraum „Lauenburger Geest“. 

Die „Lauenburger Geest“ wird abgesehen von einigen kleineren Vorkommen jungtertiärer Sande im 

Wesentlichen von den Ablagerungen des Warthestadiums bestimmt.1 

Geologie / Böden / Relief 

Der geologische Untergrund im Bereich des Plangebietes wird überwiegend eingenommen von glazi-

fluviatilen Ablagerungen (Sand, Kies) der Saale-Kaltzeit. Direkt angrenzend an die Mühlenbek liegt Nie-

dermoor aus dem Holozän vor. Hier steht meist stark zersetzter Bruchwald-, Seggen- und Schilftorf an.2  

Die Bodenkarte von Schleswig-Holstein gibt für die Breite der vorhandenen Bebauung nördlich der Dorf-

straße eine podsolierte Braunerde aus Sand an. Daran schließt sich Richtung Norden ein schmaler 

 
1  Landesamt für Naturschutz und Landschaftspflege Schleswig-Holstein (1992): Naturräume Schleswig-Holsteins, Kiel 
2  Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (1977): Geologische Übersichtskarte M 1 : 200.000, Blatt CC 3216 

Hamburg-Ost, Hannover 
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Streifen Gley-Kolluvium aus Abschlämmmaterial an. Entlang der Mühlenbek folgt Niedermoor als Bo-

dentyp (Niedermoortorf).3 

Die Höhen im Plangebiet liegen zwischen 29 m über NN an der Dorfstraße und 22 m über NN an der 

Mühlenbek. Das Gelände fällt von der Dorfstraße in Richtung Norden und bildet ein typisches Bachtal 

aus. 

2.3 Bestandserfassung der Biotoptypen 

Die Bestandsaufnahme der Biotoptypen erfolgte im September 2021 nach dem Biotoptypenschlüssel 

für die Biotopkartierung Schleswig-Holstein. 

Im Westen des Geltungsbereichs befindet sich eine landwirtschaftliche Hofstelle mit verschiedenen 

landwirtschaftlichen Gebäuden. Der Innenbereich der Hofstelle ist stark versiegelt. Nur am südwestli-

chen Rand der Hofstelle finden sich einige Grünbereiche mit einzelnen Bäumen (Obstbäume, Walnuss). 

Die Ziergrünflächen bestehen aus Ziergehölzen, Beeten und Rasenflächen. 

Östlich davon liegt eine abgeräumte Hofstelle. Der Bestand an Gebäuden ist abgerissen worden. Dort 

finden sich nun große vegetationsfreie Flächen und artenarme Grasfluren. 

Nördlich davon liegt die Niederung der Mühlenbek. Neben Wirtschaftsgrünland und ruderaler Grasflur 

sind mesophiles Grünland und ein Großseggenried vorhanden. Die Nordgrenze des kartierten Gebietes 

bildet der Verlauf der Mühlenbek, die von einigen Gehölzen gesäumt wird. 

2.4 Faunistische Potenzialabschätzung 

Es wurde eine Faunistische Potenzialeinschätzung4 erstellt, die das Potenzial des Geltungsbereichs 

als Lebensraum für bestimmte Artengruppen aufzeigt. Aufgrund der vorgefundenen Strukturen und der 

zu erwartenden Beeinträchtigungen wurden folgende Tierarten-Gruppen näher betrachtet: 

• Vögel 

• Fledermäuse. 

Zur Einschätzung der Biotopstrukturen wurden im April und November 2021 Geländebesichtigungen 

durchgeführt. Die Bäume und Gebäude wurden mit dem Fernglas und einer an einem Stab befestigten 

Kamera besichtigt. Die Potenzialeinschätzung Fauna kommt zu folgenden Ergebnissen: 

• Vögel:  

Der Geltungsbereich kommt als Brut- und Nahrungsraum für eine Reihe von Vogelarten in Be-

tracht. Aufgrund der Ausprägung der Vegetation und sonstigen Strukturen auf der Untersu-

chungsfläche kann mit dem Vorkommen von Gehölzbrütern und Gebäudebrütern 

 
3  Geologisches Landesamt Schleswig-Holstein (1992 – 1993): Bodenkarte von Schleswig-Holstein 1 : 25.000, Blatt 2429 Sie-

beneichen, Blatt 2529 Büchen / 2629 Lauenburg, Kiel 
4  Lutz, Karsten (2022): Faunistische Potenzialeinschätzung und Artenschutzuntersuchung für ein Bauvorhaben in Müssen, 

B-Plan 14, Hamburg 
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(Hausrotschwanz, Haussperling, Rauchschwalbe) sowie Arten mit großen Revieren gerechnet 

werden. Größere Horste von Greifvögeln und Mehlschwalbennester sowie Brutplätze von Staren 

befinden sich nicht im Untersuchungsgebiet. Als Arten der Vorwarnliste (Rote Liste Deutschland) 

kommen potenziell Feldsperlinge, Haussperlinge und Rauchschwalben vor. 

• Fledermäuse:  

Gemäß der Auswertung von Verbreitungsübersichten kommen im Raum Müssen praktisch alle 

in Schleswig-Holstein vorhandenen Fledermausarten vor. Bei der Begehung des Geländes wurde 

nach Lebensraumstrukturen für Fledermäuse gesucht. Dabei handelt es sich um Winter- und 

Sommerquartiere und Jagdreviere. 

o Die Gebäude wurden vollständig begangen und auf Fledermausspuren durchsucht. 

Fledermausspuren wurden jedoch nicht gefunden. Winterquartiere sind nicht zu erwar-

ten. Von den Gebäuden haben einige ein mittleres Potenzial für Sommerquartiere 

(Wohnhaus, südlich gelegene Stallung, Vorräume zum Maschinenschuppen). Die übri-

gen Gebäude haben kein oder nur ein geringes Potenzial für Fledermausquartiere. In 

den Bäumen des Untersuchungsgebietes sind keine Fledermaushöhlen vorhanden, die 

als Quartiere dienen können. 

o Der Baumbewuchs im Hausgarten mit den größeren Obstbäumen hat potenziell eine 

mittlere Bedeutung als Nahrungsraum für Fledermäuse. Im Vergleich zu der Umgebung  

ist im Bereich der geplanten Bebauung das Potenzial an Nahrungsflächen unterdurch-

schnittlich. 

• Weitere potenziell vorhandene Arten des Anhangs IV:  

Weitere Arten des Anhangs IV können aufgrund fehlender Lebensräume im Untersuchungsraum 

nicht vorkommen. 

2.5 Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild im Geltungsbereich und seinem Umfeld ist im südlichen Bereich durch die zwei- 

bis mehrzeilige Bebauung entlang der Dorfstraße geprägt. Die Bebauung hat einen dörflich-ländlichen 

Charakter. Die Bebauung ist überwiegend gut eingegrünt. 

Die Niederung der Mühlenbek hat eine hohe natürliche Attraktivität. Der naturnahe Bachlauf mit den 

begleitenden Gehölzbeständen und die als Grünland genutzte Niederung haben eine hohe Eigenart, 

Vielfalt und Schönheit. 
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3 Darstellung der Planung 

Das Plangebiet hat eine Gesamtgröße von ca. 1,39 ha und weist folgende Festsetzungen auf: 

Tab. 1 Festsetzungen des Bebauungsplanes (Flächengrößen) 

Festsetzung Fläche in ha 

Allgemeines Wohngebiet 1,30 

Verkehrsfläche 0,09 

Gesamtfläche  1,39 

Es ist geplant, dass sich die neu zu schaffenden Gebäude in Art, Maß, Nutzung und Gestaltung den 

umgebenden Gebäuden anpassen. Nahe der Dorfstraße wird daher eine zweigeschossige Bebauung 

und eine GRZ von 0,4 zugelassen. In Richtung der Niederung wird die Bebauung nur eingeschossig 

sein. Hier beträgt die GRZ 0,3 und 0,4 . Die Bauweise ist offen. 

Die innere Erschließung erfolgt über mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastenden Flächen. Es sind 

zudem Flächen für Stellplätze und Carports festgesetzt. 

Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt über das vorhandene Leitungsnetz durch Anschluss an das zent-

rale Klärwerk der Gemeinde Büchen. 

Das auf den Privatgrundstücken anfallende, gering verschmutzte Oberflächenwasser soll auf den 

Grundstücken zur Versickerung gebracht werden, soweit die Bodenverhältnisse dies zulassen. 

Nach einem mit der Wasserbehörde und der UNB abgestimmten Konzept, wird das Oberflächenwasser 

in den Niederungsbereich eingeleitet. Hierzu sind diverse Einleitstellen vorzusehen. Für die Entwässe-

rung der im Wohngebiet ausgewiesenen Verkehrsflächen erfolgt die Einleitung über je einen Sandfang. 

Erdarbeiten oder sonstige Beeinträchtigungen sind in der Niederung nicht zulässig. Die Randbereiche 

zwischen Niederung und zukünftiger Bebauung sind naturnah herzustellen. Dafür erfolgt der Abbruch 

des Güllebehälters, der vorhandenen baulichen Anlagen, der Aufschüttungen und der versiegelten Flä-

chen. 

Ein Baum wird zur Erhaltung festgesetzt.  
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4 Auswirkungen auf Natur und Landschaft 

Das Gelände wird komplett neu gestaltet. Die vorhandenen Gebäude werden abgerissen und neue 

Gebäude errichtet. Während der Baumaßnahmen wird das Gelände von Vegetation befreit. Nach Be-

endigung der Bauarbeiten werden Gärten mit Ziergrünflächen angelegt, die vermutlich auch Gehölze 

beinhalten werden.  

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Tiere und Pflanzen 

Es kommt zu einer Flächeninanspruchnahme im Bereich von vorhandenen Gebäuden und bereits ver-

siegelten Flächen sowie von Wirtschaftsgrünländern und Ruderalflächen. Daneben werden kleinere Ge-

hölze und Gartenflächen beseitigt. 

Im Rahmen des Eingriffsvorhabens werden Flächen durch Bebauung oder Verkehrsflächen neu versie-

gelt. In den Bereichen, in denen Boden voll versiegelt wird, kommt es zu einem Totalverlust des Le-

bensraumes von Bodenfauna und Bodenflora. 

Nach den Ergebnissen der Potenzialeinschätzung Fauna5 sind die folgenden Beeinträchtigungen wild-

lebender Tiere wahrscheinlich: 

• Wirkungen auf Vögel:  

Gartenvögel verlieren zunächst durch die Beseitigung der Vegetation auf der Siedlungsfläche 

Teile ihres Lebensraumes. Im zukünftigen neuen Siedlungsbereich werden im Laufe der Jahre 

neue Gehölze in den Gärten entstehen und die Gehölzvögel können neuen Lebensraum finden. 

Arten mit großen Revieren können in die Umgebung ausweichen. Gebäudebrüter verlieren mit 

dem Abriss des alten Gebäudekomplexes ihre potenziellen Brutplätze. Mit der Bereitstellung 

künstlicher Nisthilfen können die ökologischen Funktionen jedoch erhalten bleiben. 

• Wirkungen auf Fledermäuse:  

Wenn die potenziellen Quartiergebäude beseitigt werden, gehen potenzielle Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten von Fledermäusen verloren. Diese Quartiere müssen durch künstliche Fledermaus-

quartiere ersetzt werden. Rodungen und der Abriss von Gebäuden müssen im Dezember bis 

Januar erfolgen, um Verletzungen von Individuen zu vermeiden. 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden 

Mit dem Bebauungsplan wird ein Eingriff in den Bodenhaushalt vorbereitet. Dieser besteht im Wesent-

lichen aus Versiegelung und Verdichtung. 

Es entsteht ein Verlust und eine Beeinträchtigung der Bodenfunktionen: 

• Speicher-, Filter- und Pufferfunktion 

• Lebensraumfunktion von Bodenflora und Bodenfauna 

• landwirtschaftliche Nutzfunktion 

• Funktion als Pflanzenstandort. 

 
5  Lutz, Karsten (2022): Faunistische Potenzialeinschätzung und Artenschutzuntersuchung für ein Bauvorhaben in Müssen, 

B-Plan 14, Hamburg 
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Der Boden wird im Bereich der Eingriffsflächen in seinem natürlichen Aufbau zerstört. Auf Nebenflächen 

wird der Boden durch Verdichtungen, Abträge und Aufschüttungen z. T. in seiner Bodenstruktur hin-

sichtlich des Bodenluft- und Bodenwasserhaushaltes verändert. 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser 

Durch die geplante Neuversiegelung werden die Funktionen des Wasserhaushalts für den Naturhaus-

halt verändert. Dem Naturhaushalt werden Flächen für die Wasserfilterung, Wasserspeicherung und 

Grundwasserneubildung entzogen. Es ist geplant, das anfallende Regenwasser auf den privaten Grund-

stücken bzw. nördlich des Plangeltungsbereichs in der Niederung zu versickern. 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima / Luft 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima / Luft sind nicht zu erwarten. 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaftsbild und Erholungsnutzung 

Durch die geplante Wohnbebauung, die zum Teil auch zweigeschossig ausgeführt wird, verändert sich 

das dörflich-ländliche Ortsbild, das zuvor durch die landwirtschaftlichen Höfe geprägt war.  

Der vorhandene Ortsrand wird weitestgehend eingehalten, so dass das Landschaftsbild der Niederung 

an der Mühlenbek nicht beeinträchtigt wird. 

5 Artenschutz 

Es wurde eine Artenschutzuntersuchung6  für den Bebauungsplan durchgeführt. Darin werden die  

Bestimmungen des besonderen Artenschutzes nach § 44 Abs. 1 BNatSchG behandelt. Zu betrachten 

waren hier die Artengruppe der Fledermäuse als Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie alle 

Vogelarten. 

Die Potenzialanalyse ergab das potenzielle Vorkommen einer Reihe von Brutvogelarten und weiteren 

Vogelarten, die das Untersuchungsgebiet regelmäßig zur Nahrungssuche nutzen. Fledermäuse haben 

potenziell Quartiere in einzelnen Gebäuden. 

Die Verletzung und Tötung von Vögeln werden vermieden, indem die Fällung von Gehölzen außerhalb 

der Brutzeit der Vögel stattfindet. Fällungen sind also nur vom 01.10. bis 28. / 29.02. durchzuführen. 

Zur Vermeidung der Tötung von Fledermäusen ist der Abriss der Gebäude auf die Monate Dezember – 

Januar zu beschränken oder ggf. das Vorkommen vor dem Abriss zu prüfen. 

Von den im Untersuchungsgebiet vorkommenden Brutvogelarten können die in Gebäuden brütenden 

Vögel eine Beschädigung ihrer Fortpflanzungsstätte im Sinne des § 44 BNatSchG durch das Vorhaben 

erfahren. Die ökologischen Funktionen im Sinne des § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG bleiben erhalten, 

 
6  Lutz, Karsten (2022): Faunistische Potenzialeinschätzung und Artenschutzuntersuchung für ein Bauvorhaben in Müssen, 

B-Plan 14, Hamburg 
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wenn künstliche Nisthilfen installiert werden. Die übrigen Arten können ausweichen, so dass deren Fort-

pflanzungsstätten nicht beschädigt werden. 

Bei potenziell vorhandenen Fledermäusen sind potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht be-

troffen, wenn der eventuelle Verlust von potenziellen Quartieren in Gebäuden durch die Bereitstellung 

künstlicher Fledermauskästen kompensiert wird. 

Unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungsmaßnahmen werden die Verbotstatbestände des 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG nicht ausgelöst. 

6 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

Gemäß § 13 BNatSchG sind erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vom Verursacher 

vorrangig zu vermeiden. Im Folgenden werden die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen formu-

liert. 

Artenschutzmaßnahmen 
Vögel 

Vermeidung der Tötung von Vögeln während der Baufeldräumung 

Die Fällung und Beseitigung von Gehölzen sind zum allgemeinen Schutz von Brutvögeln ausschließlich 

in der Zeit vom 01.10. bis 28. / 29.02. durchzuführen. Dieser Zeitraum ist auch für die Baufeldräumung 

vorzusehen. 

Vermeidung der Tötung von Vögeln beim Abriss von Gebäuden 

Beim Abriss von Gebäuden sind diese vor dem Abbruch auf einen aktuellen Besatz mit Gebäudebrütern 

zu kontrollieren. 

Anbringung von künstlichen Nisthilfen für Vögel 

Bei Abbruch der Gebäude Wohnhaus, südlich gelegene Stallung und Vorräume zum Maschinenschup-

pen muss der Verlust von Fortpflanzungsstätten der Haussperlinge, Rauchschwalben und Hausrot-

schwänze durch die orts- und zeitnahe Anbringung von künstlichen Nisthilfen ausgeglichen werden. 

Fledermäuse 

Vermeidung der Tötung von Fledermäusen beim Abriss von Gebäuden 

Die potenziellen Quartiergebäude der Fledermäuse (Wohnhaus, südlich gelegene Stallung und Vor-

räume zum Maschinenschuppen) sind nur in der Zeit des Hochwinters (Dezember bis Januar) abzurei-

ßen. Dieser Zeitraum kann ausgedehnt werden, wenn durch eine Suche nach Fledermäusen in den 

betreffenden Gebäuden ein Vorkommen ausgeschlossen werden kann. 

Bereitstellung von künstlichen Quartieren für Fledermäuse 

Bei Abbruch der Gebäude Wohnhaus, südlich gelegene Stallung, Vorräume zum Maschinenschuppen 

sind künstliche Quartiere für Fledermäuse in benachbarten Bäumen oder an den benachbarten oder 
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neuen Gebäuden bereitzustellen. Da unter den potenziell vorhandenen Fledermausarten auch gefähr-

dete Arten vorkommen können, müssen die Maßnahmen vorgezogen, d.h. vor dem Verlust der poten-

ziellen Quartiere, bereitgestellt werden. 

Sonstige Maßnahmen 

Begrenzung von Versiegelung 

Es ist die Festsetzung einer GRZ und die Bestimmung von überbaubaren Grundstücksflächen durch 

Festlegung von Baugrenzen vorgesehen. Die Angaben beschränken die zu überbauende bzw. zu ver-

siegelnde Fläche und minimieren so die Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden. 

Wasserdurchlässige Ausführung privater Verkehrsflächen und Stellplätze 

Private Verkehrsflächen einschließlich der Stellplätze und Stellplätze mit ihren Zufahrten sind nur in 

wasserdurchlässigem Pflaster zulässig. Asphaltieren, Betonunterverbau und Fugenverguss sind unzu-

lässig. 

Schutz von Mutterboden 

Der Schutz von Mutterboden nach § 202 BauGB ist durch eine geordnete Lagerung während der Bau-

zeiten zu sichern. Oberboden ist abseits vom Baubetrieb geordnet zu lagern. Bodenmieten sollen nicht 

befahren werden. Bei Lagerung von mehr als 3 Monaten während der Vegetationszeit soll eine Zwi-

schenbegrünung zum Schutz gegen unerwünschte Vegetation und Erosion vorgenommen werden. Die 

Ansaat ist nach DIN 18917 durchzuführen. Durch die Bearbeitung darf der Oberboden nicht verdichtet 

oder verschmiert werden. Entsprechend sollen bei anhaltend starkem Regen oder bei nassem Boden 

keine Oberbodenarbeiten durchgeführt werden. Sollte sich eine Verdichtung der Böden nicht vermeiden 

lassen, sind diese nach Beendigung der Baumaßnahme wieder zu lockern. Abzufahrender Oberboden 

ist als wertvolles Naturgut zu erhalten und weiter zu verwenden. 

Schutz der zu erhaltenden Gehölze während der Baumaßnahmen (DIN 18920 und RAS-LP 4) 

Im Rahmen der Baudurchführung sind im Umfeld der zu erhaltenden Gehölzbestände die DIN 18920 

(Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) und die  

RAS-LP 4 (Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von 

Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen) anzuwenden. Eine Befahrung der 

Kronentraufbereiche und insbesondere der Wurzelhälse von Gehölzen ist zu vermeiden. Darüber hin-

aus ist bei Baggerarbeiten und sonstigen Maschinenbewegungen darauf zu achten, dass keine Kronen-

teile verletzt werden. Gefährdete Äste sind gegebenenfalls hochzubinden, wobei die Bindestellen ab-

gepolstert werden müssen. Eingriffe in den Wurzelraum sind zu vermeiden bzw. sind unbedingt erfor-

derliche Erdarbeiten für die Verlegung von Leitungen im Wurzelbereich in Handschachtung herzustel-

len. Konkret zur Erhaltung festgesetzt ist ein Baum an der Dorfstraße. 
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geplantes Bebauungsplangebiet

Abb. 1:
Lage im Raum
M 1 : 25.000

© GeoBasis-DE/LVermGeo SH (www.LVermGeoSH.schleswig-holstein.de)
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Abb. 2:
Übersicht
M 1 : 5.000

© 2016 LLUR   © 2016 VermGeo SH
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Abb. 3:
Luftbild
M 1 : 5.000

© 2016 LLUR   © 2016 VermGeo SH
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Gemeinde Müssen 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
Saskia Rogalla 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Gemeindevertretung Müssen 06.04.2023 
 
 
 
Beratung: 
 
Fußläufige Wegeverbindung über die Mühlenbek zwischen Dorfstraße und 
Schmiedestraße 
 
 
Die Ursprungsplanung des Bebauungsplanes Nr. 14 der Gemeinde Müssen sah 
innerhalb des Geltungsbereiches die Schaffung einer direkten fußläufigen 
Verbindung über die Mühlenbek zwischen der Dorfstraße und der Schmiedestraße 
vor. 
Auch im Hinblick auf die Baumaßnahmen in der Bergstraße (Sanierung K 17) 
begrüßte die Gemeindevertretung die Planungen des Fußweges. 
Im Rahmen der vorzeitigen Herstellung des Weges als bauseitige Umleitung für die 
Sanierung wurde eine Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) zu 
diesem Vorhaben abgefordert. Der umfänglichen Stellungnahme seitens der UNB ist 
u. a. zu entnehmen, dass der geplante Ausbau eines öffentlichen Weges durch die 
Niederungsflächen der Mühlenbek als Eingriff in Natur und Landschaft zu bewerten 
ist. 
 
Im neuen Landschaftsrahmenplan (2020) für den Planungsraum III ist die Niederung 
der Mühlenbek als Gebiet mit besonderer Eignung zum Aufbau eines Schutzgebiets- 
und Biotopverbundsystems, Verbundachse dargestellt, das Fließgewässer ist als 
Gebiet mit besonderer Bedeutung für den Gewässerschutz, Vorrangfließgewässer 
gekennzeichnet. Der Ort liegt in einem Gebiet mit besonderer Erholungseignung 
nach Landschaftsrahmenplan. 
Die Mühlenbek bei Müssen wird als Nebenverbundachse im Schutzgebiets- und 
Biotopverbundsystem Schleswig-Holstein bewertet.   
 
Aufgrund weiterer eingegangenen Stellungnahmen im Planverfahren zum 
Bebauungsplan Nr. 14, wurde die Größe des Geltungsbereiches erheblich 
verkleinert. Die seitens der Gemeinde gewünschte fußläufige Wegeverbindung ist im 
jetzigen Bebauungsplan Nr. 14 nicht mehr enthalten. 
 
Der Kreis Herzogtum Lauenburg plant eine Renaturierungsmaßnahme der 
Mühlenbek. In diesem Zuge könnte die Gemeinde den Gedanken an die 
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Wegeverbindung über die Mühlenbek zwischen Dorfstraße und Schmiedestraße neu 
aufgreifen. 
Die entstehenden Kosten sind dann von der Gemeinde zu tragen. Eine mögliche 
Kostenbeteiligung der Grundstückseigentümer wäre zu klären.  
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Gemeindevertretung beschließt, zukünftig weiter an der fußläufigen 
Wegeverbindung über die Mühlenbek zwischen Dorfstraße und Schmiedestraße 
festzuhalten, ggf. im Rahmen der Renaturierung der Mühlenbek.  
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Gemeinde Müssen 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
Saskia Rogalla 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Gemeindevertretung Müssen 06.04.2023 
 
 
 
Beratung: 
 
Festlegung eines potenziellen Entwicklungsbereiches für Freiflächen-
Photovoltaik 
 
 
Die Gemeindevertretung hat am 16.09.2021 den Beschluss gefasst grundsätzlich die 
Errichtung von Freiflächen-Photovoltaik in Form von Solarparks auf 
zusammenhängenden Flächen im Gemeindegebiet positiv zu begleiten, wenn ein 
schlüssiges städtebauliches Gesamtkonzept der Gemeinde Müssen vorgelegt wird. 
Dabei sollte eine Anschlussbebauung an den Ortsbereich angrenzenden Flurstücken 
vermieden werden. Die Gemeinde behält bei den weiteren Bauleitplanungen 
(Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplanaufstellung) ihre 
Planungshoheit. Die Gemeindevertretung bestätigte den gefassten 
Grundsatzbeschluss in ihrer Sitzung am 06.09.2022. 
 
Durch die Firma greentech wurden das Planungsbüro Gosch & Priewe 
Ingenieurgesellschaft mbH (GSP) und die BBS-Umwelt GmbH beauftragt das 
Gesamtkonzept in Form einer Alternativenprüfung für Müssen zu erstellen. 
 
In der Sitzung der Gemeindevertretung am 15.12.2022 stellten die Büros die 
Weißflächenkartierung vor. 
 
Es sind Landwirte aus Müssen an den Projektentwickler und an die Verwaltung 
herangetreten, deren landwirtschaftlichen Flächen für die Planungsabsichten 
entgeltlich zur Verfügung zu stellen. Frau Reinke aus der Bauverwaltung übermittelte 
die gesammelten Informationen der Interessenten an GSP und die BBS-Umwelt 
GmbH.  
 
Nach einer internen Arbeitssitzung der Gemeindevertretung, zusammen mit den 
Planungsbüros, hat das Büro GSP die Ergebnisse der Alternativenprüfung nun 
grafisch zusammengefasst und dargestellt: 
 
- Alternativenprüfung / Gemeindeübergreifende Betrachtung 
- Alternativenprüfung / Gemeindeweite Betrachtung / Ergebniskarte 
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- Übersicht Vorranggebiet 
 
Die Übersichtskarten sind dieser Beschlussvorlage beigefügt.  
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Gemeindevertretung beschließt die Festlegung des aus der Anlage ersichtlichen 
Entwicklungsbereiches (Übersicht Vorranggebiet) für Freiflächen-Photovoltaik in der 
Gemeinde Müssen und die damit verbundene positive Begleitung eines 
möglicherweise einzuleitenden Bauleitplanverfahrens.  
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Legende

Naturschutzgebiet gem. Landwirtschafts- und Umweltatlas

FFH-Gebiet (DE 1927-301)

Hauptverbundachse Biotopverbundsystem
gem. Landwirtschafts- und Umweltatlas

Schwerpunktbereich Biotopverbundsystem
gem. Landwirtschafts- und Umweltatlas
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Regionaler Grünzug gem. Regionalplan

Maßnahmenflächen Naturschutz / Wasserwirtschaft / Wald und
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